
DER B U Nb ES M I N IST E R F 0 R F I NA N ZEN 11 """! 28:l~ '&Ir Beibgea zu den SWlIogt'aphisdtea Protolwtkn 

da NatioaahateB XV. Gtsetzgebun~peJ'iode 
Z. 11 0502/105-Pr.2/81 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wie n 

1981 08 26 

13f8/AS 

1981 -08- 2 6 
zu 1295 (J 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Pelika~ und Genossen vom 
29. Juni 1981, Nr. 1295/J, betreffend Beiräte, Kommissionen, Projekt
gruppen, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu 1): 

Von den in den Anfragebeantwortungen vom 22. August 1973, Z. 6182-Pr.2/73, 
vom 2. Juli 1976, Z. 6053-Pr.2/76 bzw. vom 10. August 1978, Z. 11 0502/80-
Pr.2/78, angeführten Projektgruppen, Beiräte und Kommissionen wurde die 
Versicherungswiederaufbaukommission wegen Wegfall der gesetzlichen Grund
lage des Versicherungsüberleitungsgesetzes, BGB1.Nr. 108/46, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGB1.Nr. 77/1951 durch § 130 Abs. 1 Ziffer 5 
VE!rsicher'url~sauT~'L -',etz, BGB1.i'l, ".]'j/!<J/'ö, aufg~'ft}st., ~~2ioterswurje" 

auf Grund des Ausfuhrförderungsgesetzes 1981, BGB1.Nr. 215, das erweiterte 
Zensurkomitee der Oesterreichischen Nationalbank aufgelöst und der seiner
zeiti ge Bei rat nach dem Ausfuhrförderungsgesetz in ei nen "erweiterten 
Beirat" umbenannt. 

Zu 2): 

Die Versicherungswiederaufbaukommission wurde zum Zweck der Vorbereitung 
und Durchführung des Wiederaufbaues des österreichischen Versicherungs
wesens ins Leben gerufen. (§ 1 Abs. 1 Versicherungsüberleitungsgesetz). 
Dieser Zweck ist spätestens mit dem Bundesgesetz, BGB1.Nr. 61/1962 über 

den Abschluß des Wiederaufbaues der Vertragsversicherung weggefallen. 
In der Folge übte die Versicherungswiederaufbaukommission eine beratende 
Funktion in Angelegenheiten der Betriebserlaubnis für Versicherungsunter
nehmen aus. Besondere Ergebnisse konnte diese Tätigkeit ihrer Natur 
nach nicht haben. 
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Bundeskraftwagenkommission 
Diese erstellt laufende Empfehlungen und Stellungnahmen im Sinne der 
seinerzeit dieser Kommission durch Ministerratsbeschluß vom 13. Juni 1950 

übertragenen Aufgaben. Die Bundeskraftwagenkommission hat den Kriterien
katalog für die Auswahl von Typen von Personenkraftwagen zur Aufnahme 
in eine Empfehlungsliste ausgearbeitet und in weiterer Folge dem Kraft-. 
fahrzeugmarktangebot entsprechende Anpassungen der Typenempfehlungsliste 

in den Jahren 1979 und 1980 vorgenommen. 

Tarifkommission 
Diese Kommission hat seit 1978 verschiedene Tarifregulierungen herbeige
fuhrt. 

Punzierungsbeirat 

Dieser Beirat hat anläßlich der Änderung der Durchführungsverordnung zum 

Punzierungsgesetz, BGB1.Nr. 442/1980, maßgebende Vorschläge erstattet. 

Studiengruppe für die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung 
Diese Studiengruppe wirkt maßgeblich an der Tarifgestaltung in der Kraft

fahrzeughaftpflichtversicherung beratend mit. Die Ergebnisse ihrer Arbeit 

schlagen sich jeweils in den Verordnungen des Bundesministers für Finanzen 
über die Festsetzung des Tarifs für die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung 
nieder. 

Zu 3): 

a) BundeskrafbJagenkommi ss ion 
b) Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung der gern. § 15 Bundesbahngesetz, BGB1. 

Nr. 137/1969, vorgesehenen Verordnung 
c) Tarifkommission 

d) Beamtenkomitee,zur Beratung und Vorbereitung entsprechender politischer 

Entscheidungen bezüglich Fragen der Landesumlage und im Zusammenhang mit 

dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel 
e) Kommission für das Betriebliche Vorschlagswesen beim Bundesministerium 

für Finanzen 

f) Punzierungsbeirat 
g) Beirat beim Bundesministerium für Finanzen gem. § 5 Abs. 2 des Ausfuhr-

förderungsgesetzes 1981, 8GB1.Nr. 215 

h) Sporttotobeirat 

i) Studiengruppe für die Kraftfahrzeug-Haftplichtversicherung 

j) Vergabekommission im Sinne der ö-Norm A 2050 zum Zwecke der Zuschlags
erteilung für ein EDV-System 

k) Projektgruppe zur Durchführung eines Pilotprojektes mit dem Ziel, die 
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r1öglichkeiten der Errichtung eines nach den Grundsätzen des Distributed 

Data Processing (DDP) organisierten, flächendeckenden und vermaschten 
I 

Computernetzwerkes in der Finanzverwaltung zu prüfen und modellmäßigl 
zu erproben 

1) Steuerreformkommission beim Bundesministerium für Finanzen, 1. Phase: : 
1.2.1979 - 1.2.1980 (Vorsitzender Senatspräsident i.R. Dr. Schimetschek) 

I 

2. Phase ab 1.8.1980 (Vorsitzender o.Univ.Prof. Dr. Gerold Stoll) 

m) Kapitalmarktausschuß, eingerichtet durch das Wertpapier-Emissionsges~tz, 

BGBl.Nr.65/1979. 

Zu 4): 

Bei den unter 3.a, c, d, e und g angeführten Gremien bzw.Kommissionen h:andelt 

es sich um solche, bei denen keine zeitliche Beschränkung besteht, da ~ie 

Tätigkeit derselben eine laufende ist. 

Dieunter 3. 1it. b erwähnte Arbeitsgruppe ~lird bis zur endgültigen Erfüllung 

ihrer Aufgabe (Erstellung der in Rede stehenden Verordnung) aufrecht e~halten 

bleiben. , 
, 
, 

Der unter 3.f angeführte Punzierungsbeirat wird nach Bedarf einberufenJ 
I 

Der Sporttotbeirat ist zur ständigen Beratung der österreichischen Glü4ks -
I 

spielmonopolverwaltung bei der Durchführung des Sporttotos eingerichtet. 
I 

Durchschnittlich finden 17 Sitzungen pro Jahr statt. Zur überprüfung der 

\'1 i dmungsgemäßen Ven'lendung des der Sportfärderung zufl i eßenden Rei nerträg

nissen des Sporttotos durch die Sportverbände bildete der Sporttotobei-
rat einen Ausschuß, der von Ende Jänner bis Anfang Mai jeden Jahres zweimal 

wöchentlich zusammentritt. 

Der Kapitalmarktausschuß ist zur ständigen Beratung des Bundesministers 

für Finanzen über"'die Aufnahmefähigkeit des Kapitalmarktes eingesetzt. 

Das Timing bei der unter 3.i angeführten Studiengruppe ergibt sich aus den 

jeweiligen Erfordernissen einer Revision des Tarifs für die Kraftfahrzeug

Haftplichtversicherung. 

Die Vergabekommission im Sinne der ö-Norm A 2050 wurde im Jahre 1979 zur 

Zuschlagserteilung für ein EDV-System im Bundesrechenzentrum gebildet; ihre 
Tätigkeit war daher nach erfolgten Zuschlag im Jahre 1979 auch wieder 

beendet. 

Das DDP-Pilotprojekt ist im Jänner 1981 angelaufen und soll Ende 1982 

abgeschlossen sein. 
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Di e 1. Phase der Steuerreformkommi ssion beim Bundesmini steri um für Finanzen 

währte vom 1.2.1979 - 1.2.1980; bezüglich der 2. Phase (ab 1.8.1980) ist 

keine zeitliche Begrenzung vorgesehen. 

Zu 5): 

Sporttotobeirat: 
Die jährlichen Kosten belaufen sich auf S 86.400,--, die den Sportverbänden, 

welche Mitglieder in den Beirat entsenden, als Entschädigung für die Reise

kosten der Beiratsmitglieder überwiesen werden. 

DDP-Pilotprojekt: 
Hiefür wurden S 15 r~io an Kosten für Miete der erforderlichen Hard- und 
Software veranschlagt; das sind etwa 6 % der tür eine Gesamtumstellung der 

derzeitigen Datenverarbeitungsorganisation in der Finanzverwaltung auf DDP 

zu erwartenden Kosten. 

Da die Tätigkeit der Mitglieder in den übrigen Kommissionen und Beiräten 

ei~e ehrenamtliche ist, werden für diese keine Budgetmittel beansprucht. 

Weiters besteht für die angeführten Gremien kei n ei gener Budgetrahmen , da 

kein nennenswerter Sachaufwand mit deren Tätigkeit verbunden ist. 

Zu 6): 

Bundeskraftwagenkommission: 
~erstimBundesministerium für Landesverteidigung Aqalbert BEDNAR (ab 1.1.1980) 

OberstimBundesministerium für Landesverteidigung 1ng. Friedrich SYROWY 

(bis 31.12.1979) 
VB Dipl.lng. Robert FORST, Leiter der Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge 

Ministerialrat im Bundesministerium für Verkehr Dipl.lng. Josef HASELBERGER 

Direktionsrat der Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen 
" Dipl.1ng. Franz HAWLICEK 

Ministerialrat im Bundeskanzleramt Alfred PRASSER 
Ministerialrat in der Generaldirektion für Post- und Telegraphenverwaltung 

Dipl.1ng. Walter SEIERL 

Sektionschef im Bundesministerium für Inneres Dr. Paul WEISSENBURGER 

Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung der gern. § 15 Bundesbahngesetz, BGB1.Nr. 137/1969, 
vorgesehenen Verordnung 

Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen: 

Hofrat im Bundesministerium für Verkehr Dr. Ernst POLLAK 
Direktionsrat Hofrat Dkfm. Dr. Otto FISCHMANN 
Direktionsrat Dr. Bruno MUTH 

Direktionsrat Heinrich SITTLER 
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Rechnungshof: 

Sektionschef Hon.Prof. Dkfm. DDr. Walter SCHWAB 
Ministerialrat Dr. Harald HEGER 

Tarifkommission: 
Vertreter der Bundesländer und Gemeinden: 
Burgenland: Oberkommissär Dr. PRINKE 
Kärnten: Rat Dr. JEGLITSCH 
Niederästerreich: Rat Dr. ORTHOFER 
Oberästerreich: Dr. FORLINGER 
Salzburg: Dr. SPICKER 
Steiermark: Rat Dr. MOSER 
Wien: Verwaltungsoberkommissär VOSATKA 
Verbindungsstelle der Bundesländer: Oberrat Dr. Gernot MEIRER 
österreichischer Städtebund: Obersenatsrat Dr. SCHULHEIM 

Beamtenkomitee (Landesumlagen etc.): 
Vertreter der Bundesländer: 
Obersenatsrat Dr. Heinrich HORNY, Wien 
w. Hofrat Dr. Leonhard RIEMER, Oberästerreich 
Verbindungsstelle der Bundesländer: Oberrat Dr. Gernot MEIRER 
österreichischer Städtebund: 
Finanzdirektor Dr. Artur SEIPELT 
w. Hofrat Mag. Ernst BROSIG 
österreichischer Gemeindebund: Generalsekretär Hofrat Dr. Otto t1AIER 

Punzierungsbeirat: 
Gremialvorsteher Kommerzialrat Norbert BOHNER, 1030 Wien, Läwengasse 45 

Viktor CHLADEK, 1050 Wien, Kohlgasse 31 

Erich GOHS, 1070 Wien, Westbahnstraße 54 
Kommerzialrat Dkfm. Dr. Fritz HAAS, 1060 Wien, Gumpendorferstraße 85 

Innungsm~ister-Stel1vertreter Wilfried HAAS, 1070 Wien, Neubaugasse 51/9 

Gremialvorsteher Karlhans HELDWEIN, 1010 Wien, Graben 13 

Innungsmeister-Stellvertreter Ferdinand REJMANEK, 1060 Wien, Känigseggasse 11 

Bundesinnungsmeister Kommerzialrat Bruno SCHILLER, 1030 Wien, Radetzkystraße 4 

Ing. Hans VAUGOIN, 1070 Wien, Zieglergasse 24 
Prokurist Hans BRUCKNER, 4010 Linz, Kaplanhofstraße 3 
Gremialvorsteher Alois FLEISCHHACKER, 9500 Villach, Nikolaiplatz 1 

Gremialvorsteher Kommerzialrat Erich GöSCHL, 3500 Krems a.d. Donau, Untere 
Landstraße 49 
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Innungsmeister-Stellvertreter Alfred KOPPENWALLNER, 5020 Salzburg, 
Alter Markt 7 
Kommerzialrat Karl SEITZ, 6020 Innsbruck, Maria Theresienstraße 27 

Adolf STOTZ, 4010 Linz, Herrengasse 7 

Johann TRENK, 8111 Straßengel 211 

Sporttotobeirat: 
Der Sporttotobeirat besteht aus je einem Vertreter des Bundesministeriums 
für Finanzen, des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst und der 
österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO) sowie aus je zwei Vertretern 
des österreichischen Fußball-Bundes (öFB), des Allgemeinen Sportverbandes 
österreichs (ASVö), der Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in 
österreich (ASKö) und der österreichischen Turn- und Sport-Union (öTSU). 
Die Namen der Mitglieder lauten: 

Bundesministerium für Unterricht und Kunst: Ministerialrat Robert MADER 
BSO: Dr. Lothar SCHEER 
öFB: Karl BECK 

Wilhelm ALEXA 
ASVö: 

ASKö: 

öTSU: 

Kapitalmarktausschuß: 

Eugen SCHNEIDER 
Felix NETOPILEK 
Rudolf SKOPEC 
Wolf SPITZL 
Alfred PENKLER 
Erwin HALWAX 

Der Kapitalmarktausschuß besteht aus elf Vertretern des Kreditapparates; 
weiters sind zu d~~ Beratungen Vertreter der Oesterreichischen National
bank einzuladen. Darüberhinaus ist die Zuziehung von Sachverständigen zu
lässig. Seit Einsetzung des Kapitalmarktausschusses gehören diesem haupt
sächlich folgende Mitglieder an (in Vertretung nahmen auch andere Personen 
daran teil): 

Vertreter des Kreditapparates: 
Dr. TREICHL 
Kommerzialrat Dr. PALE 
Dkfm. Dr. ERNDL (seit ~·1ai 1981 Dr. VRANITZKY) 
Dkfm. NOSSLINGER (bzw. Dr. CORDT) 
Univ. Dozent Dkfm. Dr. FUCHS (bzs. Dr. HAUMER) 
Dr. VAK 

.., 
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Kommerzialrat Dr. KLAUHS 

Kommerzialrat Dr. FLöTTL 

Dr. WYCHERA 

Kommerzialrat Dr. JANAUER 

DrG BArER 

Vertreter der Nationalbank: 

Dkfm. Dr. KIENZL 
Dkfm. Dr. SCHEITHAUER 

Sachverständige: 

- 7 -

Honorarprofessor Dr. HASCHEK (österreichische Kontrollbank; Geschäftsstelle 

des Kapitalmarktausschusses) 
Dr. EICHLER (Börse) 

Studiengruppe für die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung: 
Die Mitglieder der Studiengruppe sind nicht namentlich bestellt, sondern 

werden vom österreichischen Arbeiterkammertag, der Bundeskammer der ge
werblichen Wirtschaft. der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern, 

vom österreichischen Gewerkschaftsbund, vom Fachverband der Versicherungs

unternehmungen, vom öAMTC, vom ARBö und vom Bundesministerium für Verkehr 
entsendet. Oie derzeit regelmäßig teilnehmenden Personen sind außer Beamten 

des Bundesministeriums für Finanzen die Herren Dr. Fuhrmann (Arbeiterkammer

tag), Mag. Tribus (Bundeswirtschaftskammer), Dipl.Ing. Macher (Präsidenten
konferenz), Mag. Muhm (öGB), Generaldirektor Dr. Faber (Versicherungsverband), 

Mag. Sache (öAMTC). Dr. Hellar (ARBö) und Ministerialrat Dr. Grubmann 

(Bundesministerium für Verkehr). 

Beirat beim Bundesministerium für Finanzen gern. § 5 Abs. 2 des Ausfuhr
förderungsgesetzes 1981: 
Vorsitz: 

Bundesminister für Finanzen 
Der Teilnehmerkreis dieses Beirates setzt sich aus je einem Vertreter des 
Bundeskanzleramtes, des Bundesministeriums fur Handel, Gewerbe und Industrie, 
der Bundeskammer der gewerblichen Hirtschaft, der Arbeiterkammer und der 

österreichischen Kontrollbank AG zusammen. 

Vergabekommission im Sinne der öNORM A 2050 

Präsident Dr. BOSSE, österreichisches Statistisches Zentral amt 
Ministerialrat Dkfm. WACHTER, Bundeskanzleramt 
Ministerialrat Dipl.lng. ZIMMER~ANN, Bundesministerium für Bauten und Technik 

DDP-Pil otproj ek t 

Externe Mitarbeiter: 
Ministerialrat Dr. MATHES, Rechnungshof 
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Rat Dr. ECKEl, Rechnungshof 
Ministerialrat Dkfm. WACHTER, Bundeskanzleramt 
Ministerailrat Dipl.lng. PLAPPART, Post- und Telegraphenverwaltung 
Herr ASSMANN, Siemens Data 
Mag. BUlA, Siemens Data 
Ing. Hillebrecht, Siemens Data 
Dipl.1ng. KARl, Siemens Data 
Ing. KRENN, Siemens Data 
Dipl.lng. KUNCIK, Siemens Data 
Mag. lEBSCHY, Siemens Data 
Dr. NOWAK~ Siemens Data 
Herr PECHLANER, Siemens Data 
Dr. PENZIAS, Siemens Data 

Herr SCHEREDA, Siemens Data 
Herr ZABRANSKY, Siemens Data 
Dr. BROSTlE, IBM 
Dipl.1ng KICKINGER, IBM 
Herr MOROSITS, IBM 
Herr REIMERS~ IBM 
Herr SCHWANDA, IB~1 

Herr STEINKE, IBM 

Steuerreformkommission beim Bundesministerium für Finanzen: 
Die Mitglieder der Steuerreformkommission sind der beiliegenden Anlage 1 

zu entnehmen. Von den in dieser Liste enthaltenen Mitglieder sind 
Dr. G.P. Kladosek (laufende Nr. 68) und Kommerzialrat Ing. Fritz Mayer 
(laufende Nr. 90) über eigenen Wunsch ausgeschieden. ltJeiters wurden in 
Arbeitsausschüsse als Experten aufgenommen: ~~ag. Dr. Karl AIGINGER, 
Dr. Kurt BAYER, D;~ Richard BOCK, Mag. Brigitte EDERER, Dkfm. Wilhelmine 
GOLDMANN, Mag. Werner MUHM, Dr. Kathrin SVOBODA, Mag. Josef SATANIK (BMSV), 
Dr. Peter WIDLAR (BMSV), Dr. Walter UHLENHUT (HVSVT)~ Mag. Bruno ROSSMANN 

Zu 7): 

Den je 2 Mitglieder entsendenden Verbänden werden für die Reisekosten
entschädigungen pro Monat S 1.600,-- und der Bundessportorganisation S 800,-

pro Monat überwiesen. 

Punzierungsbeirat: 

Reisekostenentschädigung sowie Vergütung der Fahrtauslagen nach der Reise
gebührenvorschrift für Bundesbedienstete unter Zugrundelegung der Dienst
klasse VIII. 
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Für die Tätigkeit der Mitglieder in den übrigen Gremien werden keine 
Budgetmittel beansprucht. 

Zu 8, 9 und 1O}: 
Im Zeitraum 1978 bis 1981 wurden keine Enqueten abgehalten. Eine Beant
wortung der Fragen 8, 9 und 10 erübrigt sich daher. 

Zu 11 und 12): 

Vergabekommission im Sinne der öNORM A 2050: 
Die Ausgaben für das ausgewählte EDV-System finden im Rahmen der fUr den 

EDV-Betrieb laufend zu veranschlagenden Budgetmittel Deckung. 

DDP-Pilotprojekt: 
Mit dem DDP-Pilotprojekt sollen die Grundlagen für eine organisatorisch 
und technologisch zweckmäßige sowie an den Grundsätzen der Sparsamkeit 

und Wirtschaftlichkeit orientierte Erneuerung der derzeit bereits über
alterten Datenfernverarbeitungsperipherie des Bundesrechenamtes geschaffen 
werden. Die hiefür erforderlichen Investitionskosten bedeuten daher keine 
zusätzlichen Anforderungen, sondern finden im Rahmen der für den EDV-Betrieb 

laufend zu veranschlagenden Budgetmittel Deckung. 

Die Aufgabenkreise in den übrigen Gremien machen keine Finanzierungsplan 
erforderlich. 

Anbei erlaube ich mir einen Bericht der Steuerreformkommission beim Bundes

ministerium für Finanzen über die 1. Phase 1.2.1979 - 1.2.1980 als Anhang 2 
zur gefälligen Kenntnisnahme anzuschließen. 
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Vorsitzender: 

Vertreter: 

STEUERREFORMKOm1ISSION 
(UK-Mitglieder alphabetisch) 

I o.Univ.Prof.Dr.Gerold STOLL 
Universität Wien 

: 11 Anlage 1" 

Dr. Karl Lueger Ring 1 
1010 Wien 4300/2304 

Wohnungen: 
Lugeck 7/25 
1010 Wien 

Weissenhoferstr. 5-7 
3420 Kritzendorf 

11 Dr.juroEgon BAUER 
Sekt.Chef im B.N.f.Finanzen 
Favoritenstr.70 
1040 Wien 

52 22 73 

02243/4771 

52 35 11/121 

111 DkfmoDr.reropol.Robert BECHINIE 
WP uoStB 
Fillgradergasse 5 57 67 34-
1060 Wien 57 63 80 

direkt 
\.Johnun!5 

IV Dipl.Vw.Helmuth JOSSECK 
AbgozoNR 
StB 
Ringstraße 6 
4600 Wels 

Parlament 

Wohnung: 
Traun Uferstr. 9 
4600 Wels 

V Dr .. Raune s S 1,IOBODA 
Österr.Arbelterkammertag 
Prinz Eugenstr. 20-22 
1040 Ttlien 
\,Johnung: 
Zanaschkagasse 14/40/11 
1120 i/lien 

56 12 25 
47 51 59 

07242/7684 

42 15 25/492' Dw. 

07242/7173 

65 37 65/383 Dw. 

67 82 182 

VI Wissenschaftlicher ~~tarbeiter: 
Univ.Ass.Dr.Michael TANZER 

Schmidgasse 4 
1080 Wien 42 92 38 
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1 WP Uo StB. 
Dkfm.Alfred .!BEL 

Mariahilferstro 161 
1150 Wien I,II,V,IX 

2 DkfmoDr.Fritz AICHINGER 
Landstr.-Hauptstro 4 
1030 Wien I,III 

3 Stadtrat 
Fritz ANGST 
Rathaus p 
Hauptplatz1 
2700 Wiener Neustadt 

4 Paul BALAZ 

.Albertgasse 35 
1081 Wien IX 

5 Dr. Fidelis BAUER 
Stubenring 12 
1010 Wien I,II,VII 

·-6-·----KomRät- 1)r .. Fred BECK 

Schloßhotel Igls 
Erlerstr. 19 
6020 Innsbruck VI 

7 OFstR 
Dipl .. Ing .. Dr .. Hanspeter BOBEK 
Löwelstr .. 16 
1010 Wien I 

8 KomRat Ing.Wilhelm BÖHM 

Bräunerstr. 3 
1010 Wien 

9 o.Univ .. Prof .. 
Dr.Dieter BÖS 

Dro Karl Lueger Ring 1 

I,VII 

1010 \-lien P 

83 92 64 

73 53 97 

02622/3531, 
Priv. 8606 

42 15 45-0 

52 15 11 

995/24-927/7217 

63 07 41 
63 77 31 

52 52 66 

42 76 1 '1 
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10 Dkfm.Dr.Johannes BRANDL 

Landstr .. 70 
4020 Linz I,II,VI 07222/73241 

11 Gen.DiroStellvertr. 
Dkfm.Robert BROOKS 
Kundmanngasse 21-23 
1030 Wien III,IX 72 56 21 

12 StB .. 
Dkfm .. Dr oFranz BURKERT 
Praterstr. 33 
1020 Wien VII ,IX 24 16 91 

13 Dr.Woli'gang CERMAK 

Prinz Eugenstr. 20-22 
1040 Wien III,VI,VIII,IX 65 37 65/379 

14 Hans DIBOLD 
Sieveringerstro 27 
1190 Wien I,VI 32 30 06 

15 c-Hans DRIEMER 
Ebendorferstr. 7 42 36 41 
1010 Wien IV 43 22 80 

16 Bgm.AR 
Alois DROBESCH 
9122 St.. Kanzian 11 04239/224 ode 

225 

17 KomRat 
Hans ECKEL .. 
Neustiftgasse 67-69/IV 
1070 Wien VI 93 62 00 

18 Dr. Robert ECKER 
Stubenring 12 
1010 Wien I,II,VI 52 15 11 

19 Otto EDLBACHER 
Engelkreuzgasse 32 
3021 Preßbaum I,III 02233/2800 
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20 DroAlfred EDLER 
Rathaus 
8011- Graz 

21 J ohn F .EDMAIER 
Hotel Intercontinental 
Johannesgasse 28 
1030 Wien 

22 Univ"Prof .. 
Dro Anton EGGER 
Gießhüblerstr. 12 
2344 Maria Enzersdorf 

23 DiroFritz EGGER 
Weibersdorf 20 

P 

V,VI 

IV 

6380 Sto Johann in Tirol P 

24 ProfoDroGerhard EICHINGER 
Leegasse 7/17 
1140 Wien I,IV 

25 ADiroRegRat 
Walter ENDL 
Riemergasse 2 
1010 Wien 

26 Dkfm.DroTheobald ETTEL 
Triesterstro 64 

IV,IX 

1101 Wien I,II,III 

27- DkfmoMagojuroHerbert FEIGL 
Spitalgasse 31 

993/76601 

52 36 11 

02236/4172 
0316/31581 (Graz) 

05352/2960 

82 35 85 
02627/99240 

52 56 34 

14 61 79 

1090, Wien 1,111, IV, V, VIII 42 56 72/224 

28 BP UoStB 
DroFranz Curt FETZER 
ZuckerkandIgasse 2 
1190 Wien -

29 DkfmoDroWolfgang FEYL 
Schottengasse 6-8 
1010 wien 

IV 65 37 01 

I,II 63 68 0 
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30 Dro Helene FISCHER 
Schottenring 6-8 
1010 Wien 

31 KomRat 
Jose! FRÖHLICH 
Roher Markt 3 
1010 Wien 

32 ooUnivoProfoDroGerhard FROTZ 
Univ .. Wien 
Dro Karl Lueger-Ri~g 1 
1010 Wien 

33 Dr.Gerhard FUHRMANN 
Prinz Eugenstro 20-22 
1041 Wien 

34 ORegRat 
Valerian GROMACZKIEWICZ 
Herrengasse 13 
1014 Wien 

35 Re gRat 
Julius GROSCHNER 
Vordere Zollamtstro 7 
1030 Wien 

36 OLR MagGHans GRUND SCHOBER 
Löw~lstr .. 16 
101 ö' -<Wien 

37 MagoErich BAAS 

Prinz Eugenstro 20-22 
1041 Wien 

38 Robert F~BERL 
Windmühlgasse 28 
1060 Wien 

39 Dr. Josef HACKL 
Auf der Gugl 3 
4020 Linz 

I,II 

V,VI 

VIII 

VI ,VII 

III 

I,III 

VI 

I,II,III 

III,IX 

VII 

63 39/588 

63 57 63/564 

4300/2668 

65 37 65 

63 57 11/2451 
1456 

6625/3129 

63 77 31 
63 07 41 

65 37 65 

997/5742/287 
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40StB 
Dkfmo Maximilian HACKL 
Halbgasse 3-5 
1070 Wien 

41 BP u. StB 
Dr.Robert HALPERN 

W'asagasse 4 
1090 Wien 

42 Dr .. Ernst HANSBAUER 

Postfach 68 
5024 Salzburg 

43 Stadtrat 
Dre Alois HANSELITSCH 
Tauxgasse 23 a 
5020 Salzburg 

44 OLR 
Dr.Anton HASC~~ -_ .. -- -_._. _ .. 

Jakobergasse 4 
1010 Wien 

45 WP u .. StB 
Dr.Paul HASSLER 
Schottengasse 10 
1010 Wien 

46 Dr. Roman HÄUSSL 
Str~~chgasse 1-3 
1014 Wien 

IX 

IV 

VIII 

P 

111 

11 

Verb.d.nö.Gemeindevertr.d.ÖVP V 

47 wp u.StE 
Dr. Gerald HEIDINGER 
Leonhardstraße 109 
8010 Graz 

48 RA 
Dr .. Franz HELEICH 

Bauernrnarkt 18 
1010 wien 

1,11 

1,11 

93 96 39-0 

34 66 91 

06222/70571 

996/43428 

52 61 38 

34 36 45 

43 02 94 
63 91 70 

0316/32431 

63 4-1 88 
63 24- 93 
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49 DkfmoErich HELMA 
Hollandstr. 2 
1020 Wien 

50 DDroHanns HETL 
Stubenring 12/11/53 
1010 Wien 

1,11 2636/2565 

I,II, V ,IX 52 15 11/268 

51 DroOthmar HOBLER 
Schwarzenbergplatz 4 
1031 Wien 1l.,III,IV, VIII 72 56 51/240 

52 StB 
Johannes HOLL1K 
Henry Dunantstr. 13 
5010 Salzburg 

53 DroErich HÖLLERL 
Gaudenzdorfer-Gürtel 41-45 

I,III 06222/21733 

1120 Wien V,VI 83 46 31 

54 DDr.Walter HOLZER 
ThoKörnerstr. 35 
8010 Graz 

55 OboSenRat 
DroHeinrich HO~TY 
1080 Wien 

Rathaus 

56 ADir. 
Walter HUBER 
Nußdorferstr. 23 
1090 Wien 

57 DiploVwoDrDTheo HUTER 
Speckbachergasse 35a 
6010 1nnsbruck 

58 Dr. Erich 1RSCHIK 
Rauhensteingasse 5 
1010 Wien 

I,I1,VI1I 0316/601-634 

1,111 42800/2411 

IV 34 56 21 

1,IV,VI 05222/23322 

111 52 12 98 - 0 
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59 DDr .. Endre IV.ANKA 

Bauernmarkt 13 
1010 Wien I,II,V,VIII 63 57 63-0 

60 Dr .. Peter K"APRAL 
Schwarzenbergplatz 4 
1031 Wien VII ,IX 72 56 51/249 

61 ADire Leopold KEGELRElTER 
Himmelpfortgasse 9 

52 35 11/960 1010 Wien III,IX 

62 DroLeopold KENDÖL 
Wollzeile 2 
1010 Wien 1,111 52 95 11-0 

63 Diplolng. Herbert KERN 
Löwelstr. 12 63 07 41 
1010 Wien IV 63 77 31 

64 DroHeinz KESSLER 

-----4054---Ne-ttingsd orf I,I1,III 07229/2445208 

65 Konrad K1NZLROFER 
Kammermayerstr. 10 
4400 Steyr 1,111 07252/24652 

66 SenRat 
Dr.August K1RCHGATTERER 
Schloß Mirabell 
5024 Salzburg IV 996/71511 

"-

67 Dr.Peter KIRCHNER 
Fischhof 3 
1010 Wien 11 66 10-0 

68 DroGoPo KLADOSEK 
Bauernmarkt 8 
1010 Wien I,III,IV 63 22 86 

69 ProfoHorst KNAPP 
Ban..~gasse 1 
1010 i,Jien 1,11 63 42 21 
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70 Dr.Alfred KOCH 
VOEST Alpine AG 
4020 Linz I,II,III,IV 585/2144 

71 KomRat Heinz KONWALLIN 
Flachgasse 30 
1150 Wien 

72 Notar 
Dr .. Karl KRENHUBER 
Elterleinplatz 8 
1170 Wien 

73 WP u.StB 
Dkfm.. otto KURZ 

Liechtensteinstr. 4 
1090 Wien 

74 O .. Univ.Prof. 
DroAlfred KYRER 

Ferd Porschestr .. 8/7 
~ 5020 Salzburg 

75 Dkfm.Ferdinand LAC1NA 

Bundeskanzleramt 
Ballhausplatz 2 
1010 Wien 

76 Helmut LACKNER 
Alter Platz 28 
9020 Klagenfurt 
Kärntner Gemeindebund 

., 

77 OAR Karl LASSN1G 
Oeverseegasse 8 
8010 Graz. 

I,III,V 

I,VII 

IX 

~ I;VI~ ,IX 

1,11 

VII 

I 

78 Dr.Gerhard LERNER 
Österrolnstitut f.Wirtschaftsf. 
Postfach 91 
1103 Wien I 

92 34 36 

46 21 86 
46 13 30 

34 15 63 
34 93 41 
34 05 82 

06222/44511/262 

66 16/2423 

04222/84550 

78 26 01-0 
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79 DroHermann LEITHENMAYR 
Wehrgrabengasse 24-

,4400 Steyr I,III 07252/22286 

80 Dkfm .. DroJosef LEONHART 
Mariahilferstr .. 74a 
1070 Wien I,V 93 17 68 

93 01 26 

81 OLGR Dr 0 Karl LOIDL 
Postfach 434 

03122/77504 8011 Graz IV, VII 

82 DiploIngeWalter LÜFTL 
Schönbrunnerstr. 205 
1120 Wien I,IV 83 06 95 

83 Dr .. Ferdinand MALY 
Hohenstaufengasse 12 63 37 11 
1010 Wien III 63 34 4-1 

84 VetR DroGerhard MARTIN 
Biberstraße 22 
1010 Wien V,VII 52 00 4-95 

52 17 66 

85 DroErnst MASSAUER 
LöwelstrD 12 
1010 Wien I 63 07 41/516 

86 KomRat 
Heinrich MATZA 
Mariq.hilferstro 105 
1060 Wien I,III,VII 56 32 64 

87 KomRat Herbert MATZKE 
Esteplatz 4-
1031 Wien III,VIII 72 16 31 

88 ooUnivoProfo 
Dr.Egon MATZNER 
Karlsplatz 13 
1040 Wien P 65 87 31/230 
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89 ÖKR IngoErich muss 
Löwelstr 0 16 
1010 Wien V,VI 63 07 41/263 

90 KomRat 
Ing.Fritz K~YER 

Dresdnerstro 75 
1200 Wien P 33 16 11/490 

91 w .. Hofrat 
Dr"Otto MEIER 
Johannesgasse 15 
1010 Wien P 52 14 80 

92 ORegRat 
'Dr0 Gernot NEIRER III,VII 63 96 56/38 "Herrengas s e 11 1010 Wien 

93 Otto MIGL 
Hauptplatz 10 
2620 Neunkirchen I 02645/2257 

94 DrDHeinz MOCZARSK1 
Schauflergasse 6 
1010 Wien V,1X 63 97 94 

95 DroGottfried I10LD 
Prinz Eugenstr .. 20-22 
1041 Wien I-IX 65 37 65 

96 Dkfm.. Georg HOSING 
Oberalm 114a 
540Q, Hallein 1,11 06245/25760 

.. 
97 Abgo z.NR 

KomRat Kurt MDtlliBACHER 
Schottenfeldgasse 24 
1070 Wien VI 93 86 01 

98 DroPeter MÜHLBERGER 
Hauptplatz 1 
4020 Linz VI ,VII 76461/485 

99 OFR 
DkfmoWolfgang rlli~ 
Vordere Zollamtstro 5 
1030 \.Jien 1,11 6625/3539 
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100 MagoWerner MUHM 

Hohenstaufengasse 12 
1010 Wien 

101 Franz NIEMITZ 
Treitlerstro 3 
1043 Wien 

102 UnivoPro! 0 

DroEwald NOWOTNY 
Johannes Kepler-Univers.Linz 
4045 Linz-Auho! 

103 OR DroErnst OBERNDORFER 
Leithen 34 
6103 Reith boS .. 

104 RA Dr.Heinrich ORATOR 
Am Tabor 2 

II,VIII 63 37 11-0 

VI 57 36 84 

I,IV 31381/248 

I,V 05222/28701/838 

1020 Wien IV,V,VII,VIII 26 65 65 

105 LKR 
Heinrich ORSINI-ROSENBERG 
Alj;er Platz 
9010 Klagenfurt 

106 UnivoAsso 
DroHerbert OSTLEITNER 
Parlament 
Dr.Karl Luegerring 3 
1017 Wien 

107 RegRat ADiro Ernst PANNI 
H~immelp!ortgasse 9 

108 

1010 Wien 

DiroGerhard PAUL 
Ver .. österroHotel AG 
Mahlerstro 6 
1010 Wien 

109 Abg.z .. NR 
Jose! PFEIFER 
Parlament 
DroKarl Luegerring 3 
1017 Wien 

-

IV,VIII 04222/82685 

1,III 42 15 25/461 

IX 52 35 11/958 

III,VI 52 86 93/14 

IV,V,VII 42 15 25/465 
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110 Dietmar PILZ 
Burgring 18 

- 13 -

8010 Graz 
Steierm.Gemeindebund VI 0316/79135 

111 DroErich PIMMER 
Schottengasse 6-8 
1010 Wien I,II,VIII,IX 6622/2100 

112 otto PLACEK 
Deutschmeisterplatz 2 
1013 Wien 

113 DroKarl POUR 
Vordere Zollamtstro 13 
1030 Wien 

114 Reinhard PULVERER 

9546 Bad Kleinkirchheim 

115 Dr o Erwin RAMBERGER 

Praterstro 1-7 
1021 Wien 

116 Diplolng.Mathias RANT 

Karsgasse 9 
1040 Wien 

117 Ferdinand REITER 
Johannesgasse 15 
1010 Wien 

118 Mag.Hermann REITTER 
Herzgasse 74/22 
1100 Wien 

119 KomRat 
Dr 0 Wolfgang RENEZEDER 
Hildebrandgasse 7 

I 34 35 20/266 

1,111 72 92 0 

1,11,111 04240/288 

1,II,VII: 24 35 11/641 
73 65 36 

III,V 65 17 81 

P 52 14 80 

1,111 64 12 64 

1180 "ltlien I,1V,V,VII 42 32 63 
43 93 16 

120 Richard ROTTER 
Breitenfurterstr. 419/2/18 
1238 1Jien 11 

88 46 124 
34 35 80 
86 92 75 
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121 Dro Alfred RUBIK 
Stubenring 8-10 
1010 Wien 

122 ooUnivoProfo 
Dr.Hans Georg RUPFE 
Karl Franzens-Univ.Graz 
Jahngasse 5 
8010 Graz 

123 VetRat 
Dr.Oswald RUSO 
Biberstraße 22 
1010 Wien 

124 Dre Peter RUTH 
LOwelstraße 12 
1010 Wien 

125 OLGR 
DDr oKarl RYSCF.-AWY 
Gumpendorferstro 15 
1060 Wien 

126 WAR 
Ernst SAlLER 

I,II,II1,IV 

1,11 

I,IX 

v 

VI 

Dr.Heinrich Maierstro46-50/2/6 
1180 Wien 111 

127 KomRat 
Johannes SAILER 
Gersthoferstr. 14 
1180 Wien 

128 wp UoStB 
DkfmoHelmut SAMER 
Zieglergasse 1 
1070 Wien 

129 KomRat 
Otto SCHEINER 
Untere Donaustr. 25 
1021 Wien 

130 ViezpräsodoVGH ioR. 
Dr.Bruno SCHIMETSCHEK 
Lindengasse 12 
2860 Kirchschlag 

VI 

I,II,V 

IV,VI 

I bis IX 

52 65 65/285 
185 

0316/77145 

52 17 66 

63 07 41/515 

57 95 28 

44 12 25 
63 37 41/324 

47 21 21 

93 24 94 

63 57 63-0 

02646/2433 
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131 ADireWalter SCHLEllrrNG 
Vordere Zollamtstr. 5 
1030 Wien 

132 Abg .. z .. NR 
DrGErich SCHMIDT 
Hohenstaufengasse 10-12 
1011 Wien 

133 Landtagsabg.KomRat 
Leopold SCHNEIDER 
Landstr.-Hauptstr. 2b 
1030 Wien 

134 DroWalter SCHUPPICR 
Rotenturmstr. 13 
1010 Wien 

135 otto SCHWEDA 
Rathaus 
1082 Wien 

136 o.Univ.Prof • 
..... - --- -- --- Dkfm.Dr.Christian SEIDL 

Karl Franzens-Univ.Graz 
Universitätsplatz 
8010 Graz 

137 FinRev .. 
Erwin SIMAi'fDL 
Riemergasse-2 
1010 Wien 

138 KomRat 
Ernst S~~ARASY 
Hotel Züxserhof 
6763 Zürs a.Arlberg 

139 SenRat 
Dr.Karl SKYBA 
Rathaus 
1010 Wien 

VIII 

I,V 

VI 

VIII ,IX 

P 

66 25-0 

63 37 11-0 
63 34 41 

52 47 90 

42 801 

0316/31581/440 
I,II,IV,VII 0316/657503 

IV,IX 52 56 34 

p 05583/513 

II,V 42801 
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140 Ing 0 Raimunq SLEZAK 

Leopold Ristergasse 5/88 
1050 Wien 

141 ooUniv"Prof. 
Dr oChristian SI-lEKAL 

1nnrain 52 
6020 Innsbruck 

142 Dr.Kurt SOMMER 
Rathaus 
6850 Dornbirn 

143 FOK 
DroGünther SPANBAUER 
Schottenring 14-14a 
1010 Wien 

144 LKR 
J ohann STADELi"1A.NN 
Wienerstr. 41 
2514 Traiskirchen 

145 OLR 
DiplolngoJohann STAFFL 
Schwarzstro 19 
5024 Salzburg 

146 Bgm. .. RegRat 
Wal ter STEINER 
Linzerstr" 35 
4100 Ottensheim 

, 
"147 Dr .Anton STRASSER 

Wipplingerstr. 2 
1010 Wien 

148 KomRat 
Walther STULLER 
Wollzeile 9 
1010 Wien 

149 OAR 
Michael TAURER 
9800 Spittal a.d.Drau 

Gemeindeamt 

1,I1I (ehrenamtlich) 

1V,VI 

VIII 

-

11 

VI 

IV 

IV 

111, VI. 

IV,V 

05222/26741 

05572/65681 

63 37 41 

02252/52343 

06222/70571 

07234/2255 

63 67 61 
63 36 11 

52 23 43 

04762/2005,2093 
94 
95 
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150. Dkfm.DDr.Herbert THURNER 
Hotel Ehrenbachhöhe 
6370 Kitzbühel 

151 Univ.Dozo 
DkfmoDroGeiserich T1CHY 
Steinfeldgasse 4 
1190 Wien 

152 Dr.Gottfried TBAXIER 

Amt der BgldoLandesreg. 
Abto11 
7000 Eisenstadt 

153 Jens TSCHEBULL 
Gutenberggasse 1 
1070 Wien 

'154 Mag oHerbert TUMPEL 
Hohenstaufengasse 12 
1010 Wien 

155 Dr.Wolfgang ULR1CH 
Graben 21 
1010 Wien 

156 ooUniv.Prof. 
Dr oAlexander VAN DER BEIrIrEN 
Mauerbachstro 43 

IV,V 05356/2151 

I,1I,V 37 31 64 
55 37 01 

IX 02682/5551 

1,VII 8291(ORF) 

1I,VIII 

11,V1I 

63 37 11-0 
63 34 41 

66 18/296 

1140 Wien 1,IV 97 15 01/40 

157 w.p'Uo StB 
KomRat Ludwig WALD~~ 
Lambrechtgasse 4 
1042 Wien 

158 DroHerbert WALTER 
Rathaus 
1010 Wien 

159 O .. UnivoProf. 
DroWilhelm WEBER 
DroKarl Lueger-Ring 1 
1010 Wien 

1,II1 57 56 71 

IX 42 801 

p 4300/0 
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160 Rudolf WEBINGER 
Sporthotel Filzmo9serhof GmbH 
5532 Filzmoos VI 93 64- 24- (Wien) 

161 Dkfmo Hans WEHSELY 
Prinz Eugenstro 20-22 65 37 65 
1040 Wien 

162 Dr 0 Kurt WEIHS 
Yiedner Gürtel 12/14-a 
1040 Wien I-IX 33 4-6 11 

163 Elisabeth WEIHSMANN 
Spitelberggasse 24/2 
1070 Wien I,III,V,VII 63 34- 14 

63 81 38 

164 wp uoStB 
DkfmoDr oFranz VElLER 
Kärntnerstro 8 
1010 Wien I 52 26 76/12 

165 Diplolng.Johann WEIß 
- ---- -- Iiöwelstr 0 12 

1010 Wien V 63 07 4-1 

166 RA 
Dr.Helmut WILDMOSER 
Schillerstr .. 1 
4020 Linz I,II,V,VII 979/62237 

167 Abg .. zoNR 
Sepp WILLE 
Plößlgasse 15 
1040 Wien III 65 46 91 

168 WP 
DroWalter WUNDSAM 
Schreiberweg 44- 65 37 01 
1190 Wien . I,II, VIII 32 21 67 

169 DiploIng .. Richard WURZ 
Löwelstr. 12 
1010 Wien IV 63 07 41 
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170 l"IinRat Dr oAnten WURZL 
Stubenring 1 

7500/5838 1010 Wien V,VI 

171 DkfmoDr.Peter ZACRERL 
Stubenring 12 
1010 Wien VIII 52 15 11 

172 DroWelfgang ZAUHAR 
Radetzkystr. 31 

0316/725810 8011 Graz I 

173 Mag 0 pharm .Franz WINKLER 
Spi talgasse 31 
1090 Wien I,IV,V,VIII 42 56 76/218 

174 DroAlfred ZUPANCIC 
Sperrgasse 8 
1153 Wien 111 34 25 40 

175 Dipl.lngoFriedemann ZWATZ 
Museumstro 5 
9010 Klagenfurt I 04222/86204 

., 
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\ ., 
i x. (I) Der Dundesminister für ·Finanzen hat der Kommission 

nHißlich ihrer konstituierenden Sitzung Sachverständige aus dem 
~.,:eis der Deamtcnschaft namhaft gemacht. 

0) Diese Sachverständigen sind nicht Mitglieder der Kommission, 
doch\sind sie zu deren Sitzungen einzuladen. 

(3) \Oen Sitzungen der Unterkommissionen sind stets nur die 
fachlich \zuständigen Sachverständigen als Berater beizuziehen. 

(4) Die \Vorsitzenden der Unterkommissionen können den Arbeits
sitzungen a)l.ch andere sachkundige Personen beiziehen, wenn ihnen 
dies zwcckm1lßig erscheint. 

(5) Das Vor)esagte gilt sinngemäß rur allfällige Arbeitsausschüsse. 

X. Die Sitzu~n des Präsidiums, der Kommission, der Unter
kommissionen und \ler Arbeitsausschüsse sind nicht öffentlich. 

\ 

52 

I 

A. ~ .-\.e.-~'.(.VI--

f.~. ~ ;4:.~~ /u-J..~~ 
1I. Die Vorschläge der Untcrkomnlis
sionen 

Einführung zu Abschnitt .. Die Vorschläge der Unterkommissionen" 

Die zusaml1/enfassenden Darstellungen der Vorschläge der Unterkom
missionen II bis IX tragen den Cltarak tel' abschließender Berichte. Bei 
der Unterkommissiol/ 1 ist das nicht der Fall. Der Unljang des 
Sachgebietes, das Gewicht allfälliger Entscheidungen und die große Zahl 
der eingcJangren Reformvo/'sch/.ige ließen eine Bewältigung des zu 
bearbeitenden Stoffes im Zeitraum eines Jahres - trotz Einsatzes 
mehrerer Arbeitsausschüsse - nichl zu. Der Bericht über die Unterkom
mission I umfaßt deshalb 

einige inderullgsvorschläge betreffend die Einkommensteuer, 

Hinweise auf Arbeitsausschüsse, deren Tätigkeit noch nicht beendigt 
werden konnte, sowie 

die Wiedergabe einiger Stlldiell und Referate von Kommissiollsmit
gliedern, die erst ilt der weitereIl Arbeit der Steuerreformkommis
sion zu behandeln sein werden. 

Erwähnenswert ist noch folgendes: Am 12. 2. 1980 sandte das 
Kommissionsmitglied Dr. Gottjried Mold an das Sekretariat der 
StRK ein Schreiben, worin fes/gestellt wird. daß er "alle Vorsclzliige, 
denen keine Bedeckungsiiber/egungen be igefiigt sind". ablehnen 
müsse, "weil sonst zu befürchten ist, daß der Ausgleich bei den 
Massel/steuern gesucht wird", Iras er nachdrücklich zurückweise. , 

) :~ 53 

1318/A
B

 X
V

. G
P - A

nfragebeantw
ortung (gescanntes O

riginal)
30 von 68

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Vorschläge der 
schaftsteuer u. 

A. Körperschaftsteuer 

I. Allgemeines 

Unterkommission 11 
Strukturverbesserung) 

(Körper-

Die- Unterkommission II hat im Zuge der ersten Behandlung 
körpcrschaftstcuerrechtlicher Fragen eine grundsätzliche Änderung 
des geltenden Körperschaftsteuersystems noch nicht ins Auge gefaßt. 
Sie hat jedoch gewisse gesetzliche Regelungen anderer Staaten, die 
geeignet sein könnten, den Eigenkapitalschwund sowie die Unattrakti
vität von Aktien infolge der Doppelbesteuerung zu vermindern, in den 
Bereich ihrer Betrachtungen gezogen, insbesondere den rentabilitäts
abhängigen Körperschaftsteuertarif nach Schweizer Muster und das 
schwedische System einer Steuerbefreiung für Dividenden auf junge 
Aktien. 

Nach Auffassung der Unterkommission Ir scheint es ratsam, bei 
Beratung einer grundsätzlichen Reform der Besteuerung der Körper
schaften, diese und ähnliche ausländische Regelungen als allfallige 
Modelle für eine Gesetzesänderung heranzuziehen, wobei die Fragen 
Steuersatz, Investitionsbegünstigung u. Befreiungen mitberücksichtigt 
werden müssen. 

H. Vorschläge 

1. Zu § 8 Abs. 1 KStG (Schachtclerträge) 
Die Bestimmungen des letzten Satzes, wonach bei Ermittlungen des 

abzugsfähigen Verlustes die Vorschriften des § 10 über die 
steuerlichen Schachtelerträge nicht anzuwenden sind, ist zu streichen. 

Begründung: 
Das Schachtelprivileg ist dazu bestimmt, bei Bestchen einer 

wcsentlichen Beteiligung einer inländischen Kapitalgesellschaft an 
einer anderen, die Mehrfachbesteuerung derselben Einkünfte zu 
verhindern, die ohne eine solche Regelung entstehen würde. Findet 
aber eine Varechnung der Schachlcldividendc mit Verlusten der 
Obergesellschaft statt, so wird die SchacJHeldividende im Jahr der 
Vornahme des Verlustabzuges praktisch nachtrüglich von der Steuer 
erfaßt, was mit dem Sinn der Befreiung bei Schachtelgesellschaften 

54 

}.1 

nicht vereinbar ist, weshalb die Kürzung eines Verlllstvortrags der 
Obergesellschaft durch steuerfreie Schachtelerträge zu beseitigen wäre. • 
2. Zu § 16 Z. 4 KStG (Nichtabzugsfähigkeit von Aufsichtsra't-

vergütungen) 
Die Nichtabzugsfähigkeit von Aufsichtsratvergütungen sollte nu-r 

bei unangemessener Höhe derselben vorgesehen sein. 

Begründung: 
Aufsichtsratvergütungen sind ebenso betrieblich veranlaßt wie 

Vorstands- bzw. Geschäftsführergehälter. Sie sind daher abzugsfähige 
Betriebsausgaben. Die Versagung der Abzugsfahigkeit läßt sich weder 
betriebswirtschaftlich noch vom Standpunkt der gleichmäßigen 
steuerlichen Behandlung aus rechtfertigen. 

3. Zu § 22 Abs. 2 KStG (gespaltener Steuersatz) 
Der gespaltene Steuersatz sollte auch Kreditgenossenschaften und 

Erwcrbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, die der Gewerbeordnung 
unterliegen, zugebilligt werden. 

Begründung: 
Die den Bestimmungen der Gewerbeordnung unterliegenden Er-

werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie Kreditgenossenschaften 
sind hinsichtlich Organschaft und S(;hachtelprivileg den Kapital
gesellschaften gleichgestellt. Der gespaltene Körperschaftsteuersatz auf 
Ausschüttungen steht, ihnen jedoch nicht zu. Diese ungleiche 
Behandlung gegenüber den Kapitalgesellschaften, die wirtschaftlich in 
keiner Weise gerechtfertigt ist, wäre zu beseitigen. 

4. Zu § 22 KStG (Kredit institute und Versicherungsvereine auf 

Gegenseitigkeit) 
In den § 22 KStG wäre folgender neuer Absatz aufzunehmen: "Die 

Körperschaftsteuer ermäßigt sich auf die Hälfte des sich nach 
Absatz 1 ergebenden Betrages für aus dem Einkommen erfolgende 
Zuführungen an das haftende Eigenkapital, wenn die Zuführung 
erfolgt, um dieses den gesetzlichen Vorschriften entsprechend zu 

erhöhen". 

Begründung: 
In einigen Wirtschaftslwcigen ist kraft Gesetzes eine entsprechende 

Ausstatlung mit Eigenkapital vorgesehen. So sieht § 104 Abs. 4 des 
Versiehcrungsaufsichtsgesetzes vor, daß die Aufsiehtsbehörde unter 
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Ausschluß oder Beschränkung von Gewinnausschüttungen eine 
" Erhöhung der Eigenmittel anordnen kann. Bei Versicherungsvereinen 

auf Gegenseitigkeit sind Dividendenausschüttungen mit nachheriger 
Einzahlung nicht möglich, so daß diese GeseIlschaften nicht in den 
Genuß des gespaltenen Körperschaftsteuersatzes kommen können. 

Auch bei Krcdilinstitutcn sieht § 12 Abs. 1-3 KWG die 
Ausstattung mit ausreichenden Eigenmitteln (4 % der Verpflichtungen) 
vor. Auch in diesem Wirtschaftszweig bestehen Institute, die von dem 
gespaltenen Kbrpcrschaflsteuersatz keinen Gebrauch machen können. 

Um die kraft gesetzlicher Vorschriften erforderliche Bildung von 
Eigenkapital einschließlich der Rücklage auch dieser Unternehmen zu 
fördern, wird obige gesetzliche Regelung vorgeschlagen. 

ß. Strukturverbcsscrungsgcsetz 

Zu diesem Gesetz werden folgende Änderungen· vorgeschlagen: 

Zu ArtiJ>el I StruktVG 
}..~l. D'e" Bestimmungen des Art. I sollen in bestimmten Fällen, 

nd zwar 
a) wenn bei Vorgängen nach Art. I Verluste von Körper

schaften (Betrieben) vorliegen und übertragen werden sollen, 
deren Geschäftsbetrieb umfangmäßig im Zeitpunkt des Vor
ganges nach Art. I gegenüber der Zeit der Entstehung 
des Verlustes so stark geschrumpft ist, daß er mit diesem 

~
niC;{ mehr vergleichbar ist (Mantelkauf, Verlustverwertung) 

A b) enn Vorgänge nach Art. I innerhalb der letzten zwei Jahre 
• (eine Gruppe) oder fünf Jahre (andere Gruppe) - gerechnet 

jeweils von der Eintragung in das entsprechende Register -
durchgeführt werden, bei welchen Einbringungen (Ausglie
denlllgen) von Betrieben oder Teilbetrieben im Rahmen 
des Art. I stattgefunden haben (mehrfache Anwendung), 

nur mehr eingeschränkt angewendet werden können. 

(Hiezu wird noch eine Ergänzung nachgereicht werden). 

2.ße aus dem Verschmelzungsgewinn entstandenen Rücklagen 
/ dürfen in den ersten 5 Jahren ab dem Zeitpunkt eines Vor

ganges nach Art I. StruktVG nur zum Ausgleich von Ver-
A. I usten im Sinne des § J 30 Abs. 3, erster Satz des Aktien

gesetzes, verwendet werden. 
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/f~1-~n § 2 StruktVG ist im ersten Satz nach dem Wort "Kapital
/' ~erkehrssteuern" ein Punkt zu setzen und folgender Satz einzu-

fügen: "Vorgänge im Sinne des § I und hiedurch notwendige 
Rechtsgeschäfte sind von den Gebühren im Sinne des Gebühren
gesetzes und nach dem Gerichts- und Justizgebührengesetz befreit~. 

Zu Artil<e1' II StruktVG 
4. Dß{ Ausschuß ist einmütig zur Auffassung gekommen, daß die 

Bestimmungen des derzeit nicht rechtswirksamen Art. 11 StruktVG 
/1. . /in den Grenzen der vorliegenden Ges.m.b.H.-Gesetznovelle. wie 

/ sie in der Regierungsvorlage 5 der stenografischen Protokolle des 
. Nationalrates XV. Gesetzgebungsperiode enthalten ist, vorüber-. 

gehend wieder in Kraft gesetzt werden soll. Dabei soll auch dafür 
Sorge getragen werden, daß Umwandlungen auch dann beschlossen 
und durchgeführt werden können, wenn ein Vollkaufmann auf der 
Seite des Nachfolgeunternehmens (der Nachfolgeunternehmen) 
nicht erreicht wird. Während eine Gruppe diese teilweise Ein
führung von Art. II StruktVG als maximales Zugeständnis ansicht 
und darüber hinaus dafür eintritt, daß in solchen Fällen innerhalb 
der nächsten fünf Jahre eine Anwendung des Art. III nicht 
erfolgen darf, tritt eine andere Gruppe im Hinblick auf die ständig 
gegebene Notwendigkeit von Anpassung und Änderungen der 
Rechtsform von Unternehmungen für eine zeitlich unbefristete und 
inhaltlich nicht eingeschränkte Wiedereinführung des Art. 11 
StJ«lkt VG ein. 

egen die Wiedereinführung des sogen. Kapitalberichtigungs
gesetzes (BGBI. Nr. 157/66) im Umfang der Ges.m.b.H.-Gesetz
novelle in der Fassung der Regierungsvorlage bestehen grund
sätzlich keine Bedenken. Eine Gruppe tritt aber dafür ein, daß das 
Kapitalberichtigungsgesetz unabhängig von der Ges.m.b.H.-Gesetz
novelle und ohne jede Einschränkung und zeitliche Befristung 
wieder eingef~li'rt werden sot!; dies im Hinblick auf die wirt
schaftlich gebotene Verbreiterung der Nominalkapitalbasis der 
Kapitalgesellschaften. 

. Zu AIJiKCI UI StruktVG 
,/ ~. re besondere Ermäßigung der Einkommensteuer in § 8 Abs. 3 

A".A, StruktVG auf die Hälfte des sich nach § 37 Abs. 1 EStG 
ergebenden Steuerbetrages ist im Hinblick auf die langjährige 
Geltung des Strukturverbesserungsgesetzes nicht mehr gerecht
fertigt; sie sollte in der Weise verringert werden. daß sie an die für 
die Betriebsveräußerung geltenden ermäßigtcn Stcucr~ätLe dc~ ~ 37 
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I/1E~ angenähert wird. Diese Annäherung "sollte dadurch 
/t . erreicht werdcn, daß die Ermäßigung nur mehr 7-8 Zehntel des 

sich nach § 37 Abs. I EStG ctgebenden Steuerbetragcs ausmachen 
soll. 

t. A. • 

/.h, 

Es wird empfohlen, daß § 8 Abs. 5 StruktVG in wirtschaftlicher 
Betrachtung nach Lage des Einzelfalles auch auf Geschäftsführer 
sinngemäß angewandt wird, wenn das Unternehmen vom Art. III 

Eebr ueh gemacht hat. 
7. I 10 StruktVG ist nach dcm Wort "Kapitalverkehrssteuern" ein 

unkt zu setzen und folgender Satz anzufügen: "Vorgänge im 
Sinne der §§ 8 und 9 und hiedurch notwendige Rechtsgeschäfte· 
sind von den Gebühren im Sinne des GehGhrengesetzes und nach 
dcm Gerichts- und Justizgebührengesetz befreit". Durch diese 
Änderung soll wie schon in Punkt 3 bei Art. I eine etwa anfallende 
2 %ige Zessionsgebühr (§ 33 TP 21 GebG) nicht anfallen und im 
Anschluß an Vorgänge nach Art. III bzw. I StruktVG oftmals 
vorkommende gebührenpf1ichtige Rechtsgeschäfte, z. B. die von 
Abtretu ng von Forderungen oder der Neuabschluß von Bestand
verträgen von den Gebühren befreit sein. Das gleiche gilt auch für 
die bisherige Vorschreibung von Gebühren nach den Gerichts- und 
Justizgebührengesetz für Vorgänge im Rahmen von Art. III bzw. 
Art. I StruktVG. 

Zu Artikel IV StruktVG 
8. Entsprechend den Vorschriften in den Artikeln II und III 

StruktVG soll auch in Art. IV die für die Aufstellung der 
maßgeblichen Bilanz geltende neun-Monate-Frist für diese Vor
gänge gelten. 

Zu Artikel VI StruktVG 
9. § 13 Abs. 4 StruktVG sollte folgender Satz angefügt werden: "Dies 

gilt auch für die für eine Sacheinlage erworbene wesentliche 
Beteiligung an der übernehmenden Gesellschaft". Auf diese Weise 
soll die für eine Sacheinlage erworbene Beteiligung an der 
übernehmenden Gcselbchaft steuerlich so behandelt werden, wie 
die Übertragung der Beteiligung auf die übernehmende Gesell
schaft 

10. ~ § 13 Abs. 5 StruktVG soll folgender Satz angefügt 
werden: "Bei Vorgängen im Sinne uer Art. I bis IV ist die 
Beurkundung der Übernahme von Kredilvcrträgen durch die 
übernehmenue Gc~clbchaft b/w. dJS Nachfolgeunternehmen von 
der Gebühr gemäß § 33 TP 19 GebG befreit. Die Befreiung gilt 
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A. ~ ·...-f!:'di Maßgabe des § 33 TP 19 Abs. 4 Z. 2 GebG. auch für die 
" Prolongationen solcher Kreditverträge" . • 

Durch diese Bestimmung soll sichergestellt werden, daß die vo~ 
den jeweiligen Vorunternehmell vergebührten Kreditverträge 
innerhalb der 5 Jahresfrist auch durch das jeweils über:
nehmende Unternehmen gebührenfrei fortgeführt werden können. 
Sämtliche Vorschläge der Unterkommission wurden gegen eine 
Gegenstimme beschlossen. 

Ergänzung der Vorschläge der UK 11 vom 5. 12. 1979 siehe 
Seite 114 f. 
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)\ 

58b 

VorschHige der Unterkommiss-ion . III ·(Lohn
abhängige Abgaben) 

I. Maßnahmcn zur Vercinfachung dcr Lohnvcrrcchnung 

Maßnahmen zur Vereinfachung der Ermittlung der auf den Arbeits
lohn entfallenden Abgaben wären gar wohl imstande, eine wesentliche 
Minderung der betrieblichen Verwaltungskosten und damit zugleich 
eine Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität herbeizuführen, die 
sich letzten Endes auf das Steueraufkommen nur positiv auswirken 
würde. 

Zu solchen Maßnahmen zählen nach Auffassung der Kommission: 

Zu § 17 Abs. 4 EStG: 
1. Werbungskostcnpauschalierung 

Im § 17 Abs. 4 EStG wird zutreffend darauf hingewiesen, daß die 
genaue Ermittlung yon Werbungskosten in zahlreichen Fällen mit 
unverhältnismäßigen Schwierigkeiten verbunden ist, so daß es 
zweckmäßig sei, Durchschniltssätze für Werbungskosten im Verord
nungswege für bestimmte Gruppen von Steuerpflichtigen nach den 
jeweiligen Erfahrungen der Praxis festzulegen. Von dieser Verord
nungsermächtigung hat zwar der Bundesminister für Finanzen schon 
in einer Reihe von Fällen Gebrauch gemacht, doch sollte nach 
Ansicht der Kommission mit Rücksicht auf den großen Rationali
sierungseffekt dieser Regelung die Frage der Ausdehnung der 
Wcrbungskostenpauschalierung auf weitere Gruppen von Steuerpflich
tigen geprüft werden. Andererseits wäre auch zu prüfen, ob die 
bestehenden Regelungen unter den derzeitigen Verhältnissen noch 
aufrecht erhalten werden sollen. 
/. 

, - (/1 Zu·§ 26 Z. 7 EStG: 
. "":''h \ 7 Reisekostenabrechnung 

~- •• --~'" r'· ..... 

. / Auch in der Reisekostenverrechnung ließen sich nach Auffassung 
der Kommission wesentliche Vereinfachungen erzielen. So könnte 
beispielsweise die Zweiteilung in Tarif I und Tarif 11 beseitigt werden, 
die ohnehin nur historisch als Relikt aus einer Zeit erklärbar ist, da 
einerseits der Kollektivvertrag, andererseits die Reisegebührenvor
schrift Grundlage für die Berechnung der Reisekostcn waren. Ferner 
könnten wohl die Tarifstufen reduziert und die Zwölftclregelungen 
vereinfacht werden. 
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Zu § 48 Abs. 2 EStG: 

J. Geltungsdauer der Lohnsteuerkartc 
Die Verlängerung der Geltungsdauer der Lohnsteuerkarte von 

derzeit 3 auf 6 Kalenderjahre würde gleichfalls eine Minderung des 
jetzigen Verwaltungsaufwandes bedeuten. 

Zu § 62 Abs. 2 Z. 2 EStG: 

4. Mindest-Sozialvcrsicherungsabzugsbetrag 
Gemäß § 62 Abs. 2 Z. 2 EStG sind die Pi1ichtbeträge zur 

gesetzlichen Sozialversicherung, .. mindestens aber ein Betrag von 65 S 
monatlich (15 S wöchentlich, 2,50 S täglich)" von der Lohnsteuer
bemessungsgrundlage abzuziehen. Diese Bestimmung stammt noch 
aus § 41 EStG 1939 (i.d.F. des Art. I, Z. 11 StÄG 1951, BGBI. 191). 
Eine Valorisierung der Beträge ist seither unterblieben, so daß der 
Weiterbestand dieser Vorschrift ein Musterbeispiel für eine unnötige 
Komplizierung des Lohnsteuerrechtes darstellt (vgl. Hofs t ä t t e r -
Re ich e I, Kommentar zu § 62 EStG 1972). Da aus dem Gesetzes
wortlaut erschlossen werden muß, daß die angeführten Mindest
beträge auch dann abzuziehen sind, wenn der Arbeitnehmer 
überhaupt keine Ptlichtbeiträge leistet und bloß dem Grunde nach 
dazu verpflichtet ist, kommt diesen Beiträgen praktisch der Charakter 
von zusätzlichen Freibeträgen zu, die seinerzeit vielleicht ins Gewicht 
gefallen sein mögen, heute aber bedeutungslos sind, um so mehr als 
bei Veranlagung und Jahresausgleich nicht diese "Freibeträge", 
sondern nur die tatsächlich entrichteten Pflichtbeiträge zur gesetz
lichen Sozialversicherung abgezogen werden dürfen. Die veraltete und 
ungleiches Recht schaffende sowie die Lohnverrechnung unnötig 
erschwerende Bestimmung sollte daher im Zuge der nächsten 
Steuersenkung ersatzlos aufgehoben werden. 
Ein Mitglied vertritt die AnSIcht, daß diese Streichung nur im 
Rahmen einer Steuerreform akzeptiert werden könne, weil dann ein 
entsprechender Ausgleich möglich ist. 

Zu § 66 EStG: 

5. RUlldungsbestimmungcn des Lohnsteuertarifes 
Wenngleich ein Vorschlag, die RundungsbesLimmungen auf höhere 

Betrüge anzuheben. keine allgemeine Zustimmung fand, wird angeregt, 
:,icherzllstellen, daß die G roschcnausg!eich!iberrägc, die sich bei der 
Rundung auf volle Schillinge ergeben, sozialversicherungsrechtlich 
und lohnstcuerrec:hllich nicht als Arbeitslohn behandelt werden. 
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Zu § 69 EStG: 

6. Vorübergehend beschäftigte Arbeitnehmer 
Die Pauschbesteuerung vorübergehend beschäftigter Arbeitnehmer 

ist zwar als PauschalregeJung grundsätzlich zu begrüßen, sie führt 
jedoch in der Praxis mitunter zu erheblichen Auslegungsschwierig- ' 
keilen. Insbesondere ist ungeklärt, in welchen Zeitabständen derartige 
kurzfristige Beschäftigungen ausgeübt werden können, ohne zum 
Ausschluß der gegenständlichen Pauschalregelung zu führen. Falls 
diesbezüglich eine Gesctzesänderung nicht opportun erscheint, wäre es 
immerhin zweckmäßig, die aus der praktischen Handhabung dieser 
Bestimmung sich ergebenden wesentlichen Zweifelsfragen im Erlaß
wege zu klären. 

Zu § 7S Abs. 1 EStG: 

7" .. Hinzurechnungsvermcrk wegen schuldhafter Nichtvorlage der Lohn
./ steuerkartc 

Die im § 75 Abs. 1 EStG angeordnete Hinzurechnung von Beträgen 
zur Lohnstcuerbemessungsgrundlage bleibt zwar bei einem Lohn
steuerjahresausgleich, nicht aber bei einer Veranlagung zur Einkommen
steuer aufrecht. Diese Ungleichheit sollte durch eine entsprechende 
Gesetzesänderung beseitigt werden. 

Zu § 76 EStG: 

8. Lohnkonto-FührungspOicht 
Derzeit müssen auf dem Lohnkonto die nicht stellerbaren 

Aufwandentschädigungen sowie verschiedene Lohnbestandteile, die als 
freiwilliger Sozialaufwand lohnsteuerfrei sind, eingetragen werden. Es 
wird vorgeschlagen, jene Beträge, die auch nicht in die Bemessungs
grundlage für den Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichs
fonds fallen, aus der Lohnkontoführungspflichl herauszunehmen. 

Zu § 77 EStG: 

9. Lohnsteucrbcrcchnung bei Ein- und Austritt 
Die Lohnsteuerberechnung bei Ein- und Austritt cines Arbeit

nehmers ist dann äußerst umständlich, wenn Beginn oder Ende des 
Dienstverhältnisses nicht mit dem Beginn und Ende des üblichen 
Lohnzahlungszcilraumcs übereinstimmcn, da dabei die Lohnsteuer im 
allgemeinen für die einzelnen "Tabellentilgc" nach der Tagestabelle zu 
ermitteln ist. Eine Unterstellung des üblichen Lohnzahlung:-.zeitraull1es 
auch in solchen Fällen würde wesentlich zur Vereinfachung beitragen. 
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Im Hinblick darauf, daß bei einem Arbeitsplatzwechsel meist nach 
Ablauf des Jahres ein Jahresausgleich beantragt wird, dürfte ein 
allfälliger Steuerausfall durch eine solche Vereinfachungsmaßnahme 
nicht bedeutend sein. Sollte jedoch ein größerer Steuerausfall 
befürchtet werden, wäre die Anwendung eines pauschalen Hinzu
rechnungsbetrages zu prüfen. 

11. Erleichterungen zur Gcltcndmachung einkommcl1steuerlicher Rechts
ansprüche durch Arbeitnehmer 

Zu § 18 Abs. 2 Z. 1 EStG: 
1. Sonderausgaben-Anträge bei gemeinschaftlichen Ausgaben VOll Ehe

gatten 
Da nach dem geltenden Eherecht die Ehegatten rechtlich völlig 

gleichgestellt sind und die Tätigkeit der Ehegatten als gleichwertig 
anzusehen ist, ohne Rücksicht darauf, ob diese Tätigkeit im Rahmen 
eines Erwerbs oder im Haushalt entfaltet wird, sollte es auch 
steuerrecht lieh irrelevant sein, ob der Ehemann oder die von ihm 
nicht dauernd getrennt lebende Ehefrau eine als Sonderausgabe 
begünstigte Zahlung leistet und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die 
zur Zahlung der begünstigten Ausgabe verpflichtete Person der 
Ehemann oder die Ehefrau ist. Die Gleichstellung sollte in allen 
Fällen von Sonderausgaben (und nicht etwa bloß hinsichtlich der 
Errichtung begünstigten Wohnraumes) hergestellt werden, was zweck
mäßigerweise durch folgende Neufassung des § 18 Abs. 2 Z. I EStG 
bewirkt werden könnte: "Unter Abs. 1 Z. 2, 3 und 5 fallen auch 
Beiträge des und für den vom Steuerpflichtigen nicht dauernd 
getrennt lebenden Ehegatten und der oder für Kinder im Sinne des 
§ 119, soweit diese Beträge nicht von einer anderen Person bereits als 
Sonderausgabe geltend gemacht worden sind". 

Zu § 53 Abs. 3 EStG: 
.'\ .. 

2. Verlust des Alleinverdicnerabsctzbctrages 
Steht einem Ehegatten der Alleinverdienerabsetzbetrag zu und wird 

für den anderen Ehegatten im Laufe des Kalenderjahres aus welchen 
Gründen immer eine Lohnsteuerkarte ausgestellt, so wird anläßlich 
der Ausstellung der Lohnsteuerkarte für den zweiten Ehegatten auf 
der Lohnsteuerkarte des ersten Ehegatten der darauf eingetragene 
Alleinverdienerabsetzbetrag gestrichen und zwar rückwirkend mit 
Beginn des Kalenderjahres. Daraus können sich im Einzelfall kaum 
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vertretbare Härten ergeben. Es sollte daher von der Automatik der 
Streichung des Alleinverdienerabsetzbetrages bei Austellung einer 
Lohnsteuerkarte für den anderen Ehegatten Abstand genommen und 
nur auf die Meldeverpflichtung und den durch das Überschreiten der 
10.000 S-Grenze bedingten Wegfall. des Alleinverdienerabsetzbetrages 
hingewiesen werden. Auch ist es aus Vereinfachungsgründen wohl 
zweckm:ißig, bei Verlust des Alleinverdienerabsetzbetrages während 
des Jahres die unter Berücksichtigung des Allcinverdienerabsctz
betrages eingetragenen Sonderausgaben weiter zu belassen, jedoch auf 
der neu ausgestellten Lohnsteuerkarte des anderen Ehegatten einen 
Vermerk anzubringen, daß dara~ für dieses Jahr keine Sonder
ausgabeneintragung erfolgen darf.. 

Zu § 63 EStG: 
3. Freibetragseintragungen auf der Lohnsteuerkarte 

Die Eintragung von Freibeträgen auf der Lohnsteuerkarte hat bis 
31. 1. des folgenden Jahres zu erfolgen. Für die Wahrung dieser Frist 
sollte es unbeachtlich sein, ob die AntragsteIlung beim Wohnsitz
finanzamt oder Betriebsfinanzamt erfolgt. 

Eine Erstreckung der Antragsfrist wird von der Kommission_ für 
nicht zweckmäßig erachtet, es sollte jedoch das Bundesministerium für 
Finanzen publizistisch verstärkt auf eine Antragstellung außerhalb der 
Zeit der Arbeitsüberlastung der Finanzämter aufmerksam machen. 

Zu § 68 EStG: 

4. "Betriebsvereinbarungen, die auf Grund besonderer kollektivvertrag
licher Ermächtigungen abgeschlossen wurden" 

Solche Vereinbarungen sind seit dem Inkrafttreten des Arbeits
verfassungsgesetzes nicht mehr möglich. Die diesbezüglichen Bestim
mungen des § 68 Abs. 2 und 3 EStG wären daher den geänderten 
arbeitsrechtlichen Normen anzupassen. 

Zu § 240 Abs. 3 BAO: 

5. Lohnsteuergutschriften 
Lohnsteuergutschriften, die im Zuge von Lohnsteuerprüfungen 

entstehen, können nur über Antrag des betreffenden Arbeitnehmers 
gemäß § 240 Abs. 3 BAQ erstattet werden. Die Lohnsteuerprüfer 
sollen daher dazu angehalten werden, auf diese Rückerstattungs
möglichkeit im Zuge der Lohnsteuerprüfung besonders aufmerksam 
zu machen. 

(5) 63 

1318/A
B

 X
V

. G
P - A

nfragebeantw
ortung (gescanntes O

riginal)
36 von 68

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



IIl. Vereinf3ehung bei der Besteuerung sonstiger Bezügc 
(Zu § 67 EStG) 

1. Freibctrag vOll S 8.500 
Um die Bezieher von Kleinstbezügen in der Höhe der Ausgleichs

zulagensätze aus einer Besteuerung eines 14. Monatsbezuges herauszu
halten, wäre nach Auffassung eines Teiles der Kommissionmitglieder, 
die Einführung einer ßagatcllgrcll:lc zu erwägen. Von einem anderen 
Teil wird in diesem Zusammenhang die Steucrbefreiung des Sechstels 
vorgeschlagen. 

2. Nachzahlungcn und nachträglichc Zahlungen 
. Nachzahlungen und nachträgliche Zahlu~'gen sollten grundsätzlich 

gleich behandelt werden. Soweit solche Zahlungen das abgelaufene 
Jahr betreffen, soilte die Lohnsteuer durch Aufrollung der einzelnen 
Lohnzahlungszeiträume durch den Arbeitgeber ermittelt werden. 
Zahlungen für weiter zurückliegende Zeiträume sollten einem halben 
(laufenden) Steuersatz unterworfen werden. Desgleichen sollten 
Vergleichssummen, die auf Grund gcriehtlieher odcr außergerichtlicher 
Vcrgleiche bezahlt werden, dem halben (laufenden) Steuersatz 
unterworfen werden. Dasselbe gilt für Urteilssummen. Zahlungen auf 
Grund des Insol"cnz-Entgcltsieherungsgesctzes sollten steuerfrei sein. 
3. Sonderzahlungen durch ausländische Arbeitgeber und bei Karenz-

urhlubell 
Auen in jenen Veranlagungsfallen, die durchzuführen sind, wenn 

Arbeitnehmer von ausländischen Arbeitgebern beschäftigt werden, die 
in Östt:!rreich keinen Sitz haben, und auf Sonderzahlungen, die 
Personiin erhalten, denen daneben kein laufender Bezug zufließt 
(insbesondere bei Karenzurlaub), sollten die einkommensteuerrecht
lichen Begünstigungen für Sonderzahlungen Anwendung finden. 

4. Besteucrung der Vergütungen für Dicnsterfilldungen und Ver
bcsserungsvorschläge 

Derartige Vergütungen sollten auch dann gem. Abs. 7 steuer
begünstigt behandelt werden können, wenn sie öfter als zweimal 
jährlich ausbezahlt werden, wobei allerdings eine betragsmäßige 
Beschränkung - eventuell auf einen Jahresbezug - ins Auge gefaßt 
werden könnte. 

IV. Vereinfachungen des LohnstL'ucrjahrcs:lUsgleichcs (§ 72 EStG) 

Die nach der geltendt:n Gesetzcsbgc bestehenden Schwierigkeitell in 
der Durchführung des Lohnsteuerjahresausgleiches sind zum Teil in 
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der Kompliziertheit des derzeitigen Lohnsteuerrechtes begründet; 
diesbezüglich könnte nur die Vereinfachung des Lohnsteuerrechtes 
selbst Abhilfe schaffen. Darüber hinaus haften jedoch dem Institut 
des Jahresausgleiches an sich gewisse Mängel an, deren Beseitig~ng 
eine gewisse Vereinfachung bewirken würde. 

In diesem Zusammenhang wurde in den Beratungen der Kommis
sion der Gedanke eines "permanenten Jahresausglciches" aufgeworfcn. 
Dieser wäre in der Weise durchzuführen, daß z .. vecks besserer 
Angleichung der monatlich einzuhebenden Lohnsteuer an die end
gültige Jahreslohnsteuerschuld, die jeweils seit Beginn des Kalender
jahres verrechnete Summe der monatlichen Lohnsteuergrundlage auf 
eine fiktive Jahreslohnsteuergrundlage hochzurechnen wäre; die 
Lohnsteuer würde dann einem Zwölfte I der hochgerechneten Jahres
lohnsteuergrundlage entsprechen, so daß bei dieser Methode mit der 
Auszahlung des Dezemberbezuges auch schon der Jahresausgleich 
durchgeführt wäre. Dieser Gedanke fand jedoch bei der über
wiegenden Mehrheit der Kommissionsmitglieder - vor allem wegen 
des mit dieser Methode verbundenen großen Arbeitsaufwandes -
keine Zustimmung. 

I Dagegen wird von der Kommission in Anlehnung an eine in der 
BRD bestehende Regelung angeregt, den Arbeitgeber zu verpflichten. 

I UCII .Jahresausgleich über Antrag inncrhalb eincr bcstimmten Frist 
durchzuführen. Dabei könnte erwogcn werden, die Zuständigkeit zur 

I 
Durchführung des Jahresausgleichs vom Arbeitgeber auf das Finanz
amt übergehen zu. lassen, wenn der Arbeitgeber etwa binnen 
6 Monaten den Jahresausgleich nicht durchführt. Der Arbeitnehmer 

I 
soll jedenfalls einen Anspruch darauf haben, daß innerhalb eines 

,:4 bestimmten Zeitraumes der Jahresausgleich durchgeführt wird. 

I 
~;r·,)t. .Fern~r sollte durch entsprechende gesetzliche Bestimmungen die 

/
rviög\iChkeit geschaffen werden, daß bisher nicht geltend gemachte 
Freibeträge noch im Zuge des Jahresausgleiches geltend gcmacht I werden können. 

I 
I 
I 
I 
I 

Zu § 72 Abs. 3 EStG: 
In dieser Gesetzesstelle wird einmal im Zusammenhang mit der 

Ermittlung der 100.000 S-Grenze von Einkünftcn und das andere Mal 
von ßezügen gesprochen. Es wird angeregt, diesen offenkundigen 
Redaktiom.fehlcr zu beseitigen. Auch wäre ein wirk .. amcr Härte
'lUsgleich bei geringfügigem Überschreiten der 100.000 S-Grcnze 
einzuführen. 
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Zu § 72 Abs. 5 ESIG: 
Im Zuge einer allgemeinen VnJorisierung von fixen Beträgen wäre 

auch eine Anhebung des Dagatcllbetragcs von 30,- S vorzunehmen. 

~ . .ljihrcsa usglcichsformular 
\. 4/ In das Jahresausgleichsformular wäre die Frage aufzunehmen, ob 
/ ~ill Freibetrag für das Jahr des Ausgleiches eingetragen oder 

. bcantragt wurde, weil dieser Umstand erfahrungsgemäß bei einem 
amlswegigen Jahresausgleich vielfach übersehen wird. 

Lohnsteuer-Ersta ttungsformular 
Dieses Formular darf nach den derzeitigen Erläuterungen vom 

Arbeitgeber nur ausgefüllt werden, wenn kein Jahresausgleich 
beantragt oder durchgeführt wurde. Daraus könnte sich ergeben, daß 
bei Beantragung oder Durchführung eines Jahresausgleiches das 
Recht auf Steuererstattung verloren ginge. Es wird daher angeregt, 
den betreffenden Vermerk auf dem Formular zu beseitigen. 

Y. Steuerliche Sonderbehandlung von Pensionsbezügen 

Zu § 18 EStG: 
1. Sonderausgaben 

Ein Teil der Kommissionsmitglieder ist der Ansicht, daß an Stelle 
sonstiger Maßnahmen (§ 18 Abs. I, Z. 2 und 3 bzw. steuerliche 
Energiesparförderung) die Gewährung entsprechender Direktbeihilfen 
am zweckmäßigsten ,väre. 

Zu § 57 Ahs. 4 EStG: 
2. Pensionistenabsetzbetrag 

Unter der Voraussetzung, daß es zu einer angemessenen Erhöhung 
des Pensionistenabsetzbetrages kommt, sollten bezüglich Pensionen 
auch weiterhin grundsätzlich keine weiteren Werbungskosten geltend 
gemacht werden können. Ausgenommen sollten die zur Erlangung 
eines Pensionsanspruches erforderlichen Prozcßkosten sein. Auch 
diesbezüglich wäre jedoch eine Regelung außerhaJb des Steuerrechtes 
vorzuziehen, indem etwa die unterliegenden pensionszahJenden Stellen 
solche Kosten grundsätzlich in voller Höhe zu tragen hätten. 

Ein Mitglied vertritt dagegen die Ansicht, daß auch Pensionisten die 
Möglichkeit haben sollten, weitere Werbungskosten geltend zu 
machen. 
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Zu § 72 EStG: 
3. Jahresausgleich 

Bei den zur Durchführung des Jahresausgleiches zuständigen 
Pensionsstellen könnte eine wesentliche Vereinfachung dadurch erzielt 
werden, daß diese den Jahresausgleich ohne besondere AntragsteIlung 
autolllatisch durchzuführen hätten. Die zu berücksichtigende Kirchen
beitragszahlung wäre der Pensionsstelle formlos nachzuweisen. 

Zu § 106 EStG: 
4. HilflosCllzuschuß 

Bei l3eziehern von Hilfslosel1zuschüssen und ähnlicher Zulagen im 
Sinne des § 106 EStG sollten die pensionszahJenden Stellen die nach 
§ 106 Ab!>. 3 EStG vorgesehenen Freibetrüge automatisch absetzen .. 

VI. Vereinheitlichung der Bemessullgsgrundlagen für lohnabhängige 
Abgaben und Beiträge im Bereiche des Bezuges von laufendem 
Arbeitslohn 

Derzeit wird die Vereinheitlichung der Bemessungsgrundlagen für 
lohnabhängige Abgaben und Beitrüge dadurch wesentlich erschwert, 
daß die verschiedenen Bezugsarten bei der Lohnsteuer, Lohnsummen
steuer, beim Beitrag nach dem FLAG und bei den Sozial
versicherungsbeiträgen eine unterschiedliche Behandlung erfahren. Das 
ist zunächst schon darin begründet, daß die betreffenden Gesetze 
nicht von einheitlichen Begriffen ausgehen und daher hinsichtlich der 
Behandlung von "Arbeitslohn", "Sonstigen Bezügen", "J ubiläums
geldern", "Aufwandsentsch~idigungen" US\\!o keineswegs konform vor
gehen, so daß zwar einzelne Bezugsteilc bei allen Abgaben, andere 
jedoch nur bei einigen und manche überhaupt nur im Bereiche der 
Sozialversicherung.befreit sind. Eine zwecks R:uionalisicrung der 
Lohnverrechnung wünschenswerte Vereinheitlichung wird hier wohl 
nur allmählich durch schrittweises Angleichen in einzelnen Bereichen 
bewirkt werden können, zumal durch jede Änderung die Interessen 
verschiedener Körperschaften, Institutionen und Fonds berührt 
werden, die sich nicht leicht auf einen Nenner bringen lassen. 

Nach allgemeiner Auffassung der Kommission sollte jedoch als 
erster Schritt eine Vereinheitlichung der Bemessungsgrundlage für die 
Lohnsummensteuer und den Diellstgeberbeitrag angestrebt werden, 
worin eine wesentliche Vereinfachung erblickt wird. Um eine 
Mehrbelastung gewerbliCher Betriebe zu vermeiden, müßte allerdings 
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unter Berücksichtigung des Lohnsummensteuermehraufkommens eine 
Ermäßigung der Lohnsummensteuer Platz greifen. Eine derartige 
Vereinfachung müßte auch zu ciner Einschränkung von ParalJelprü
fungen durch das Finanzamt und die Gemeinde führen. Zur 
Vermeidung einer Doppelbesteuerung (z. B. der Geschäftsführerbezüge 
eines wesentlich beteiligten Gesellschafters einer Ges.m.b.H.) müßte 
von den Bezügen zwar eine Lohnsummensteuer erhoben werden, die 
jedoch auf die Gewerbesteuer vom Ertrag anzurechnen wäre. 

Immerhin ließen sich nach Auffassung der Kommission bereits 
derzcit beispielsweise folgende Unterschiede zwischen Lohnsteuerrecht 
und Sozialrecht leicht beseitigen: 

Zu § 3 Z. 21. EStG: 
1. Freimilch 

" 

Freimilch ist nur lohnslcuerfrei, soweit sie zum Verbrauch im 
Betrieb unentgeltlich oder verbilligt abgegeben wird. Da, nach 
allgemeiner Auffassung eine Ausweitung der Deputatbegünstigungen 
nicht angestrebt werden sollte, wäre auch die Begünstigungs
bestimmung des ASVG (§ 49 Abs. 3 Z. 15) auf den Wortlaut des 
EStG einzuschränken. 

Ein Kommissionsmitglied spricht sich dagegen aus. 

Zu § 26 Z. 3 EStG: 
2. Werkzeuggelder 

Werden Werkzeuggelder auf Grund kollektivvertraglicher Rege
lungen gezahlt, so sind sie gemäß § 49 Abs. 3 Z. 6 ASVG 
sozialvcrsicherungsrechllich beitragsfrei. Dagegen sind sie grundsätz
lich einkommensteuerpflichtig. Es wird daher angeregt, solche 
Werkzeuggelder im Rahmen des § 26 Z. 3 EStG ausdrücklich 
freizustellen. 

Zu § 26 Z. 5 EStG: 
3. Fahrten des Arbeitnehmers zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 

In diesem Zusammenhang zählen lohnsteuerlieh "Fahrtkosten
zuschüsse aur Grund gesetzlicher Hegelungen" sowie "Fahrten mit 
firmeneigenen Kraftfahrzeugen zwischen Wohnung und Arbeitsstätte" 
nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. Dagegen enthält § 49 Abs. 3 
Z. 20 ASVG keine gleichartige Befreiungsbestimmung, so daß in 
diesem Punkt eine Angleichung des ASVG an das EStG wünschens
\vcrt ware. 
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Zu § 26 Z. 7 EStG: 
4. Dienstreisen 

Auch auf dem Gebiet der Vergütungen für Dienstreisen (Kilometer-
gelder. Fahrtkostenvergütungen, Tages- und Nächtigungsgelder) sollte 
eine Vereinheitlichung zwischen ES1G (§. 26 Z. 7) und ASVG (§ 49· 
Abs. 3 Z. 1) angestrebt werden. 

Zu § 26 Z. 8 EStG: 
5. Umzugskostenvergütungen 

Während nach dem ASVG (§ 49 Abs. 3 Z. 1) auch Umzugskosten
vergütungen, die nach Beendigung des Dienstverhältnisses bezahlt 
werden, beitragsfrei sind, kennt das Einkommensteuergesetz eine 
gleichartige Befreiung nicht. I-Iier wie auch in Fällen von konzern
internen Versetzungen sollte auch steuerlich eine Befreiung Platz 

greifen. 

Zu § 68 Abs. 1 EStG: 
6. Schmutzzulagen . 

Auch hier wäre eine gewisse Angleichung der Befreillngsbestim-
mungen des § 68 Abs. 1 EStG lind des § 49 Abs. 3 Z. 2 ASVG 
wünschenswert. wobei eine sozialversicherungsrechtliche Beitrags
pflicht für Schmlltzzulagen nur dann Platz greifen sollte, wenn die 
Schmutzzulagcn für sich allein den Freibetrag von monatlich 
S 5.070,- übersteigen. 

Zu § 68 Abs. 4 EStG: 
7. Im Urlaubsentgelt enthaltene Zulagen und Zuschläge 

Während weitergezahlte Zulagen und Zuschläge bei Erkrankung dcs 
Arbeitnehmers weiterhin lohnstelierfrei bleiben, trifft dies bei den 
gleichen Zulagen und Zuschlägen, die Arbeitnehmer im Zusammen
hang mit dem Urlaubscl1tgclt weiter bezahlt erhalten. nicht zu. Im 
Hinblick darauf. daß der Arbeitnehmer in beiden FiUlcn. also sowohl 
im Erkrankungsfall wie auch im Urlaub den gleichen Nettobezug 
erhalten soll, wird angeregt, die weiter gezahlten Zulagen und 
Zuschlüge auch im Falle des Urlaubs lohnsteuer- und sozial-
versicherungsbeitragsfrei zu stellen. 

Zu § 49 Abs. 3 Z. 9 ASVG: 
8. KrankC'ngchl:i:uschüs!\c 

Zuschüs~c für die Zcit dcs Anspruchs auf laufende GelJleistungen 
allS der Krankenversicherung sind sozialversicherungsbeitragsfrei. 
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sofern sie weniger als 50 % der Bezüge vor Eintritt der Krankheit 
betragen. Es wird angeregt, solche Zuschüsse, die nach lnkrafttreten 
des Entgeltfortzahlungsgesetzcs kaum noch Bedeutung haben, auch 
lohnsteucrfrei zu stellen. 

Da die Bestrebungcn, auf dem Gebiet der lohnabhängigen Abgaben 
eine weitestmögliche Vereinfachung zu erzielen, über den Kompetenz
bereich des Bundesministeriums für Finanzen hinausreichcn, wird die 
Einberufung einer Koordinicrungskommission angeregt, in welcher u. a. 
neben Vertretern des Bundesministeriums für Finanzen und des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung auch solche der SoziaJ
versicherungsträger teilZ\1nehmen hätten. Des weiteren sollte zur 
weitgehenden Vermeidung rechtlicher Zweifelsfragen gemeinsam eine' 
amtliche Tabelle über die steucr- und beitragsbefreiten Entgelte und 
Entgeltsteile erstellt werden. 
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Vorschläge der Vnterkommission IV 
(Vermögensteuer und Bewertung) 

A. Zur Vcreinfnchung der Bewertung dcs Betriebsvermögens 

Die Ermittlung der Einheitswerte des Betriebsvermägens erfordert 
sowohlscitens der Steucrpflichtigen und deren Berater als auch seitens 
der Finanzverwaltung einen erheblichen Zeitaufwand. Es müssen für 
eine Reihe von Wirtschaftsgütern von den Bilanzansätzen abwei
chende Werte teilweise sehr arbeitsaufwendig ermittelt werden. Die 
steuerlichen Auswirkungen sind dabei nur gering, so daß auch der aus 
der notwendigcn Überprüfung resultierende Verwaltungsaufwand der 
Finanzbehörde nicht gerechtfertigt erscheint. Es sollte daher ge
trachtet werden, die Wertansätze der Einheitsbewertung des Betriebs
vermögens soweit wie möglich den Wertansätzen in den Steuer
bilanzen anzugleichen und den Verwaltungsaufwand auf seiten der 
Steuerpflichtigen und der Behörden zu reduzieren. 

Im folgenden werden, gegliedert nach dem aktienrechtlichen 
Bilanzgliederungsschema, jene Positionen angeführt, bei welchen 
Abweichungen zwischen Steuerbilanz und Einheitswert aus verwal
tungsökol1omischen Gründen unterbleiben sollten: 

I. Al<tivseitc 

1. Grundstücke und Gebäude 
Die Bewertung der Grundstücke und Gebäude soll zwar mit dem 

gesondert festzustellenden Einheitswert beibehalten werden, in den 
Gebäudewert sollen jedoch Betriebsvorrichtungen miteinbezogcn wer
den (betr. § 51 Abs. 1 BewG). 

Begründung: ".'-
Die Abgrenzung der Betriebsvorrichtungen, deren Fundamentierung 

und deren sonstigen Verbindungen zum Gebäude bereitet in der 
Praxis heute erhebliche Schwierigkeiten, die zu aufwendigen Auscin
andersetzungen bei Betriebsprüfungen führen. Im allgemeinen könnte 
die Einbeziehung der Betriebsvorrichtungen in die Gcbäudebewcrtung 
selbst eine Vereinfachung bewirken. 

2. Vorzeitig abgeschriebene Wirtschaftsgüter 
Für Wirtschaftsgüter, für die eine vorzeitige Abschreibung vor

genommen wurde, sollte die gesetzliche Möglichkeit vorgesehen 
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werden, die Teilwerte pauschal unter Bedachtnahme auf die bisher 
vorgenommene vorzeitige Abschreibung ermitteln zu können 
(belr. § 68 Abs. I BewG). 

Begründung: 
Insbesondere dort, wo die Anlagekartei nicht im Rahmen einer 

elektronischen Datenverarbeitung erfolgt, bewirkt die EinzeJbewerwng 
unter Bedachtnahmc auf die vorzeitige Abschreibung erhebliche 
administrative Erschwernisse. Diesen noch immer sehr zahlreichen 
Fdllen sollte eine Vereinfachungsmöglichkeit geboten werden, ohne 
jenen Betrieben, welche auf Grund ihrer Datenverarbeitungsein
richtung diese Probleme nicht haben, die Mö~lichkeit zu nehmen, eine 
exakte Teilwertermittlung für jedes einzelne Wirtschaftsgut durch
zuführen. 

Vorbehalt: 
Nach Auffassung eincs Kommissionsmitgliedes solltc vor einer 

Empfehlung abgewartet werdcn, zu wclchen Ergebnissen die Bera~ 
tungen in der Unterkommission I betreffend die vorzeitige AfA 
komme; auch dürfe durch die Vereinfachungsregelung kein Steuer
ausfall eintreten. 

3. Geringwertige Wirtschaftsgüter 
Bei der Bewertung geringwertiger Wirtschaftsgüter und bei den 

Mindestwertansätzen für bereits abgeschriebene Wirtschaftsgüter 
sollten weitere Vereinfachungsmöglichkeiten, welche den tatsächlichen 
Verhältnissen näherkommen, geprüft werden (betr. § 68 
Abs. 1 BewG). 

Begründung: 
Die Erfassung geringwertiger Wirtschaftsgüter bereitet erhebliche 

Schwierigkciten; ohne unzumutbaren Verwaltungsaufwand ist oft 
überhaupt nicht feststellbar, was an geringwertigen Wirtschaftsgütern 
noch vorhanden ist. Bei den in der Praxis gehandhabten Mindest
wertansätzen schließlich wurde in der Vergangenheit durch steigende 
Prozentsätze zwar den allgemeinen Preissleigerungen Rechnung 
getragen, ohne daß aber den darauf folgenden Abschwächungen in 
der Geldentwertung durch eine Rücknahme dieser Prozentsätze 
Rechnung getragen worden wäre. 

4. Kapitalforderungen mit einem höheren Rüekzahlungsbctrag 
Für diese fo'rderungen sollten die Wertansiitze der Steuerbilanzen 

luch dem Mu~ter d\:5 ~ 109 deutsches Dewertungsgesetz unverändert 
iJbanommcll werden (betr. § 68 Abs. I BewG). 
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Uegründung: 
Diese Maßnahme würde eine Vereinfachung bedeuten, ohne daß 

damit wesentliche materielle Auswirkungen verbunden wären. 

5. Wertpapiere und Anteile an Kapitalgesellschaften 
Aus Vereinfachungsgründen sollten Wertpapiere und Anteile an 

Kapitalgesellschaften mit den gemäß § 72 bis 75 Bewertungsgesetz 
festgestellten Werten zum Ansatz kommen. Das BM f. Finanzen wird 
ersucht, auf die termingerechte Feststellung der Steucrku'rswerte 
besonderes Augenmerk zu legen. Die Festlcgung eines einheitlichen 
Pauschal kurses für die meisten festverzinslichen österreichischen 
Wertpapiere sollte beibehalten werden (betr. § 68 Abs. 3 BewG). 

n. Passivseite 

Grundsätzlich sollte auch die Passivseite soweit wie möglich an die 
Ertragsteuerbilanz angeglichen werden und zwar unter Einbezichung 
auch der Rückstellungen allgemeiner Natur (betr. § 68 Abs. 5 BewG). 

1. Pellsionsrückstellungen und Abfertigungsrücklagen 
Der Grundsatz der Angleichung an die Ertragsteuerbilanz soll 

prinzipiell auch für Passiv posten des Sozialkapitals gelten. 

Vorbehalt: 
Diese Empfehlung wird von einem Kommissionsmitglied nur mit 

dem Vorbehalt akzeptiert, daß in diesem Zusammenhang Über
legungen im Bereich der Einkommensteuer angesteHt werden müßten, 
die inspesondcre die Bedeckungsverptlichtungcll bei Abfertigungs
rücklagen, aber auch bei Pensionsrückstellungen betreffen. 

2. Leibrcntellvcrpflichtungen 
Die Empfehlungen hinsichtlich der Angleichung der Passivpostcn 

an die Ertragsbilanz gcltcn insbesondere auch hinsichtlich der 
Lcibrentenverpflichtungcn, für die auch bewertungs rechtlich die 
ertragsteuerlich anerkannten Bilanzansätze gelten sollten. Dasselbe gilt 
für Leibrentcnforderungell auf der Aktivseitc. 

Vorbehalt: 
Zu dieser Empfehlung meldet ein Kommissionsmitglied den 

Vorbehalt an, daß zwecks Sicherung des Steueraufkommens die 
LiegenschaflSWerLe den Verkehrswerten angepaßt wcrucn sollten. 
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D. Zur Bewertung und Besteuerung des sonstigen Vermögens 

1. Zu § 69 Z. 1 und 5 BcwG 
i~t di.: Unterkommission der Auffassung, daß für verschiedene 

, Sparformen nicht unterschiedlich hohe Freibeträge eingeräumt 
werden sollten. Es wird empfohlen, daß die unter § 69 Z. 1 lit. a 
und b BewG genannten Sparformen in den Genuß eines 
einheitlichen Freibetrags kommen, welcher der Summe der 
bestehenden einzelnen Freibeträge entspricht, wobei die Verviel
fachung auf die Zahl der Personen, deren Vermögen zusammen
zurechnen ist, gerechtfertigt ist. In diese begünstigten Sparformen 
sollen auch Lebensversicherungen fallen, gleichgültig, ob diese auf 
Rente oder auf Kapitalzahlungen lauten. Eine besondere Erleich
terung soll für solche Lebensversicherungen vorgesehen werden, die 
nicht allein dem Sparziel, sondern im erhöhten Maß der 
Altersversorgung dienen. Dies ist für die Rentenversicherung bzw. 
deren K,q.Jilalablöse (§ 69 Abs. 5 It. c BewG) schon jetzt gesetzlich 
vorgesehen, wenn die Versicherung nach Vollendung des 60. Le
bensjahres faHig wird. Dies sollte aber auch für solche Lebens
versicherungen gelten, die nicht primär auf· Rentenleistungen, 
sondern schon ab ovo auf die Zahlung einer Kapitalsumme 
gerichtet sind. 

Vorbehalt: 
Der Vorschlag zur Vereinheitlichung des Freibetrages für ver

schiedene Sparformen unter Einbeziehung des Versicherungsparens 
wird von einem Kommissionsmitglied nur unter dem Vorbehalt 
gutgeheißen, daß auch im Einkommensteuerrecht eine Gleichstellung 
des Versicherungsparens mit den übrigen Sparformförderungen 
durchgeführt wird. 

2. § 69 Z. 7 DewG 
betreffend die Bewertung von Wirtschaftsgiitern, die einem land
und forstwirtschaft lichen Betrieb oder einem gewerblichen Betrieb 
zu dienen bestimmt sind, einem solchen aber tatsächlich nicht 
dienen, sollte als systemwidrig aufgehoben werden. 

3. Zu § 69 Z. 11 BewG 
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Kunstsammlungen, die nicht nur Forschungs- oder Volksbildungs
zwecken dienen, sondern überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden, indem sie etwa zu bestimmten Öffnungszeiten 
allgemein besiChtigt werden können, sollten über die derzeitige 
Ermäßigung des § 76 Abs. 4 Bewertungsgesetz hinaus überhaupt 

aus dem sonstigen Vermögen ausscheiden (Ergänzung des § 70 
BcwG). 

Dazu wird angeregt, daß dieses Problem im Zusammenhang mit 
der Neuregelung des § 28 Bewcrtungsgesetz, betreffend Denkmal
schutz, die im Hinblick auf das neue Denkmalschutzgesetz 
heransteht, geregelt werden soll. 

C. Zur Bewertung des land- und forstwirtsehaftlichen Vermögens 

In diesem Sektor wird einhellig festgestellt, daß der Ersatz des 
gegenwärtigen Ertragswertsystems durch ein Verkehrswertsystem 
(Ansatz eines gemeinen Wertes) keine taugliche Alternative darstellt. 
Die Mehrzahl der Komissionsmitglieder vertritt die Auffassung, daß 
das gegenwärtige Ertragswertsystem unverändert beibehalten werden 
soll, während ein Kommissionsmitglied die Auffassung vertritl, daß 
die Steuerleistung im land- und forstwinschaftlichen Bereich zu 
erhöhen sei und eine Annäherung der Ertragswerte an die Verkehrs
werte angestrebt werden sollte. 

D. Zur Bewertung des Grundvermögens 

1. Zu § 53 Abs. 6 BcwG 
Bebaute Grundstücke sollten als solche nicht ab erstmaliger 
Benützung, bzw. Benützungsbewilligung, sondern ab Fertigstellung 
bewertet werden. Für diesen Zeitpunkt markante Kriterien sollten 
erarbeitet und § 53 Abs. 6 Bewertungsgesetz entsprechend geändert 
werden. Für den Zeitpunkt, ab dem ein Grundstück als bebautes 
Grundstück zu. bewerten ist, sollte ein Wertfortschrcibungsantrags
recht (§ 21 BewG) eingeräumt werden, ohne Rücksicht auf 
W ertf arIsch reibungsgrenzen . 

2. Zu § 53 Abs. 9 BewG 
Grundstücke im ZU!it:llIde der Bebauung solltcn in Hinkunft nicht 
mehr gesondert bewertet werden, da die Wcrtfcstellung erheblichen 
Schwierigkeiten begegnet Lind die Ergebnisse fiskalisch nicht 
gerechtfertigt sind. § 53 Abs. 9 Bewertungsgesetz soll daher 
aufgehoben werden. 
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E. Zur Vermeidung steuerlicher Doppelbelastung 

Gemeinsam mit der Unterkommission II wird als zweckmäßigste 
Alternative zur Milderung der wirtschaftlichen DoppeJbelastung von 
Körperschaften und ihrer Anteilseigner mit Vermögensteuer em
pfohlen, die Vermögensteuer als Betriebsausgabe zum Abzug zu
zulassen. Ein allfälliger Steuerausfall wäre im Bereiche der Körper
schJftsteuer auszugleichen. 

Körperschaften und ihrer Anteilseigner mit Vermögensteuer em
pfohlen, die Vermögensteuer als Betriebsausgabe zum Abzug zu
zulassen. Ein allfälliger Steuerausfall wäre ~m Bereiche der Körper
schaftsteuer auszugleichen. 

76 

Vorschläge der Unterkommission V (Umsatz .. 
steuer) 

A. Allgemeines 

Die Unterkommission hatte sich zunächst u. a. mit dem Vorschlag 
zu befassen, die Versicherungssteuer in die Umsatzsteuer einzubeziehen. 
Dagegen wurde seitens des Verbandes der Versicherungsunter
nehmungen vorgebracht, daß zwar für die Sachversicherung die 
Unterwerfung unter den 8 %igen Umsatzsteuersatz' im Hinblick auf 
die damit verbundene Vorsteuerabzugsmöglichkeit vertretbar wäre, 
daß aber keinesfalls die Unterwerfung der Kranken- und Lebens
versicherung unter den 8 %igen Umsatzsteuersatz akzeptabel wäre, da 
eine derartige Erhöhung des Steuersatzes gegenüber dem derzeitigen 
Versicherungsteuersatz von bloß I % bei der Krankenversicherung 
und von 3 % bei de.r Lebensversicherung für diese beiden Sparten 
geradezu ruinöse Auswirkungen hätte. Die Sachverständigen der 
Finanzverwaltung wiesen ergänzend darauf hin, daß die derzeitige 
Form der Einhebung der Versicherungssteuer verwaltungsmäßig sehr 
sparsam sei und daß von der vorgeschlagenen Änderung auch der 
Finanzausgleich berührt würde, da die Versicherungssteuer eine reine 
Bundessteuer, die Umsatzsteuer dagegen zwischen Bund und Ländern 
zu teilen sei. Schließlich wurde auch eine allenfalls differenzierte 
steuerliche Behandlung einzelner Versicherungszweige von der Mehr
heit dr.r Kommissionsmitglieder abgelehnt, so daß man in der 
Kommission schließlich übereinkam, die Frage der Einbeziehung der 
Versicherungssteuer in die Umsatzsteuer im Hinblick auf die 
angemeldeten großen Bedenken nicht weiter zu verfolgen. 

Auch der Vorschlag, als Umslllzstcucr-Vcranlagungszeitraum ein 
vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr zuzulassen, wurde in 
der Unterkommission erörtert. Dabei soll es sich bloß um eine Kann
Bestimmung handeln, von der jedoch Unternehmer, die mehrere 
Betriebe mit verschiedenen Wirtschaftsjahren besitzen, nicht Gebrauch 
machen können. Im übrigen befürwortete jedoch die Unterkom
mis!>ion den Vorschlag mit dem Vorbehalt, daß vorerst noch die 
Programmierkosten der EDV~Anlage des Bundes zu überprüfen seien 
und das statistische Zentralamt die Auswirkungen auf die Volks
einkommel1!>rechnung festzustellcn hätte; dabei könnte nuch AlIf~ 
fassung einzelner KOlll/lJissiollsmitglieder allerdings davon ausge
gallgen wcrdcn, daß für statistische Zwecke weiterhin dic monatlichen 
Umsutzstcllervoranmeldungen ohne Rücksicht allf den Veranlagungs
zeitrallm Verwendung finden. 
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,H. Dit· cinzl'lncn Vorschläge 

1. Zu § t Z. 3 UStG (Einfuhr wissenschaftlicher Forschungsgeriile) 
, Die sich auf § 31 d Zollgesetz stlitzende Zoll- und Umsatzsteuer
befreiung für die Einfuhr wissenschaftlicher Forschungsgeräte führt in 
der Praxis zu Unzukömmlichkeiten. Die Voraussetzung für die 
Defreiung ist, daß eine gleichartige Inlandserzeugung nicht besteht. 
Der Nachweis dieser Voraussetzung wird häufig nur oberflächlich 
geprüft, indern sich die Abgabenverwaltung vielfach mit der 
Behauptung des betreffenden Forschungsinstituts, daß das Gerät im 
Inland nicht erzeugt werde, begnügt. Es wäre daher zu erwägen, ob 
der Nachweis der Voraussetzungen nicht zwingend an eine Destätigung 
gebunden werden sollte, die das D.M. f. Handel, Gewerbe und Industrie 

, nach Einholung von Gutachten auszustellen hätte. 

2. Zu § 3 Abs. 11 UStG (Tauschähnliche Umsätze) 
Die Finanzverwaltung erblickt in Leistungen 'eines: Arbeitgebers an 

seine Dienstnehmer einen tauschähnlichen Vorgang, also einen 
Umsatz, bei dem der Unternehmer für Leistungen als Entgelt eine 
sonstige Leistung erhält. Soweit die Leistungen des Arbeitgebers 
tatsächlich für die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft des Arbeit
nehmers erbracht werden, hat die Annahme eines tauschähnlichen 
Umsatzes trotz gewisser rechtstheoretischer Bedenken einiges für sich. 
Die Unterstellung eines taLischähnlichen Umsatzes ist jedoch fehl am 
Platz, wenn ein .. Entgelt" in der Form eines tauschähnlichen 
Vorganges auch dort angenommen wird, wo der Unternehmer 
betriebliche Aufwendungen im ausschließlichcr! oder überwiegenden 
Interesse seines Untcrnehmens tätigt. Hier fehlt es, da die Leistungs
empfanger zu keiner Gegenleistung verpflichtet sind, an einem 
tauschiihnlichen Umsatz. Von dieser steuerlichen Beurteilung ist vor 
allem der Betricb von Wcrksküchcn betroffen. Hier müßte die 
steuerliche Begünstigung zur Vermeidung von Mißbräuchen allerdings 
auf die Ausgabe von Mahlzeiten lind einfachen Getränken einge
schränkt werden. 

Aus ·den angeführten Gründen hält die Unterkommission eine 
gesetzliche Regelung der steuerlichen Behandlung dieser Sachverhalte 
für wünschenswert. 

3. Zu § 4 Abs. 3 UStG (Degünstigung rur den Handel mit gebrauchten 
WIrtschaftsgütern analog der Kraftfahrzeugregelung) 
Es ist wirtschaftlich schwer vertretbar, daß gebrauchte Wirtschafts

gUter, die bereits mit einer Umsatzsteucr bclastet waren, bei ihrem 

7R 

neuerlichen Eintritt in die Unternehmenssph;ire dem Altwarenhändler 
keinen Vorslcuerabzug versch:lrfen und sodann bei der \\'e:ICf
verül.Ißerung zu einer neuerlichen Urnsat7sleuclbcla\lung führen. Die 
Kommissionslnitglieder vertretcn daher überwicgend die A\lfra~sl!ng. 
daß dem Altwarenhantlel die gleiche Begiinstigung eingeräumt werden 
sollte, wie sie für den Handel mit gebrauchten Fahrzeugen gemäß 
§ 4 Abs. 3 USlG besteht. Dies würde bedeuten. daß beim Erwerb von 
Altwaren von Privaten und deren Wiederverkauf durch einen 
Unternehmer dieser nur den bei ihm erfolgten Wertzuwachs zu 
versteuern hütte. 

Eine gleiche Regelung beim Erwerb gebrauchter LandmaS'chinen von 
nach § 22 UStG pauschalierten Landwirten und darauffolgendem 
Wiederverkauf wird von dem Großteil der Komrnissionsmitglieder im 
Hinblick auf den Pauschalsatz abgelehnt. 

f. A 4,..z('; 6 Z. 7 UStG (Ums,tz' aus d,m F,mm,ld,mk,hr) 

I ~ .~ Gemäß § 6 Z. 7 UStG sind die Umsätze der mit der Durchführung 
des öffentlichen Fernmeldeverkehrs befaßten Unternehmen aus dem 
Fernmeldeverkehr steuerfrei. 

I ' 

i 

Hiezu wurde im Laufe der Kommissionsarbeit die Frage aufge
worfen, ob diese Steuerfreiheit weiterhin aufrecht erhalten oder ob 
nicht eine Einbeziehung des fernmeldc"crkehrs in die Umsatzsteuer in 
Betracht gezogen werden soll. Zu diesem Vorschlag gab 
das B.M. f. Verkehr die Äußerung ab, daß sich nach den von ihm 
angestellten Berechnungen das jährliche Betriebsergebnis der Post
und Telegrafenverwaltung bei einem Steuersatz von 8 % um rund 
155 Mi!!. Schilling und bei einem Steuers:ltz von 18 % um rund 
S 2.000 Mil!. verschlechtern würde. so daß aus finanziellen Gründen 
die Einbeziehung des Fernmcldcverkehrs in die Ums:ltzsteuer ab71tleh
nen sei. Anders sei die Situation lediglich hinsichtlich dcr Umsät7C. 
die von der Post- .,·iind Telegrafen~erwaltung beim Verkauf \011 

fernsprech-Nebenstcllenanlagen an Teilnehmer (teilnehmereigene ~e
bensteIlenanlagen) erzielt würden. Hier wäre die Einbeziehung dic~er 
Umsätze in die Umsatzsteuer trotz eines damit verbundenen 
Verwaltungsmehraufwandes aus der Sicht der \Vcttbe\\'crbsneutralll;it 
wünschenswert. 

Auf Grund dieser Stellungnahme der Post- lind Telegrafen
verwaltung schlägt die Unterkommission vor, daß die Urnsiitze atl'i 
dem Verkauf von Nebenstellenanlagcn an Teilnehmer in die Vmsatz
stcuer einbezogen werden soller). 

1
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• ,5. Zu § 7 Abs. 3 Z, 3 VStG (Form der Erbringung des Ausfuhr-
/ nachweises) 

Im Erlaßwege soIlte geklärt werden, daß die Grenzzollämter bei 
Verlust von Ausfuhrbescheinigungen die erfolgte Ausfuhr bei Bedarf 
auch nachträglich noch zu bestätigen haben. 

6. Zu § 8 Abs. 2 UStG (Lohnyeredclungsvcrkchr) 
Die Zollämter solliell angewiesen werden, die Durchführung des 

Lohnveredelungsverkehrs zu erleichtern und die Steuerfreiheit nicht 
von überflüssigen Formalerfordernissen (z. B. Beantragung des 
Vormerkverkehrs) abhängig zu machen. 

7;)Zu § 10 VStG (Steuersiitze) ~ 
.. Die Unterkommission befaßte sich auch mit der Problematik der 
Steuersätze, insbesondere mit der Frage der Ungleichbehandlung 
vergleichbarer Tatbestände. Sie kam dabei, nachdem Vorarbeiten in 
einem Unterausschuß geleistet worden waren, zu folgenden Ergeb
I1lssen: 
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a) Es sollte dafür Sorge getragen werden, daß gleichartige 
Leistungen dem gleichen Steuersatz unterliegen. Dabei müßte 
aber gewährleistet werden, daß die sonstigen Voraussetzungen 
der Tätigkeiten, in deren Rahmen die Leistungen erbracht 
werden (z. ß. ßerufsberechtigungen), einander entsprechen. 

Einige Kommissionsmitglieder wandten sich dagegen, daß in 
diesem Zusammenhang ein Unterschied nach der Berufszuge
hörigkeit des die Leistung Erbringenden gemacht wird. So trat 
ein Kommissionsmitglied dafür ein, daß die Sachyerständigcn~ 
tätigkeit dem gleichen Steuersatz unterliegen soll, gleichgültig 
ob der Sachverständige ein Freiberufler oder ein Gewerbe~ 
treibender sei. Unterstützung fand auch der Antrag, den 
begünstigten Steuersatz von 8 (je für Leistungen mit Maschinen 
und Geräten zur Bewirtschaftung oder Verbesserung Iand~ und 
forstwirtschaftlicher Grundstücke, zum Mahlen und Mischen bei 
der Zubereitung von Futtermitteln sowie ZlIm Trocknen oder 
Kühlen land- lind forstwirtschaftlieher Erzeugnisse zu gewähren. 
Dadurch würde die Erbringung solcher Leistungen für pau~ 
schalierte Landwirte von buchführenden Land- und Forstwirten 
im Rahmen der überbetrieblichen Zusammenarbeit und von 
Gewerbetreibenden für die Bewirtschaftung land- und forstwirt
schaftlieher Grundstücke steuerlich nicht behindert werden. 

Einige Mitglieder waren jedoch der Ansicht, daß die~er Punkt 
nur im Rahmen einer Ge~all1tJjskllssion der Besteuerung 
landwirtschaftll~hcr Einkünfte unter Einbeziehung auch der 
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ertragsabhängigen und der ertragsunabhängigen Steuern behan
delt werden kann, und lehnten den Antrag ab. 

~ b) Alle Besorgungsleistungen von Reise und Thealerkartenbüros 
.,)'\ .. /sOllten zur Vermeidung von Weltbewerbsnachteilen in den 

ermäßigten Steuersatz einbezogen werden, soweit es sich bei der,~ 
besorgten Leistung um eine solche handelt, die steuerermäßigt 
oder steuerfrei ist (§ 10 Abs. 2 Z. 20). 

c) Die EinbezIehung des Fremdenverkehrs in die Yorsteuerpau
schalierung wird unter der Voraussetzung vorgeschlagen, daß 
die für eine Pauschalierung der Vorsteuern notwendigen 
genauen Abgrenzungskriterien sowohl betreffend die Kategorien 
als auch die für diese in Frage kommenden Vorsteuerbeträge 
vorliegen. I 

d) Um ungerechtfertigte Steuerbelastungen des Eigenverbrauches 
zu vermeiden, wäre vorzusehen, daß der Eigenverbrauch dem 
Steuersatz unterliegt, der anzuwenden wäre, wenn die gleiche 
Leistung durch einen fremden Unternehmer (z. B. Transport
unternehmer) erbracht würde. 
Diesen Vorschlag hält ein Kommissionsmitglied für bedenklich. 

~ e},.-l)ie Unterkommission ist der Auffassung, daß die Anwendung 
.j{ .. / mehrerer Steuersätze eine Verwaltungserschwernis sowohl der 

/ Steuerpflichtigen als auch der VerwaltLlng darstellt. Daher wird 
empfohlen, die Anlage ß zum Umsalzsteuergeselz dahingehend 
zu überprüfen, bei welchen Waren die für die Schaffung des 
erhöhten Steuersatzes maßgeblichen Ziele auch tatsächlich 
erreicht wurden, nämlich Verbesserung der Zahlungsbilanz 
durch Bremsung der I mporte oder Erhöhung des Steuerauf· 
kommens. Positionen der Anlage ß, die weder den 'Cinen noch 
den anderen Zweck erfüllt haben, sollten aus der Anlage B 
gestrichen werden. Dabei wird insbesondere auf jene Waren 
Rücksicht zu nehmen sein, bei denen auf Grund ihrer Art oder 
Größe und der sich daraus ergebenden Schwierigkeit einer 
Kontrolle eine Verlagerung der Bezugsquellen in das Allsland in 
größerem Umfang glaubhaft ist. 
Ein Koml1lissionsmitglicd tritt dafür ein, daß filme jeder Art 
dem gleichen Umsatzsteuersatz unterliegen, gleichgültig, ob es 
sich um gerollte oder lIngerollte Filme handelt (vgt. Anlage B 
zu § 10 Abs. 4 UStG, Z. 2). 

'" 8. ~u'§ 11 UStG (Ausstellung \'011 Rechnungen) 

A ~ /'a) 

j' 
\G') 

In einer Rechnung müssen zwei Daten auf~cheinen. nämlich das 
Lieferdatum lind das Dalum der Rechnungserstellung. Das 
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Fehlen eines Dalums wird gelegentlich als .. formnler Mangel" 
angesehen, der unter Umständen das Versagen des Vorstellcr
abzugs nach sich zicht. Die zweimalige Anführung des Datums 
ist jedol:h ein unnötiger Arbeitsaufwand, wenn Liefer- und 
Rechnungsdallll11 übereinstimmen. Fallen daher Licfrru,,'um und 
I{echnllllgsdatum zusammen, sollte die Angabe eines Datums 
gen ligen. 

b) Derzeit ist es notwendig, bei Rechnungen über S 1.000,
sowohl die Mehrwertsteller als :llIch den Ncttobetr::tg gesondert 
aus711,,"eisen, was in der Rege! eine unnötige Mehrarbeit 
darstellt. Es sollte daher die AI1~abe ues ßruttoreehnungsbetrages 
und des Stcuerbetrages gen ligen, wenn auch der Steuersat? 
angeführt ist. 

c) Für GUIschriflerlcilungell gelten die gleichen Grundsätze wie für 
die Rechnungslegung. Dabei bedarf es allerdings der Her
stellung eines Einverständnisses über die Gutschrifterteilung 
zwischen dem Aussteller und dem Empfänger der Gutschrift, 
die unter Umständen einen längeren Zeitraum erfordert. 
wodurch der Anspruch des Ausstellers der Gutschrift auf 
Geltendmachung des Vorsteuerabzugs gelegentlich gefährdet 
werden kann. Es sollte daher § 11 Abs. 8 UStG dahingehend 
ergänzt werden, daß für die Geltcndmachung des Vorsteuerahzugs 
bei Erteilung "on Gutschriften eine angemessene Frist gesetzt 
wird: 

1ll d) pie" Berechtigung zum Vorsteuerabzug setzt voraus, daß der 
~ \. 9/LJmSarz bewirkt ist und die Rechnung (mit allen erforderlichen 

Merkmalen) vorliegt. Eine außergewöhnlich lange Frist zwi
schen dem Datum der Rechnung und dem Eingangsdatum beim 
Rechnungsempfänger gefahrdet den Vorsteuerabzug, insbe
sondere, wenn die beiden Daten in verschiedenen Veranlagungs
zeiträumen liegen. Zur Vermeidung dieses Übelstandes wird 
daher folgende Regelung vorgeschlagen: 

für den Zeitpunkt der Geltendmachung des Vorsteuerabzugs ist 
das Rechnllngsdatllnl maßgebend, sofern nicht vom Steuer-

. ptlichtigen (Rechnungsempfänger) nachgewiesen wird, daß die 
Rechnung erst längere Zeit nach Ende des Veranlagungszeit
raumes eingelangt ist, in welchem Falle dann das Datum des 
Rechnungseinganges maßgebend ist. 

9. Zu § 12 UStG (Vorstcuerahzug) 

R2 

a) Unternehmereigenschart (Liebhaberei): Es ist ungerechtfertigt 
und syslcmwi· lrig, daß nach der derzeitigcn Rechtslage Umsätze 

/IA 

aus Liebhaberei zwar der Umsatzsteuer 1I1lh:rliegen. tI.lI} ,lhcl 
die diesbezüglichen Vorstellern nicht abgc~C\lt wcnJcI1 k<inl1~n 
Die Problematik entsteht vor alkm dadur(,;\l. daß uft ~I"\ 11;1(\1 

jahrelanger Tätigkeit festgestellt werden Lmn. ob CI:l~ Lil h

haberei vorliegt oder nicht. Eine Lösung k,innte allenl'alb (bllll 

gefunden werden, daß das Vorsteuerabzugsverbol für Lieb
habereien beibehalten wird, daß aber die Umsätze daraus als 
nicht umsatzsteuerbare Umsätze innerhalb der Privatsphürc zu 
betrachten wären. Rückwirkende Feststellungen sollten sich auf 
eine Begrenzung dcs Vorsteuerabzuges in Höhe der festgesetzten 
Steuer beschr;inken. 

b) Einfuhrurnsatzsteuer: Da sämtliche Unternehmer die Einfuhr
umsatzsteuer, die sie für die von ihnen eingeführten Waren 
entrichtet haben, im Wege dcs Vorsteuerabwgs wiederum 
zurückerhalten, erweist sich das Institut der Einfuhrumsatz
steuer zum a!Jergrößten Teil [lis unnötiger Leerlauf, da etwa 
96 % aller Einfuhren auf den Unternehmersektor und nur ein 
ganz kleiner Rest auf den privaten Sektor entfallen. 
Die Einfuhr durch Unternehmer sollte dahrr \'on der Einfuhr
umsatzsteuer befreit ",erden. Den Unternehmern \vän:n ent
sprechende Ausweise auszustellen, die sie zur umsatzsteuerfreien 
Einfuhr legitimierten. 
Ein Kommissionsmitglied meldete gegen diesen Vorschlag 
wegen befürchteter Erleichterung von SchwarzgeschMten Be
denken an. 

c) Berichtigung von Vorsteucrabziigcn gern. § 12 Abs. 10 u. 11 
UStG: Daß nach der derzeitgen Reeht~lage Vorsteuerabzüge 
rückgängig gemacht werden, wenn ihnen unecht befreite 
Umsätze zwischen Unternehmern nachfolgen, ist nach Auff<ls
sung der Kommission system widrig und führt dazu. daß die 
Umsatzsteuer in die Kosten eingeht. Dies könnte dadurch 
vermieden werden, daß entweder der übernehmende Unterneh
mer die voti' seinem Vorgänger rückgängig gemachten Vorsteu
erabzüge wie an ihn verrechnete Umsatzsteuern behandeln bnn 
oder daß dem Vorunternehmer die Option auf Verzicht auf die 
unechte Steuerbefreiung mit der Wirkung eingeräumt wird. daß 
der Vorsteuerabzug nicht verloren geht. 
".,./ 

IO.,.,zu § 17 Abs. 2 UStG (Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten) 
/Derzeit können Unternehmer, deren Jahresumsatz 3 Mil!. S bzw. 
deren Gewinn S 150.000,- und deren Betriebsverrnögen S 900.000.
nicht übersteigen, ihren Gewinn vereinfacht naeh § 4 Abs. 3 EStG 
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ermilteln. Andererseits zwingt § 17 Abs. 2 UStG alle Unternehmer 
mit mehr als S 700.000,- (Yor-)Jahresumsatz, die Umsatzsteuer nach 
dcm Soli-Prinzip zu buchen und abzurechnen. 

Die Kommissionsmitglieder sind grundsätzlich der Meinung, daß 
eine Anpassung umsatzsteuerlicher Tatbestände an die Veranlagungs
grenzen des § 125 BAO wesentlich der Vereinfachung und damit der 
Hechl5sichcrheit dienen könnte. Die Anglciclwng dcr Grenzen fijr dic 
UlmatzlJcsteucrung nach ycreinnahmten Entgelten an § 25 RAO wird 
daher befürwortct. 

Ein Kommis~ionsmitglied lehnt diese Anregung mangels Bedek
kungsvorschlägcn ab. 

.. ,/' 
.-' 

1 ~"Zu § 22 Abs. 6 UStG (Umsatzbestcucrung bei land- und 

/
. forstwirtschaftJichcn Betrieben) 

Nach obiger GesetzcssteJ]c kann ein nichcbuchfiihrender Land- und 
Forstwirt bis zum zehnten Tag nach Abiauf des ersten Voranmel
dungszeitraumes eines Kalenderjahres für die Normalbesteuerung 
Optieren; das ist in der Regel der 10. Februar, bei viertcljiihriger 
VoranmcJdung der 10. April. Eine spätere Option ist nicht möglich, 
was zu Schwierigkeiten führt, wenn die Notwendigkeit einer Option 
erst nach dem Stichtag akut wird. 

Es sollte daher auch hier dem Unternehmer _ analog der 
Bestimmung des § 21 Abs. 8 UStG - die Möglichkeit eingeräumt 
werden, bis zum Ablauf des dem Veranlagungszeitraum folgenden 
Kalenderjahres dem Finanzamt zu erklären, daß seine Umsätze vom 
Beginn des Kalenderjahres an nnch den allgemeinen Vorschriften des 
Umsatzsteuergesetzes besteuert werden sollen. 

Ein Vorschlag Zur Erhöhung des pauschalen Vorsteuerabzuges für 
nichtbuchführungspOichtigc Land- und Forstwirte Von 8 % auf 9 % 
wurde bereits vorweg dem 8.M. f. Finanzen zugeleitet. 

12. Zu verschiedenen GesetzessteJ!cn (Aufwertung starrer Wertbeträge) 
Generell wird angercgt, die in den Steuergesetzen bestehcnden starren 

Wcrtbetdige dCII geänderten Wertyerhiiltnissen anzupassen. 

13. Zu Art. XII Abs. 2 Z. 6 EinfG-UStG (Umsatzsteuer von Mietentgelten) 

Diese Bestimmung wäre im Zusamml'nhnng mit der geplanten 
Nellrq.:c/un~. des Mirtcngesl·tzcs zu iiherpriifcn. Das gilt auch für die 
inJm.:ktc Ubcrw~ill.lIng von in der Kalkulation gemeinnütziger 
\V ohnullgsgenossen~chaften eil lllaltener Umsatzsteuer. 

84 

Vorschläge der Unterl{ommission VI (Getränke .. 
besteuerung) 

1. Allgemeines 

Im Mittelpunkt der Beratungen dieser Kommission stand die Frage 
der Beseitigung der wcttlJe\\'erbsyerzerrendcn Wirkung der Sondcr
getränkebcsteucrung durch Entstcuerung der mit der Getriinkcaugabe 
verbundenen J;:?ienstleistung sowie die Anpassung der Steuerbelastung an 
jene der mit Osterreich im Bereiche des FrcmdeJl\'crkchrs in Konkurrenz 
stehenden Länder. ' 

Diesen Tendenzen suchte ein Reformvorschlag Rechnung zu tragen, 
dem 14 Kommissionsmitglieder beigetreten sind. Die alle Vorschläge 

. der Kommission bindende Auflage dcr Erfolgsnclliralität ließ jedoch 
bei anderen Mitgliedern die Besorgnis entstehen, daß eine wesentliche 
Entlastung der Fremdenverkehrswirtschaft nur durch eine Mehr
belastung anderer Gruppen erreicht werden könnte, weshalb sie gegen 
den genannten Vorschlag erhebliche Bedenken anmeldeten. Infolge
dessen war eine Einigung auf breitcr Basis vorläufig nicht zu erzielen,: 
so daß derzeit keine andere Möglichkeit besteht, als den genannten' 
Vorschlag mit allen dazu angemeldeten Bedenken vorzulegen. 

11. Rcform\'orschlag 

Der obenerwähnte, von Kommissionsmitgliedern gebilligte Vor
schlag, der das Problem vorwiegend aus der Sicht der Fremdcn
verkehrswirtschaft beurteilt, hat folgenden Wortlaut: 

"Zum Zwecke des Abbaucs von Wettbewerbsverzerrungen bci der; 
Besteuerung von Getränken und zur Hintanhaltung einer progressiven 
Steuerbelascung bci Betriebsformen mit hohem Dicnstleistungsanteil 
wird der Übergang zu einer Besteuerul1gsform mit fixen Steuer
beträgen pro Mengeneinheit, im folgenden kurz "Mcngenllesteuerung" 
bezeichnet, als notwendig und zielfLibrend erkannt. Die Erhebung 
diescr Menfl~lIsteuer soll zur Vermeidung von steuerpoli!isch uner
wünschten Uberwälzungseffektcn vcrbrauchsnah und daher auf der 
Letztycrbra uchcrstufe erfolgen. Die neue Bcstellcrungsform soll sowohl 
bei der gemeindeeigeneIl Getränkestcuer als auch bei der Abgabe von 
alkoholischen Gctriinkcn Anwendung finden. Als zweckmäßig wird es 
in die~ell1 Zusammenh,lI1g erachtet. bei der Reform der Getrünke
bestcuerung diese llcidcn Abg'lbell zu cilll'r CiIlZl'lul'n, VOll dcn 
Gemeinden zu erhebenden Abgabe lllsammcnLUf.lssell. Dcr Einnahme-
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ausfall von Bund und Ländern hinsichtlich der Ertragsanteile an da 
Abgabe von alkoholischen Getränken ließe sich durch Kompensations
maßnahmen im Zuge eines zu ändernden Fimmzausglciches unschwer 
bewerkstelligen. 

Zur Vermeidung von Steuerausfällen, wie sie bisher bei der 
gemeindeeigenen Getränkestcuer durch Selbstabholkäufc oder be
stimmte Versandgeschäfte, bei denen regelmäßig der Ort dcr 
Übergabe und jener des Verbrauches auseinanderfallen, stattfindcn, 
soll ungeachtct allfälliger finanzverfassungsrechtlicher Bedenken der 
Ver!>uch unternommen werden, die ncue einheitliche Getränkeabgabe 
ab Verkehrssteuer auszustatten. Dieser Stcuertypus wäre auch sicher 
bes!>cr geeignet, das Intcresse der Gemeinden an der vollkommenen 
Erfassung aller getränkesteuerpnichtigen Sachverhalte wach zu halten, 
als es dcrzeit bci der Vcrbrauchsabgabe der Fall ist. 

Bci der Einführung eines sog. "Mengensteuersystems" erweist es 
sich als unerläßlich, eine Staffelung der StcuerlJetriige nach Haupt
produktgruppen vorzunehmen, um eine Verschiebung der derzeitigen 
Steuerbelastung innerhalb der verschiedenen Vertriebsformen in 
akzeptablen Grenzen zu halten und um keine spürbaren Preis
erhöhungen, die infolge einer zu großen Belastung einer bestimmten 
Produktgruppe entstehen könnten, Platz greifcn zu lassen. Bei den 
alkoholfreien Getränken wird daher ein niedrigerer Steuersatz für 
J\lincral-. Tafel- und Sodawasser und ein etwas höherer für sonstige 
alkoholfreie Getriinke vorgeschlagcn, währcnd bei alkoholischen Ge
tränken zwischen Bier, Wein und Spirituosen differenziert werden soll. 

Aufgußgetränke (Kaffee, Tee, Kakao usw.) sollten dagegen nicht in 
die Getränkebestcuerung miteinbezogen werden, da der Haupt
bestandteil dieser Getränke .luch in fester Form gctränkeabgabcnfrei 
vcrtrieben wird. Das bloße Versetzen dieser Genußmittel mit Wasser 
oder Milch stellt nämlich kein taugliches Anknüpfungsmerkmal für 
die Besteucrung dar lind führt nur zu einer stcuerlich bedingten 
Wettbewcrbsverzerrung innerhalb desselben Produktes. Zusätzlich 
entziehen sich die Aufgußgetränke in bezug auf ihren mengcnmäßigen 
Verbrauch jedcr statistischen Erfassung. 

Zweckdienlich erscheint es rerner, auch Speiseeis von der Getränke
besteuerung auszunehmen, da es sich hier um kein Getränk im 
engeren Sinn handelt. 

Bei Festsetzung der einzelnen Steuersätze wird von geschätzten 
Mengen auszugehen sein. Dabei werden, falls die Sonderabgaben auf 
Bier, Schaumwein, Branntwein und Spirituosen beibehalten werden 
sollten, die auf diese Getränke cllIfallenden Mengen zu berück
sichtigen sein. 

Ro 

Abschließend soll noch kurz zu zwei bishcr in der Diskussion 
vorgcbrachten Haupteinwänden gegen die Mcngenbesteuefung Stel
lung genommen werden. Der erste Einwand besteht darin, daß durch 
die Einführung eines derartigen Steuersystems die derzeitige steuer
liche Belastung der verschiedencn Vcnriebswcge eine Veränderung 
erfährt. Dazu ist zu bemerken, daß hier der Versuch unternommen 
wurde, diese Folgewirkung in vertretbaren Grenzen zu halten. 
Festzuhalten ist auch, daß bei Wahrung des Prinzips der Auf
kommensneutralität die Forderung einer Nicht verlagerung der Steuer
belastung innerhalb der verschiedenen Zweige der gewerblichen 
Wirtschaft in keinem noch so geringen Ausmaß jede echte Reform auf 
diesem Gebiet zum Scheitern verurteilt. Das Einfrieren von beste
henden Belastungsstrukturen kommt nach Ansicht der Vorschlags
ersteller auch einer unsachlichen Differenzierung zwischen verschie
denen Kategorien von Konsumenten gleich, was sich vor allem bei der 
österreichischen Fremdenverkehrswirtschaft sehr nachteilig auswirken 
muß. Dagegen wiegen die Vorteile der Mengenbestellerung durch 
Entsteuerung der Dienstleistllngskomponente und durch eine dem 
Mengensteuersystem inhärente indirekte steuerliche Begünstigung der 
höheren Qualität für den Konsumenten um so mehr. 

Der zweite Hauptpunkt vermeint, daß die Handhabung von 
verschiedenen Mengensteuerbeträgen bei der Getränkeabrechnung 
mehr Verwaltungsaufwand produziere, als dies bei der gegenwärtigen 
prozentsatzmäßigen Besteuerung der Fall ist. Dieses Argument trifft 
nur eingeschränkt auf die Umstellungsphase zu, da bei einer 
Umstellung auf ein neues Steuersystem vorerst immer mit gewissen 
Umstellllngsschwierigkeiten zu rechnen sein wird. Das Rechnen mit 
festen Werten läßt sich nämlich ansonsten genau so schematisieren, 
wie das beim derzeitigen Abrechnungsmodus der Fall ist, sodaß kaum 
Mehrbelastungen für die Getränkesteuerpflichtigen auf lange Sicht zu 
befürchten sind. 

III. Gegen diese~' Vorschlag vorgebnlchte ßedenkell 

I. Eine Gruppe von 4 Kommissionsmitgliedern, welche das Problem 
vornehmlich vom Gesichtspunkt des Weinproduzenten aus 
beurteilten,. brachten vor: 
"Die Vereinigung der bisherigen Getränkesteuer und Alkohol
abgabe zu einer neuen einheitlichen Getränkesteuer, welche von 
den Gemeinden auf der Letztverbraucherstufe nach Mengen
besteuerung erhoben werden soll, stellt selbst vom System her 
keine Verbesserung der derzeitigen Situation, insbesondere keine 
Milderung der bestehenden Weubewcrbsvcrzcrrungcn dar. 
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Auf die Probleme der Finanzverfassung bzw. die für einen neuen 
Finanzausgleich notwendigen Folgen wird hingewiesen. Nach 
unserer Ansicht sind die budgetären Auswirkungen einer solchen 
Reform für die Gebietskörperschaften zumindest derzeit überhaupt 
nicht zu beurteilen. 
Will man dne AufkommensncutraJität bewahren, dann wird auch 
bei festen Steuerbeträgen die Breite der Letztverbruucherpreise und 
der da von abgeleitcte lv!ittclwert nicht unberücksichtigt bleiben 
können. Es ist evident, daß der Letztverbraucherpreis (ohne 
Steueranteil) verschiedensten Kalkulationen unterliegt. Würde man 
diese Tatsachen übergehen, so müßte das. zur Folge haben, daß, 
ohne vom Reformvorsch!ag zunac.:hst beabsichtigt zu sein, für 
manche Absatzformen eine erhebliche Begünstigung, für andere 
eine spürbare Mehrbelastung und damit weitere Wettbewerbs
verzerrung eintritt. Diese Konsequenz müßte sich dann im 
geänderten Letztverbraucherpreis (Inklusivpreis) auswirken. Eine 
solche Lösung ist aber in Anbetracht der offenkundigen Markt
schwäche des Weinproduzenten nicht annehmbar. 
In der Zusammenfassung gelangen wir zu der Aussage, daß eine 
Neuordnung der Getränkebesteuerung für notwendig erachtet wird. 
Dies gilt insbesondere hinsichtlic.:h der steuerlichen Entlastung. 
Auch wäre eine verwaltungsmäßige Vcreinfachung (einheitliche 
Bcstandesverrcd1llung und cinheitliche abgabenfreie Tatbestünde, 
Eigenverbrauch, Homogenisierung der Abgabenkontrolle, Ab
gabenverrechnung, Abgabenentrichtuug) in verstärktem Maße 
anzustreben. 
Das gilt für alle Absatzformen und Absatzwege in gleicher Weise. 
Das vorgegebene Erfordernis der Aufkommensneutralität von 
Reformgedanken kann jedoch nicht dahin ausgelegt werden, daß 
die als notwendig erkannte steuerliche Entlastung zu einer bloßen 
und einseitigen steuerlichen Umverteilung innerhalb eines Ab
gaben bereiches führt. 

2. Ein Kommissionsmitglied, das die gesamte Problematik vornehm
lich vom Gesichtspunkt des Konsumenten aus beurteilt, wandte sich 
dagegen, daß der Rcformvorschlag zu einer Erhöhung der 
Gctränkepreisc im Einzelhandel führe. Einer steuerlichen Ent
lastung der warmen Aufgußgctränke und der alkoholfreien 
Gctdnke könne nur unter der Voraussetzung einer stärkeren 
~!cllcrlichcn Belastung der Alkoholika zugestimmt werden, wie 
Libcrhallpt eine vcrbesserte steuerlIche Differenzicrung dcr Ge
tr;lnke nach ihrcm Alkoholgehalt wünschenswert wäre. 

88 

(Dieser Ansicht schlossen sich 3 weitere Kommissionsmitglieder 
an). 

Das gleiche Kommissionsmitglied befürwortete eine Streichung der 
Schaumweinsteuer, wenn dafür der Schaumwein dem 30 %igen 
Umsalzstcuersatz unterworfen wird. A ueh sei eine Vereinheit
lichung der Gesetze und der Vollziehung durch paktierte Landes
gesetze a'nzustreben. 

3. Aus der Sicht des Gemeindebundes wendete, ein Kommissions
mitglied ein: 
Die wesentlichen. Änderungen des eingebrachten Reformvor
schlages gegenüber der derzeitigcn Rechtslage sind: 
a) Umwandlung des Verbrauchsstcuercharakters der Getränkeab-

gabe in eine Verkehrssteuer 
b) Einführung einer Mengenbesteucrung 
c) Zuführung der Alkoholabgabe zu einer Gemeindeabgabe 
d) Herullsnahme der AlIfgußgetränke sowie des Speiseeises aus 

der Besteucrung 

Im einzelnen wird dazu wie folgt Stellung genommen: 

ad a) Verbrauehssteuer - Verkehrssteuer 
Eine Umwandlung der Getränkeabgabe von einer Vcrbrauchs
stcuer in eine Verkehrssteuer wäre zu begrüßen, doch dürften die 
verfassungsmäßigen Hemmnisse einer Reform hinderlich sein, da 
hier u. a. auch die Gemeindeautonomie eingeschränkt wird. 
Zweckdienlicher wäre eine Erweiterung des Getränkeabgaben
gesetzes im Hinblick auf den Nachweis des Verbringens von 
Getränken über den Geltungsbereich der Abgabe hinaus. 

ad b) Mengenbesteuerung 
Die Einführung einer mengenbezogenen Abgabe mit fixen Steucr
sätzen kann insgesamt nicht zu dem Ziel führen, das der UK VI 
vorgegeben wurde. Das Ziel ist eine vereinfachtc und übersichtliche 
Errechnung der verschiedenen Abgaben und Stcllern, die bei 
entgeltlicher Abgabe von Getränken entstehen. 
Bei einer Mengenbesteuerung müßte neben den Aufzeichnungcn 
nach § Il> UStG 1972, 1lI denen jeder Unternehmcr verpflichtet ist 
(Erfas!illng dcr täglicben Erlöse), zusätzlich noch eine Mengen
aufzeichnung vorgenommen werden. Die gt:wünschte Verwaltungs
vereinfacllll~g zieht dieser Vorgang nicht nach sich. 
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W.:iten.: ßCdclll:cn bcstt!hcn bezüglich der fixen Zuschläge, da 
eintretende Preiserhöhungen (Indcxsrcigerlll1gen) hiedurch unbe
rührt blei bell und d;lS Getränkcabgabcnaufkomnu:n nur bei einer 
quantilativen Zunahme eine Steigerung erfährt. 
Wei:crs wird eine Preisberichtigung hinsichtlich der Verkaufspreise 
vürz~iJ1.:hmen sein, wobei jene im Einzelhandel angehoben werden 
mußten (hei gleichzeitiger Senkung im Gastgewerbe) um die 
Aufkolllll1cnsncutralität zu wahren. Diese Maßnahmen würden 
Iet/tlich zum größten Teil den inländischen Konsumenten belasten. 
Dem folgend, kann alls der Sicht der Fremdenverkehrsgemeinden 
einem derartigen Vorschlag nur zugestimmt werden, wenn der 
enhtehende Abgang ausgeglichen wird. Die Ermittlung dieser 
Umschü.:htullg und die Bereinigung derselben bringt darüberhinaus 
der Vcrwüllung einen zusätzlichen Aufwand. 

ud c) Alkoholahgabe - Gemeindeabgaben 
Die Zusammenlegung der Alkohoiabgabe und GClränkeabgabc zu 
einer ausschließlichen Gemeindeabgabe brächte rein verwallllngs
maßig für die Unternehmer t.:ine echte Vereinfachung. Ent
sprechend dazu wären die Ertragsanteile in Höhe der Alkol101-
abgabe zu kürzen. 

nd d) Aufgußgctr1inkc - Speiseeis 
Eine Zustimmung zur Herausnahme der Aufgußgetränke, bzw. ck:; 
Speiseeises aus der Besteuerung kann seitens der Gemeinden nicht 
gegeben werden, da einerseits eine entsprechende Begründung für 
die Nichtbesteuerung fehlt (der Begriff des Getränkes wurde 
mehrmals vom Verwaltungsgerichtshof definiert, womit die Auf
gußgctränke eindeutig den Getränken zuzuordnen sind) und 
andererseits das AufKommen an Getränkeabgabe von dicsen 
Getränken so bedeutend ist, daß von Bagatellbetriigen nicht 
gesprochen \'.'erden kann. Daran vermag auch das Nicht vorliegen 
von statistischen Verbrauchszahlen nichts zu ändern. 
Abschließend sei noch vermerkt, daß die Einführung der MengeJl
besteuerung seitens des Gastgewerbes, bzw. vor allem von der 
f-remdenvcrkehrswirtschaft gefordert wird, um die bisher ver
steuerte .. Dienstleistungskompone!1te" aus der Besteuerung ausl.u
~~heiden. 

f-orderungen dieser und anderer Art wurden jedoch auch von 
anJeren Interessengruppen vorgebrnchl. so daß der Reformged:lI1ke 
letztlich lediglich auf eine steuerliche Entlastung reduziert wird. 
Die iiuBcrst große lkJclItung der Fremdellverkchrswirtschaft und 

deren Forderungen hat natürlich· eine größere Gewichtigkeit. es 
sollten aber diese Probleme i1ußerhalb dieser Kommission behan
delt und geprüft werden, denn eine Reduzierung eier Getränke
abgabe oder Alkoholabgabe zuungunsten des Einzelhandels kann 
allein nicht die Lösung der Probkme bringen. 

4. Diesen Ausführungen schloß sich ein Kommissionsmitglied aus der 
Sicht des SUidtchundcs an, wobei es insbesondere auch die 
I-Jerausnahmc von Aufgußgetränken und Speiseeis aus der Ge
triinkcbesleuerung ablehnte lind in diesem Zusammenhang noch 
ergänzend vorbrachte: 
"Die Umwandlung der Getränkesteuer von eincr Verbrauchssteuer 
in eine umsatzsteuerlihnJiche Konstruktion, iihnlich wie sie im 
FAG 1967 enthalten war, wäre übl~rlcgcnswcrt; ob bei einer 
Fortsetzung der Verhandlungen für einen nCllC!1 Fin:lI1zausgleich 
auch dit: Frag!: einer Umwandlung angeschnitten werden soll, 
müßte allerdings der politischen Ebene überlassen werden. 
Zidselzung: Die Umwandlung der Getränkesteuer in eine UI11S::112.

stcLleriihnliche Konstruktion würde die Erfassung sämtlicher 
Slellertilrbcstünoe und damit eine Gleichbehandiung aller Steuer
pllich tigen ermöglichen. 
Abgesehen von dcn obigcn Überlegungen keine Systemnnderung im 
Bereich der Gelr:inkebestcllcrung und damit auch Ablehnung einer 
Bestcuerungsform mit fixen Steuerbctriigcn pro I\1engclll:inheit; ein 
System der Mcngenbesteuerung würde keine Vereinfachung für die 
Steuerpflichtigen, sondern vielmehr eine sozial nicht gCf/;cbtfcrtigle 
Verlagerung dcr SteucrJast bewirken. 
Zielsetzung: Möglichst einfache und sozial gerechte Form dcr 
Getränkebestcucrung" . 

IV. Sehlußbelllcrk~mg 

Wie sich aus diesen Stellungnahmen ergibt, bestehen in der Frage 
der Reform der Gdränkebeslcuerung in den hievon betroffenen 
Kreisen noch wesentlich differente Auffassungen. die in der Kürze der 
der Kommjs~ion zu Gebote slc!1t:!1ckn Zeit nicht auf einen Nenner 
gebracht werden kotlIlten. Immerhin wurden in der KommiSSIOn 
dU~'ch die Erstattung des umfangreichen Grllndrefer~tes von Min.-Ral 
Dr. Würzl und die Ausarbeitung mehrerer eiJlgebendcr Vorschlüge 
brauchbare Grundlagen für die künftige Weilelarbt:it ge~chalrcn. 
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Vorschläge der Unterkommission VII (Grund ... 
erwerbsteuer, Kraftfahrzeugsteuer) 

A. Grunderwerbsteuer 

I. AJlgemcines 
Zu Beginn der Beratungen hatte sich die Unterkommission VII mit 

dem Vorschlag zu befassen, die Grunderwerbsteuer aufzuheben und 
durch die Einbeziehung des Liegenschaftsverkehrs in die Umsatzsteuer 
zu ersetzen, was eine Erhöhung der Rechtssicherheit und eine 
wesentliche Verwaltungsvereinfachung mit sich bringen würde. 

Dagegen wurde eingewendet: 
Die Einbeziehung der Grunderwebsteuer in die Umsatzsteuer sei in 

mancher Hinsicht system widrig. Abgesehen davon, daß die Umsatz
steuer eine Verbrauchssteuer, die Grunderwerbsteuer dagegen eine 
Verkehrssteuer sei, würden durch die Einbeziehung der grund
erwerbsteuerlichen Befreiungstatbestände völlig fremde Elemente in 
das Umsatzsteuerrecht hineingetragen. Andererseits würde das Prob
lem des Vorsteuerabzuges beim Liegenschaftsverkehr nur sehr schwer 
befriedigend lösbar sein, bzw. volkswirtschaftlich unerwünschte 
Verschiebungen der steuerlichen Belastung nach sich zichen. Schließ
lich würde auch der derzeitige Finanzausgleich durch die vorge
schlagene Änderung erheblich berührt, da die Grunderwerbsteuer zu 
96 % den Gemeinden und zu 4 % dem Bund, die Umsatzsteuer 
dagegen zu 70 % dem Bund, zu 18 % den Ländern und zu 12 % den 
Gemeinden zufließe. 

Im Hinblick auf diese Bedenken kamen die Mitglieder der 
Unterkommission VIf übereinstimmend zur Ansicht, daß dem 
Vorschlag auf Einbeziehung der Grunderwcbsteuer in die Umsatz
steuer erst nach Erstattung eines ausführlichen, vom "Institut für 
Finanzwissenschaft und Steuerrecht" zu erarbeitenden Gutachtens 
näher getreten werden könne. 

11. Vorschlägc: 

a) Zu den Bcrreiungstatbcständen §§ 3-9 GrEStG 
Das Grunderwerbsteuergesetz ist durch eine überaus große Anzahl 

von Befreiungshestim01ungcll gekennzeichnet, die das Steuerauf
kommen erheblich mindern. Nach den vom ßMJ.Finanzen zur 
Verfügung gestellter. statistischen Unterlagen betrug das 
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GrESt-Aufkommen im Jahre 1978 
der Einnahmeausfall durch Befreiungen 
An dem Minderaufkommen sind beteiligt: 

1.600 Mio.S 
600-800 Mio.S ,;( 

Kleinwohnungsbau 
Arbeiterwohnstättenbau 
Eigentumswohnungen 
ßodenreform • . • • 
Gebietskörperschaften 
sonstige Fälle • • • . • 

.ZU 22.22% 

.ZU 29,37 % 

.zu 16,17% 

.zu 14,9 % 

.zu 12,5 % 

.zu 4,84% 

Diese Sachlage läßt es geboten erscheinen, den Gedanken zu 
erwägen. ob nicht durch einen radikalen Abbau der Befreiungs
bestimmungen der Steuersatz crmäßigt werden könne. 

Grundsätzlich wurde hiezu die Ansicht vertreten, daß generell bei 
Vorliegen von Zwangsmaßnahmen (Kommassierungen, Bahn- und 
Straßenbauten, Stadterneuerungsmaßnahmen) und bei völkerrecht
lichen Verpflichtungen die Befreiungsbestimmungen in Geltung 
bleiben sollen. Ein Kommissionsmitglied machte darüber hinaus noch 
geltend, daß bei einer Reihe von Befreiungstatbeständen im Sozial
bereich flankierende Maßnahmen beschlossen werden müßten und 
daß eine Befreiungsbestimmung nicht aufzuheben sei, wo ein sozialer 
Ausgleich anderswo nicht durchgeführt werden könne. 

Unter diesen Gesichtspunkten sprach sich die Unterkommission 
dafür &US, daß die Befreiungsbestimmungen des 
§ 3 Z. 1 GrEStG (Bagatellerwerbe). 
§ 3 Z. 2 GrEStG (Erwerbe von Todes wegen und Schenkungen. 
§ 3 Z. 3 GrEStG (Erbteilungen) und 
§ 3 Z. 4 u. 5 GrEStG (Gütergemeinschaften) 
aufrecht bleiben sollten. 

Auch hinsichtlich der Befreiungsbestimmung des 
§ 3 Z. 6 u. 7 GrEStG (Ersatzerwerbe) hielt der überwiegende Teil der 
Kommissionsmitglieder eine Streichung der Befreiungsbestimmungen 
für bedenklich. 

Hinsichtlich der Befreiungsbestimmungen der 
§ 4 Ahs. 1 Z. 1 GrEStG (Klcinwohnungsbau) 
§ 4 Abs. 1 Z. 2 GrEStG (Arbeiterwohnstflttenbaul. 
§ 4 Abs. 1 Z. 3 GrEStG (Wohnungseigcntul1l) und 
§ 4 Abs. 1 Z. 4 GrEStG (Bodenreform) 
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vertrat die Kommission überwiegend die Ansicht, daß diese Destim
mungen bei Einführung entsprechender flankierender Sozialmnß
nahmen und unter der weiteren Voraussetzung aufgehoben werden 
sollten. daß ein Normalsteuersatz von höchstens 4 bis 5 % zur 
Anwendung komme. 

Vorbehalt: 
Ein KommissionsmitgIied stimmt diesem Vorschlag nur unter der 
Voraussetzung w, daß auch die Kosten der flankierenden Maß
nahmen im Aufkommen der Grunderwerbs~euer Deckung finden. 

§ 4 Abs. I Z. 4 u. 6 GrESIG 
ist nach üherwiegender Ansicht der Kommissionsmitglieder aufzu
heben, da das Grundstück durch die bessere Gestaltung von Bauland 
eine Werterhöhung erfahre, die eine Belastung mit GrESt zumutbar 
erscheinen lasse. 

§ 4 Abs. 1 Z. 7 GrEStG: 
Hinsichtlich der Grunderwerbsteuerbefreiung für Gebietskörper
schaften wurde überwiegend die Meinung vertreten, daß die Befrei
ungsbeslimmung aufrecht erhalten bleiben soll. Gemeindeverbände im 
Sinne des BV-G sollten als Gebietskörperschaften behandelt werden. 
Weiters söllten auch Liegenschaften rur das Feuerwchr- und 
Rettungswesen in den Befreiungstatbestand einbezogen werden und 
zwar auch dann, wenn derartige Bauten nicht von Gebietskörper
schaften, sondern von anderen errichtet würden. 

Vorbehalt: 
Ein Kommissionsmitglied beantragt darüber hinaus, daß alle Bauten, 
deren Errichtung im öffentlichen Interesse liegt, steuerlich gleich-
gestellt werden. 

§ 4 Abs. 1 Z. 8 GrEStG 
(ausländische Vertretungsbehörden) soll nach einhelliger Auffassung 
der Kommission beibehalten werden. 

§ 5 u. 6 GrEStG 
(OHG und KG): Hier trat die Mehrheit der Kommissionsmitglieder 
für die Aufhebung ein, da eine steuerliche Privilegierung dieser 
Vermögensübertragungen nicht gerechtfertigt sei. 

Vorbehalt: 
Zwci Kommissionsmitglieder treten rur die Beibehaltung der beiden 
ßefreiullgsbestimr wngen ein, da nach österreichischem Recht die 
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bürgerliche Gesellschaft keine Gesamthand darstellt und ein Wechsel 
zwischen Gesellschaften und bürgerlichem Recht und Hande\<;
gesellschaften häufig Anlaß zu Streitigkeiten gibt. Dagegen soll die 
Befreiungsbestimmung des 
§ 7 GrEStG (Teilung) nach einhelliger Auffassung der Kommission 
aufrecht bleiben, wogegen die Befreiungsbestimmungen des 
§ 8 GrEStG (Kriegsbeschädigte) und des 
§ 9 GrEStG (Zwangsversteigerung) als überholt aufzuheben wären. 

b) Sonstige Vorschläge: 

Zu § 4 Abs. 1 Z. 2 GrESIG: 

Für den Fall der Beibehaltung der Befreiungsbestimmung des 
§ 4 Abs. 1 Z. 2 GrEStG 
tritt die Kommission dafür ein, daß der Begriff "Arbeiterwohnstättcn
bau" des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 in das Grunderwerbsteuer
gesetz übernommen werde. 

Zu § 4 Abs. 4 GrEStG 
wird folgende Regelung vorgeschlagen: 
"Die Grunderwerbsteuer für Wohnraumbeschaffung (Arbeiterwohn
stätte) wird für 5 Jahre gestundet; eine weitere Stundung ist nur dann 
möglich, wenn nach Ablauf der Fünfjahresfrist ein bestimmter 
Nachweis für bereits gesetzte Maßnahmen erbracht wird. Nach 
8 Jahren ist die Fertigstellung nachzuweisen und bei unberechtigter 
Inanspruchnahme der Steuerbefreiung die Grunderwerbsteuer in der 
Höhe von Stundungszinsen rückwirkend zu verzinsen". 

Zu § 18 GrEStG 
(Abgabenerklärung) wird vorgeschlagen, daß 
1. die Erklärungsfrisf von zwei Wochen auf einen Monat erstreckt 

werde; 
2. eine bloße Anzeige (wie im Gebührenrecht) in der großen Masse 

der Fälle ausreichend sein soll; jedenfalls sollte mit dcr recht
zeitigen Anzeige die Erklärungsfrist gewahrt sein, wobei es dem 
Finanzamt unbenommen bleibt, eine Erklärung durch Zusendung 
eines entsprechenden Fdrmblattes abzuverlangen; 

3. ein einfaches Erklärungsformblatt geschaffen werde, dem in den 
Fällen des § 1 Abs. 2 u. 3 GrEStG ein entsprechendes Beiblatt 
anzuschließen wäre. 
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Abschließend wird bemerkt, daß die gemachten Vorschlüge keine 
wesentliche Änderung des Steueraufkommens nach sich ziehen 
würden, da die durch die Herabsetzung des Steuersatzes verursachten 
Mindereinnahmen dureh den Wegfall zahlreicher Befreiungsbe
stimmungen ausgeglichen würden. Auch ist aller Voraussicht nach 
damit zu rechnen, daß durch die Senkung des Steuersatzes der Anreiz, 
Sleuerersparnisse durch die falsche Angabe niedrigerer Kaufpreise zu 
erzielen, gemindert würde. • I 

1l1~~'k~l1-' ~~ f:.~~, 
ß. Kraftfahrzeugsteue:_ ~je.."\ ..-1A. o~ 'IJIf(4d.~ ~)'~"~I 

t-e-- ~ /$11( --~---- .{; ...... -0i-e--" . 
'bie Unterkommission VII hat sicH eingehend mit der Frage einer 

Reform der Kraftfahrzeugsteuer befaßt. Sie ging dabei davon aus, daß 
in diesem Zusammenhan~. sowohl eine Änderung der Bemessungs
grundlage wie auch eine Anderung der Einhebungsform in Betracht 
zu ziehen sei. 

1. Zur Frage einer Änderung der Bemessungsgrundlage 
Als Varianten gegenüber der derzeitigen Bemessung nach dem 

Hubraum käme die Besteuerung nach dem tatsächlichen Verbrauch 
oder nach dem theoretischell VcrbraL!..:h in Frage. 

Gegen die Besteuerung nach dem tatsächlichen Verbrauch, die 
zweckmäßigerweise über die Mineralölsteuer durchzuführen wäre, 
wurde eingewendet, daß hiedurch die Berufsfai1rer stark benachteiligt 
würden. Auch würden sich im Bereich der Landwirtschaft wegen der 
bestehenden Befreiung von der Mineralölsteuer große Schwierigkeiten 
ergeben. Schließlich müsse auch auf den zwischenstaatlichen Verkehr, 
auf allfällige Retorsionsmaßnahmen anderer Staaten und allfällige 
Einbußen im Fremdenverkehr Bedacht genommen werden. 

Gegen die Besteuerung nach dem theoretischen Verbrauch wurde 
eingewcndet, daß die Feststellung des theorctischen Verbrauchs sehr 
schwierig und bei der Vielzahl der derzeit im Verkehr stehenden 
AUlotypen praktisch kaum durchführbar sei. Vor allem würde die 
Her:lI1ziehung des technischen Verbrauchs als Bemessungsgrundlage 
große, volkswirtschaftlich keineswegs wünschenswerte Umschich
tungen auf dem Automarkt hervorrufen und zu erheblichen Schwie
rigkeiten bei den EinzcJgenehmigungen führen. Die Bemessung nach 
dem Hubraum sei zwar auch nicht ideal, sei aber unter den gegebenen 
Vl:I11al! ni!>sen. i nsbe~onJere solange sich die technische Entwicklung 
auf dem Kraftfahrzeugsektor noch in regem Fluß befinde, immerhin 
110ch die be~te Lösung. 
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Schließlich wurde noch darauf hingewiesen, daß die alleinige 
Heranziehung des Verbrauchs als einziges Kriterium der Besteuerung 
einseitig sei, da noch andere Umstände (Sicherheit, Umweltschutz. 
Geräusch, Bereitstellung von Verkehrsflächen usw.) zu berück
sichtigen seien. Was aber die erwünschte Eindämmung des Energie
verbrauchs anlange, werde diesem Moment durch die Erhöhung des 
Treibstoffpreises der Mineralölsteuer ohnehin bereits hinreichend 
Rechnung getragen. 

Die Kommissionsmitglieder kamen somit aus diesen Erwägungen 
übereinstimmend zur Ansicht, daß die Bemessung nach dem 
Hubraum als Besteuerungsgrundlage beibehalten werden soll. Dieser 
Ansicht schlossen sich die als Sachverständige der Beratung beige
zogenen Vertreter des B.MJ.Verkehr, des ÖAMTC und des ARBÖ 

an. 

2. Zur Form der Einhebung 
Gegenüber der derzeitigen Einhebungsform bietet sich die Möglich

keit der Entrichtung dureh Vignetten, verbunden mit Erlagschein an. 
Der Teil des Erlagscheines, der dem Einzahler verbleibt, wird mit dem 
Poststempel versehen und im Fahrzeug befestigt. 

Dazu machte der Vertreter des ß.M.f.Finanzen geltend, daß bei 
Zahlung mit Erlagschein die ßuchungsgcbühr jährlich ca. 60 Mio. 
Schilling betragen würde, was volkswirtschaftlich nicht zu recht
fertigen sei. Auch biete das gegenwärtige System der Entrichtung 
durch Stempelmarken und Ablieferung der Kraftfahrzeugsteuerkarte 
eine leichte Möglichkeit der zentralen Überprüfung. 

Die Mitglieder der Kommission kamen hierauf übereinstimmend 
zur Ansicht, daß die gegenwärtige Form der Einhebung der 
Kraftfahrzeugsteuer beibehalten, jedoch die Möglichkeit der einmaligen 
Entrichtung der jährlichen Kraftfahrzeugsteuer erleichtert werden sollte. 
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VorschHige 
schafts- u. 

der Unterkommission VIII (Erb
Schcnl\ungsstcuer, Gebühren) 

I. Erhschafts- und Schenkungssteuer 

Die Frage, inwieweit das Erbschafts- lind Schenkung~steuergesetz 
aufgehoben und die Tatbestände in geeigneter Form in ein neues 
Einkommensteuergesetz eingebaut werden sollen, wurde einer all
fälligen Grunclsatzdiskussion vorbehalten. Auf der Grundlage des 
geltenden Gesetzes wurden folgende Änderungen vorgeschlagen: 

§ 5 ErbStG 

Nach der derzeitigen Gesetzeslage liegt bei der fideikommissarischen 
Substitution sowohl beim Vorerben als auch beim Nacherben 
grundsätzlich ein steuerpflichtiger Erwerb vor, wodurch eine zwei
malige Besteuerung gegeben ist. Dies soll dahingehend geändert 
werden, daß der Erwerb beim Vorerben steuerpflichtig bleibt, die 
beim Vorerwerb gezahlte Steuer aber im Falle der Nachfolge 
angerechnet wird. Diese generelle Regelung entspricht dem § 5 Abs. 3, 
wenn die Nacherbfolge nicht durch den Tod des Vorerben eintritt. 

§.6 ErbStG: 

Um hier eine verwa!tungsmäßig einfache Vermeidung der Doppel
besteuerung von im Ausland befindlichen Vermögenswerten zu 
erreichen, sollte § 6 Abs. 3 auf eine generelle Anrechnung der 
ausländischen Erbschaftssteuer ohne Berücksichtigung der Gegenseitig
keit ausgeweitet werden. Allenfalls müßte besonders darauf geachtet 
werden, daß bei Abschluß neuer Doppelbesteuerungsabkommen auch 
die Erbschaftsteuer und die Schenkungssteuer eingeschlossen werden. 

§ 7 ErbStG: 

Die Schwiegerkinder fallen derzeit in Steuerklasse IV. Durch 
Schenkung bzw. Vererbung des Vermögens von den Eltern zuerst an 
die Kinder und von diesen an den Ehegatten wird eine der 
Steuerklasse II entsprechende Besteuerung auch für den Übergang auf 
Schwiegerkinder erreicht. Daher sollten Schwiegerkinder in die 
Steuerklasse II aufgenommen werden. 

§ 8 ErbStG: 

Die im Steuertarif a'ufscheinenden Pragressloltsslu{ert sollten an die 
Geldwertänderungen angepaßt werden,· wobei gie Sonderentwicklung 
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im Bereich der Landwirtschaft zu berücksichtigen ist. Diese Ford~r
rung nach Valorisierung wird generell auch bei anderen LJnter
kommissionen aufgestellt; bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer 
ist jedoch besonders darauf hinzuweisen, da erst eine einzige 
Valorisierung im Jahre 1968 erfolgte. 

§ 11 ErbStG: 
Die Zusammen rechnung mehrerer Zuwendungcn innerhalb von zehn 
Jahren sollte in Analogie zur Aufbewahrungsfrist für Bücher und 
Aufzeichnungen auf sieben Jahre gesenkt werden. Diese Maßnahme 
würde eine bedeutende Verwaltungsvereinfachung darstellen. (Aus 
prinzipiellen Gründen werden von einem Kommissionsmitglied Ein
wendungen erhoben.) 

§§ 14, 15 ErbStG 
Die hier angeführten Freibeträge sollten valorisiert werden, wobei auf 
die Ausführungen zu § 8 verwiesen wird. 

§ 15 Z. 14 ErbStG: 
Zuwendungen an inländische juristische Personen, die ausschließlich 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen, sollten 
nicht nur unter Lebenden, sondern auch von Todes wegen steuerfrei 
bleiben. Die Worte "unter Lebenden" wären daher zu streichen. 

§ 25 Abs. 1 ErbStG: 
Hier ist eine Meldepflicht an das Finanzamt für Personen, die sich 
geschäftsmäßig mit der Verwahrung und Verwaltung fremden 
Vermögens befassen, vorgesehen. Im Hinblick auf das in § 23 KWG 
festgelegte Bankgeheimnis und die taxativ aufgezählten Fälle der 
Durchbrechung erscheint diese AuskunftspDicht für Kreditinstitute 
nicht weiter gegeben. Dieser Auffassung entsprechen auch die 
Erläuternden Bemerkungen, wonach gesetzliche Auskunftspnichten 
hinter das Bankgeheimnis zurückzutreten haben. Die ebenfalls in den 
Erläuternden Bemerkungen vertretene Meinung, wonach die pnicht 
zur Anmeldung des Vermögens gemäß § 25 Abs. 1 des Erbschafts
und Schenkungssteuergesetzes vom Bankgeheimnis unberührt bleibt, 
erscheint rechtsstaatlich bedenklich. 
Die besondere Anzeigepflicht in § 25 Erbschafts- u. Schenkungsstel!cr
gesetz sollte daher gestrichen werden. 

§§ 27, 28 ErbStG: 
Beide Bestimmungen könnten mit ROcksicht auf die allgemeine 
Regelung in der BAO gestrichen werden. 
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§ 33 ErbStG: 

Die Erstattungsregelung sollte im Sinne von § 20 GrEStG erweitert 
werden. 

Die durch diese Reformvorschläge allenfalls verursachten Steuer
ausfalle wären durch eine entsprechende Anhebung des Steuersatzes 
auszugleichen. Ein Kommissionsmitglied vertritt die Auffassung, daß 
darüber hinaus ein Mehraufkommen an Erbschafts- und Schenkungs
steuer anzustreben sei. 

II. Gebühren 

Im Hinblick auf die vorgegebene Aufkommensneutralität der 
Steuerreform erscheint die aus vielen Gründen an sich wünschens
\verte ersatzlose Aufhebung des Gebührengesetzes 1957 nicht durch~ 
führbar. Die Unterkommission konnte insbesondere wegen der Kürze 
der ZUr Verfügung stehenden Zeit auch nicht eine vollständige 
Umgestaltung des Gebührengesetzes vornehmbn. Es werden daher auf 
der Grundlage des geltenden Gesetzes nur die folgenden Ver
besserungen von der Unterkommission VIII vorgeschlagen: 

§ 2 GcbG: 

Aus den persönlichen Befreiungen, die derzeit in den meisten Fällen 
nicht zu einer wünschenswerten Gebührt:nbefreiung, sondern nur zur 
einseitigen Belastung der Kontrahenten und damit zur zivilrechtlichen 
Überwälzung auf die persönlich Gebührenbefreiten führen, sollen 
ungeachtet denkbarer verfassungsrechtlicher Einwände sachliche Be
freiungen werden. 
§ 2 müßte daher lauten: 

.. § 2. Von der Entrichtung von Gebühren sind befreit: 
1. Schriften und Rechtsgeschäfte des Bundes, der von ihm betriebenen 

Unternehmungen sowie öfTentlich-rcchtlichen Fonds, deren Ab~ 
gänge er zu decken verpflichtet ist, und der übrigen Gebiets
körperschaften im Rahmen ihres öffentlich-rechtlichen Wirkungs
kreises; 

2. der Schriftverkehr mit den öffentlichen Behörden und Ämtern, 
den sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und weiters 
allen Vereinigungen, die ausschließlich wissenschaftliche, Humani
tä(s~ oder Wohllä!igkeitszweckc verfolgen." 

Die derzeitige Z. 4 könnte - wie schon in der Regierungsvorlage 
fur ein Gebührengesetz 1975 - entfallen. 
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-i- § 3 (3) GcbG: 
IJ-..~. ~tls VereinfachungsgrUnden sollte der Betrag, bis zu welchem 

./ Hundertsatzgebühren durch Verwendung von Stempcllllarkcn entrichtet 
/ werden können, von derzeit S 300,- auf S 500,- angehoben werden 

und zugleich soilte die Möglichkeit geschaffen werden, in unklaren 

'\>-
..)-- .. 

---

Vergebührungsfällen eine Gebührenanzeige zu erstatten, was durch 
eine Änderung der Soll- in eine Kann-Vorschrift erreicht wird. 
§ 3 (3) müßte daher lauten: 
..§ 3 (3). Die Hundertsatzgebühren können, sofern in' diesem 
Bundesgesetz nichts Abweichendes bestimmt ist, bis zum Betrag von 
S 500,- durch Verwendung von Stempelmarken entrichtet werden, 
bei höheren Beträgen sind sie durch Einzahlung aufgrund amtlicher 
Bemessung zu entrichten. Durch Verordnung kann ... " . 

§ 3. (5) GcbG: 
..... ·Wie schon in der Regierungsvorlage für ein Gebührengesetz 1975 

vorgesehen, sollten Gebühren, die in Stempelmarken zu entrichten 
wären, auch durch Anbringung von Freistcmpelaudruckcn entrichtet 
werden können. 

§ 3 (5) müßte daher lauten: 
.. § 3 (5). Anstelle der Gebührencntrichtung in Stempelmarken hat 
aufgrund eines Antrages das Finanzamt, in dessen Amtsbereich der 
Antragsteller seinen Wohnsitz (Sitz) hat, die Gebührenentrichtung 
durch Anbringung von Freistempelabdrucken zu bewilligen, wenn der 
Antragsteller glaubhaft macht, daß für ihn nach Art und Umfang der 
bei ihm anfallenden gebührenpflichtigen Schriften und Rechts
geschäfte ein Bedarf gegeben ist und die Gewähr dafür besteht, daß er 
die für die Verwendung von Freistempelmaschinen festgesetzten 
Bedingungen einhält. Die Bestimmungen für die Gebührenenlrichtung 
in Stempel marken sind sinngemäß anzuwenden. Der Bundesminister' 
für Finanzen ist ermächtigt, die näheren Bestimmungen über die 
Bewilligung des Betriebes einer Freistempclmaschine, über die Art der 
Freistempelmaschine, über die Anbringung der Abdrucke und über 
die Abdrucke selbst sowie über die Verrechnung der Abdrucke durch 
Verordnung zu treffen." 

§ 6 GcIJG: 
Da in vielen Füllen die 130gengchühr nicht mehr zur Einhebung 
kommt, sollte sie generell entfallen. 
Sofern dies aus Ertragsgründen nicht möglich ist. sollte die 
Bogengebühr bei den in Frage kommenden Sacbrcgclul1gcn angc-
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ordnet werden. Statt auf einen Bogen sollte bei der Vergebührung auf 
die beschriebene Seite abgestellt werden, wobei die derzeitige 
Bogengcbiihr von S 70,- entsprechend zu ermäßigen wiire. Ebenso 
müßte § 5 entsprechend geändert werden. 
§ 6 könnte entfallen. 

§ 9 GebG: 
Auf den Erlaß des Dundesminisferiums für Finanzen, wonach die 
Finanzbehörden bei persönlicher Überreichung von Eingaben auf die 
GebUhrenpflicht der Schriftstücke hinzuweisen haben, wird Bezug 
genommen. Dieser Erlaß sollte in der Praxis auch tatsächlich 
angewendet werden, was eventuell durch einen Hinweis in den 
Erläuterungen oder durch eine neue Verlautbarung zur nächsten 
Gebührengesetznovelle bewirkt werden könnte. 
Hinsichtlich der zwingenden Gebührenerhöhungen werden folgende 
Vorschläge gemacht: 
§ 9 (1) sollte lauten: 
.. § 9 (1). Wird eine Gebühr, die nicht vorschriftsmäßig in 
Stempelmarken entrichtet wurde, mit Bescheid festgesetzt, so kann 
eine Gebührenerhöhung bis zu 50 % der verkürzten Gebühr erhoben 
werden." 
Der erste Satz des § 9 (2) sollte entfallen und bei verspäteter Anzeige 
sollte keine Gebührenerhöhung vorgeschrieben werden. 
§ 9 (2) sollte lauten: 
,,§ 9 (2). Wurde eine Gebührenanzeige unterlassen oder erlangt das 
Finanzamt noch vor der verspäteten Anzeige von dem gebühren
pflichtigen Rechtsgeschäft Kenntnis, so kann eine Gebührenerhöhung 
im Ausmaß der gesetzmäßigen Gebühr erhoben werden." 
§ 9 (3). Der erste Satz, der neben den derzeit nach Abs. 1 und 2 zu 
erhebenden Gebilhrenerhöhungen eine weitere Erhebung bis zum 
Zweifachen der verkürzten Gebühr vorsieht, sollte entfallen. Der 
zweite Satz bliebe. 

§ 14 TP 6 GcbG: 
Die Bestimmungen über die Eingabengcbiihr sind sehr unübersichtlich 
gefaßt, was mit dem Aufbau der Vorschrift zusammenhängt 
(Generalklausel in Abs. 1; Ausnahmen von der Generalklausel in 
Abs. 5 und wiederum Ausnahmen von den Ausnahmen). Es wäre der 
Übergang zu einer taxativen Aufzählung zu erwägen, die dem System 
des Gebilhrengeset1.es besser entsprechen und die Rechtssicherheit 
erhöhen würde, wollei die Ausnahmen von den in Abs. 5 enthaltenen 
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Befreiungen gebührenpflichtig bleiben könnten, nicht jedoch Ein
gaben, die anderen Abgaben (auch Verwaltungsabgaben) unterliegen. 
Das B.MJ.Finanzcn sollte im übrigen versuchen, die aufkommens
mäßig wichtigsten Eingaben festzustellen, die in die vorgeschlagene 
taxative Aufzählung aufgenommen werden könnten. Jedenfalls befreit 
werden sollten Eingaben, die durch ein Fehlverhalten der Behörde 
verursacht werden (z. B. Stundungsansuchen für eine ungerechtfertigt 
vorgeschriebene Abgabe), und Eingaben, die in Befolgung eines 
gesetzlichen Auftrages erfolgen. 
Sollte eine taxative Aufzählung nIcht möglich sein, dann sollten die 
gebührenpflichtigen Eingaben in Anlehnung an § 6 Tl' 3 Abs. I der 
Regierungsvorlage für ein Gebührengesetz 1975 definiert werden als: 
"Eingaben an Organe von Gebietskörperschaften in Angelegenheiten 
ihres öffentlich-rechtlichen Wirkungskreises, in denen ein Begehren 
gestellt oder in denen solche Anzeigen (Meldungen) erstattet werden, 
die auf den Erwerb eines Rechtes oder die Befugnis zur Ausübung 
eines Rechtes gerichtet sind." 

§ 14 TP 14 GebG: 
Die Gebühr für Zeugnisse sollte entfallen, da sie wegen der 
zahlreichen Befreiungsbestimmungen und der üblichen gebühren
rechtsunschädlichen Verwendung von sogenannten "Mitteilungen" 
praktisch weitgehend bedeutungslos ist. 

§ 15 GebG: 
Eine Legaldefinition des Urkundenbegriffs sollte in Anlehnung an die, 
auf der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes basierende 
Meinung des B.MJ.Finanzen (vgl. Er!. d. BMF v. 17. 12. 1976. 
ZI. 266.362-IV/lI176) in das Gebührengesetz aufgenommen werden. 
Hiebei muß der Beweiszweck nicht der ausschließliche Zweck der 
Urkundenerrichtung .~ sein. Die Definition könnte folgendermaßen 
lauten: ,. 

"Eine Urkunde über ein Rechtsgeschäft ist ein Schriftstück, das 
objektiv dazu geeignet ist, dem Vertragspartner zum Beweis zu 
dienen." 

J L , .~"f'i6 (2) GebG: 
/ Hier sollte eine eigene Befreiung für die Einbringung von im Ausland 

./ errichteten Urkunden vorgesehen werden, wenn dies zur Austragung 
von Streitfällen von einem österreichischen Schiedsgericht, wobei nur 
Ausländer beteiligt sind, erfolgt. 

(\ 
\ .. ··r , i 

"-'! . 'J ) .' 4, ( 
'-

). '-<, • 
'! r /" 

I 
() 
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§ 18 (4) GcbG: 
Die Bestimmung, wonach Erklärungen, womit vor Gericht oder 
anderen Bchördcn ein Rechtsgeschäft im Inland erstmalig beurkundet 
wird, die Gebühr auslösen. sollte ersatzlos gestrichen werden. 

§ 20 GcbG: 
Im Zusammenhang mit der .Ä.nderung des § 14 TP 14 könnten die 
Dcfrcillngen der Ziffern I und 3 gestrichen werden. Die Zif
fern 2, 4 und 5 wären sodann Ziffern 1, 2 und 3. 
In der bisherigen Ziffer 5 sollte die Befreiung für Sicherungs- und 
Erfüllllngsgeschiifte, welchc sich derzeit nur auf Darlehens- und 
Kreditverträß.e mit Kreditinstituten, der Österreichischen National
bank, der Osterreichischen Postsparkasse, den Versicherungsunter
nehmungen und den Bausparkasscn erstreckt, aus Gründen der 
Gleichbehandlung auf Sicherungs- und Erfüllungsgeschäfte zu sämt
lichen beurkundeten Darlehens- und Kreditverträgen ausgedehnt 
werden. Diese gebotene Gleichstellung wird kaum nennenswerte 
Gebührenaus[älle entstehen lassen. 

§ 21 GcbG: 
Der letzte Halbsatz sollte zur KlarsteIlung lauten: 
" . . . erlöschende Vertrag verlängert, so ist dieser Zusatz oder 
Nachtrag insoweit nach Maßgabe seines Inhalts selbständig gebühren
pflichtig, als dadurch für die Gebührenbemessung maßgebliche 
Umstände betroffen werden". Dadurch wird z. B. gewährleistet, daß 
Rechtsgeschäfte, bei denen die Laufzeit ohne Einfluß auf die 
Gebührenhöhe ist, ohne zusätzliche Gebühr verlängert werden 
können. 

§ 25 (1) GebG: 

Die Bestimmung, wonach jede über ein Rechtsgeschäft errichtete 
Urkunde den festen und den Hundertsatzgebühren unterliegt, die 
Gleichschriften jedoch durch Vorlage beim Finanzamt gebührenfrei 
gehalten werden können, sollte so geändert werden, daß die Gcbühr 
auch ohne Mitwirkung des Finanzamtes nur von einer Urkunde 
entrichtet wird und die weiteren Urkunden gebührenfrei bleiben. Eine 
solche Bestimmung würde, ohne einen Gebührenausfall zu bringen, 
sehr zur Verwaltungsvereinfachung und Rechtssicherheit beitragen. 
Abs. I sollte sodann lauten: .. Werden über ein Rechtsgeschäft mehrere 
Urkunden errichtet, so ist die Gebühr nur von einer Urkunde zu 
entrichten. Der Ausstellcr hat auf allen anderen Ausfenigungen einen 
Vermerk darüber anzubringen, daß und mit welchem Betrag die 
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GebUhr auf der Urschrift in Stempclmarken entrichtet wurde oder 
unter Anführung der BRP, daß die Anzeige zur Gebührenbemessung 
erstatlet wurde". 
Die Absätze 2, 3 und 4 könnten entfallen. Absatz 5 wUrde 
zu Absatz 2. . 

§ 31 (1) GcbG: 
Nach dieser Gesetzesbestimmung ist die Anzeige beim Finanzamt mit 
einer beglaubigten Abschrift oder mit einer Gleichschrift der die 
Gebührenpflicht begründenden Urkunde durchzuführen. Hiezu wurde 
der Vertreter des BMJ.Finanzen befragt, ob unter beglaubigten 
Abschriften auch privat beglaubigte Abschriften zu verstehen sind. 
was . dieser verneinte. Die Unterkommission kam hierauf zur 
Auffassung, daß es zweckmäßig ist, das Erfordernis der ßeglaubigung 
bei Abschriften zu streichen. Dies hat zur Folge, daß auch mit einer 
nichtbeglaubigtcn Abschrift die Gebührenanzeige ordnungsgemäß 
durchgeführt werden kann. 

§ 33 GebG: 
Die 
TP I (Annahrncverträgc), 

l .. ~. ·'TP 2 (Advitalitätsvcrträge), 
w -1p"'-4~'(Ail\vcisungen), 
""t " ',: TP () (Bodenzinsverträge), 
\t ~q,TP 13 (Erbpaehtverträge, Erbzinsverträge) und 

~_ . .!..-- .. TP '14 (Erbverträge)' sollten entfallen, da sie in der Praxis weit
gehend ohne Bedeutung sind, Umgehungsgefahren nicht allzu i 

bedrohlich erscheinen und durch eine Streichung kaum Auswirkungen 
auf das Aufkommen zu erwarten sind. 
Entfallen sollen ferner 

. L'0 TP ... ,). (Alimentationsverträge) und 
4V TP 10 (Dienstleistungen) aus sozialen Gründen (vgl. Regierungs

vorlage für ein Gebührengesetz 1975). Hiedurch würden auch 
Verträge über Dienstwohnungen, welche bei Beendigung des Dienst
verhältnisses zu räumen sind, eindeutig keiner Gebühr mehr 
unterliegen. 

Ebenso sollte 
TP 20 (Vergleiche, außergerichtliche) entfallen, da diese Bestimmung 
im Hinblick auf die Unzahl von Korrespondenzen im Wirtschafts
leben mit bloßem restslellungscharakter nicht vollziehbar erscheint 
und sie überdies zu rechtspolitisch besonders unerfrculichen Konse-
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qucnzen führt (Erschwerung streitbeendender une! ,-Limit gcrichls
entlastender Vereinbarungen). Gegebenenfalls könnte die Gebühren
pl1ichr von außergerichtlichen Vergleichen auf jene Fälle einge
schrünkt werden, in denen das verglichene Rechtsgeschäft selbst unter 
einen GebührenLatbesland flUIt und durch den Vergleich erstmals 
beurkundet wird. 

TI> 5 Abs. 1 (Bestand/verträge) 
Das BMJ.Finanzen wird um Erläuterung gebeten, was unter dem 
13egriff .. sonstige Verträge" zu verstehen ist und welche Verträge 
neben den Bestandverträgen unter diese Tarifpost fallen. Wenn kein 
weiterer Begriffsinhalt besteht, als den Erläuternden Bemerkungen 
entnommen werden kann, d. h. der Gebühr zusätzlich nur Nutzungs
verträge von Wohnungsgenossenschaflen mit ihren Mitgliedern und 
Leasingvenrügen unterliegen, wird folgender Wortlaut für Abs. 1 
vorgeschlagen: 
"Bcstandvemijg~ (§§ J090 [f, ABGB), Leasingverträge und Nutzungs
verträge von Wohnungsgenossenschaften, wodurch , . . ", 
Bei einer solchen Änderung könnte die GebUhrenbefrciunf, nach 
Abs. 4 Z. 2 für Werknutzungs- und PzlLcntlizc!1zverträge entfallen. 

TP 5 Abs. 4 Die Werlgrenzc gem:HI Ab$. 4 Z. 3 sollte wenigstens 
auf S 10.000,- (entspricht einer Gebühr von S 100,-) angehoben 
werden. 

TP 8 Abs. 2 (Darlchcnsvcrtrkigc) 
Die Wiedereinführung der vor der Gebührengesetznovelle 1976 in 
Abs. 2. Z, 3 enthaltenen Gebührenfreiheit von Darlehensverträgen von 
Erwcrbsa unu Wirtschaftsgcno;.;scnschaftcn an ihre Mitglieder scheint 
unbegründet. Die Herstellung des alten Rechtszustandes würde in 
vielen Fällen die Begünstigung einer bestimmten Gruppe bedeuten. 
Dies würde insbesondere dann der Fali sein, wenn der Aufwand für 
den Erwerb des Geschäftsanteiles nur einen kleinen Bruchteil der 
Darlehensvertragsgebühr beträgt, 
Zur Vermeidung sozialer Härten erscheint es erwägenswert, ais 
Z. 7 eine Befrei ung für Darlehensverträge bis zu S 100.000,
einzuführen sowie eine entsprechende Bestimmung in TP 19 
für Kreditverträge vorzusehen. 
Ab.~. 4 Diese Bestimmung und auch die Regelung in TP 19 Abs. 2 
G~G über die Vergebührung von Gesellschaftsdarlehen und Gcscll
sehaftcrkrcditcn sollte in dieser weiten Form entfallen, zl101ai sie auch 
mit dem Urkundenprinzip in Widerspruch steht und große Ab-

lOb 

grcnzungsprobkmc und Rechtsunsicherheiten beim Verrechnungs
verkehr zwischen verbundenen Unternehmen mit sich bringt. Sollte 
eine Streichung der Vorschrift im Hinblick auf die Haftungsbestim
mungen nicht möglich sein, dann sollte, obwohl es hier thematisch 
nur um das Problem der Ersatzbeurkundung und nicht um eine 
geseJlschaftsteuerliche Regelung geht, zumindest der Gesellschafter
begriff auf eine Beteiligung von mindestens 25 % am Kapital 
eingeschränkt werden. 

TP 15 Abs. 1 (Erwerbs- und Wirtschaftsgcnosscllschaftcn) 
Die in Z. 2 vorgesehene Mindestgebühr von S 10,- sollte entfallen 
und durch die Regelung ersetzt werden, daß eine Gebühr von unter 
S 10,- nicht erhoben wird. 

TP i6 (GcscIlsclwftsverträge). Die Tatbestände der Gesellschafts
steuer soHten, wie schon in der Regierungsvorlrrge für ein Gebühren
gesetz 1975 vorgesehen, unter gleichzeitiger Auf11ebung des Kapital
verkehrsteuerge~etzes in das Gebührengesctz eingebaut werden. Die 
Zusammenfassung der Besteuerung der Gesellschaftsverträge von 
Personen- und Kapitalgesellschaften könnte freilich auch in einem 
eigenen Gesetz erfolgen. Jedenfalls würden so .lUch die für inländische 
Wertpapiere ohnedies nicht mehr erhobene Wertpapierstcuer und die 
DörsenLJ msa lzsteuer entfallen, Eine in das Gebührengesetz eingebaute 
Regelung könnte sodann lauten: 

..(1) Gesellschaftsverträge über iniändische Erwerbsgesellschaften 

1. a) bei Gründung (Errichtung) der Gesellschaft, 
b) bei Erhöhung des Grundkapitals (Stammkapital) oder der Vcr

mögenseinlagen , 
c) beim Eintritt eines neuen Gesellschaft':fs zu einer Personen

gesellschaft , 
d) bei sonstigep Leistungen an die Geseilschaft, wenn diese auf 

Grund einer im Gescllschaftsvcrhällnis begründeten Ver
pOichwng bewirkt werden, 

vom Wert aller von den Gesellschaftern (von den beitretenden 
Gesellschaftern) zu erbringenden Leistungen ,... 2 v. H.; 

2. bei Überlassung eines 'Gesellschaftsanteiks an einer Personen
gesellschaft von einem Gesellschafter an einen anderen Gesell
schafter oder an einen Dritten vom Entgelt. . ... 2 v. H.; 

3. bei Zuführung von Anlage- oder Umlaufvermögen durch eine 
ausländische Gesellschaft an ihre iniändlsche Niederlassung vom 
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Wert des Anlage- oder Umlaufvermögens, mit dem die Nieder
lassung ausgestattet wird .••...•.•.••• 2 v. H.; 

4. bei Beteiligung als stiller Gesellschafter mit einer Vermögenseinlage 
vom Wert der Vermögenseinlage oder deren Erhöhung 
...................•...... 2 v. H.; 

5. beim Erwerb von Gesellschaftsrechten, bei der Veräußerung 
eigener Gesellschaftsrechte und bei Leistungen, soweit sie erforder
lich sind, 
a) zur Deckung der Überschuldung einer inländischen Kapital

gesellschaft, 
b) zur Deckung eines Verlustes am Grundkapital einer inländi

schen Aktiengesellschaft oder am Stammkapital einer inländi
schen Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
ermäßigt sich die Gebühr auf . . . . . • . . . . ·1 v. H. 

(2) Besteht die von einem Gesellschafter zu erbringende Leistung in 
der Erbringung seiner Arbeitskraft allein oder in Verbindung mit 
einer Vermögenseinlage, so beträgt die Gebühr für die Einbringung 
seiner Arbeitskraft S 400,-. 

(3) Wird über einen Gesellschaftsvertrag im Inland ein Schriftstück 
nicht ausgefertigt, so ist für die Entstehung der Gebührenpflicht die 
Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister als Urkunde über das 
Rechtsgeschäft anzusehen. 

(4) Gebührenfrei sind die Tatbestände des Abs. 1, soweit sie 
Kapitalgesellschaften betreffen, die 

1. der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Gas, Elektrizität oder 
Wärme, dern öffentlichen Verkehr oder dem Hafenbetrieb dienen, 
wenn die Anteile an der Gesellschaft ausschließlich dem Bund, 
einern Land, einer Gemeinde, einem Gemeindcvcrband oder einem 
Zweckverban-d gehören und die Erträge der Gesellschaft aus
schließlich diesen Körperschaften zufließen; 

2. gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dienen. 

(5) Fallen die im Abs. 5 bezeichneten Voraussetzungen für die 
GebÜhrenbef.reiung nachträglich fort, so werden damit die bisher 
gebührenbefreiten Tatbestände, die sich innerhalb der letzten fünf 
Jahre vor dem Fortfall der Voraussetzungcn ereignet haben, 
gcbuhrenpflichlig. 

Im § 15 Abs. 3 können die Worte: "Kapitalverkehrstcuergesctz 
(I. Teil Gesellschaftssteuer und U. Teil Wertpapiersteuer)" entfallen. 
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TP 19 (Krcdit\'crträgc). Sofern die Aufllebung der Kreditvertrags
gebühr nicht möglich ist, werden folgende Änderungen vorgeschlagen: 
a) Alle öffentlich geförderten Kreditnktionen sollten von der Gebühr 

befreit sein. 
b) Bei Gläubiger- und Schuldnerwechsel im Zusammenhang mit 

Maßnahmen nach dem Strukturverbesserungsgesetz sollte keine 
zusätzliche Gebührenpflicht von Kreditverträgen eintreten. 

c) Die unterschiedliche gebührenrechtliche Behandlung von Darlehen 
und Krediten sollte beseitigt werden. 

TP 21 Abs. 1 Z. 2 (Zessionen) 
Die Zessionsgebühr für die Abtretung von Anteilen an einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung sollte in § 33 TP 16 
aufgenommen werden.· 
Abs. 2: Nach Z. 2 sollten nicht nur Zessionen zwischen Kredit
instituteh,"sondern, um den Einklang mit dem geltenden § 20 Z. 5 
herzustellen, auch Zessionen zwischen Kreditinstituten und Versiche
rungsunternehmungen von der Gebühr befreit werden. 
Darüber hinaus sollten im Zusammenhang mit Maßnahmen nach dem 
Strukturverbesserungsgesetz notwendige Zessionen ebenfalls von der 
Zessionsgebühr befreit werden. 

. TP ,_22 (Wechsel) 
..e Oj " Als' Z. 3 sollte folgende Gebührenbefreiung angeführt werden: 

" /, ... Finanzwechsel und deren Prolongationen, für welche der Bundes-
r:r minister für Finanzen nach § 2 des Ausfuhrförderungsgesetzes 1964 

die Haftung namens des Bundes übernommen hat." 

§ 36 GebG: 
(Gcbührcnpflicht der "or dcm lnkrafttreten dcs Gebührengesctzcs 
errichtcten Urkunden bei amtlichem Gebrauch) 
kann entfallen. 

Die durch diese Reformvorschläge allenfalls verursachten Ausfälle 
an Abgaben wären durch eine entsprechende Anhebung von 
Gebühren auszugleichen. 
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Vorschläge der Unterkommission IX (Abgaben= 
verfahren und Verwaltungsorganisation) 

.I. Allgemeines 

Die Unterkommission ist einhellig der Auffassung, daß an den 
Grundsätzen des geltenden Verfahrensrechtes (BAO), das noch relativ 
jungen Datums ist und sich bisher in der Praxis gut bewährt hat, 
keine Änderungen vorgenommen werden sollen. 

Weiters war zu berücksichtigen, daß sich bei Beginn der Beratungen 
der Entwurf einer Novelle zur BAD im Begutachtungsstadium befand, 
der dann Ende Oktober 1979 dem Ministerrat zugeleitet wurde. Auf 
Grund der Beratungsergebnisse der UK IX wurde der ursprüngliche 
Entwurf in folgenden Punkten abgeändert: 

I. Von der beabsichtigten Einführung von Nachholzillsen (§ 221 neu) 
wurde Abstand genommen, nachdem die Kommission weitaus 
überwiegend zur Auffassung gelangt war, daß das Institut 
der Nachholzinsen eine ganz erhebliche und nicht vertretbare 
Komplizierung des Steuersystems mit sich bringen würde. 

2. Im Hinblick auf das Fallenlassen der Einführung von Nachhol
zinsen bleibt das bisherige Institut des Verspätungszuschlages 
aufrecht, wobei für Zwecke der Festsetzung eines Verspätungs
zuschlages nicht unbedingt ein Abgabenbescheid notwendig ist, . 
sondern auch das Ergebnis einer Selbstbemessung der Festsetzung 
des Verspätungszuschlages zugrundegelegt werden kann 

Co (§ ... .l35 BAO). 
I t /\ Hiezu regt die Unterkommission an, daß Im Erlaß wege hinsichtlich 

der Handhabung des gesetzlichen Ermessensspielraumes bei Fest-
• setzung eines Verspätungszuschlages (0-10 %) den Finanzämtern 

Weisungen erteilt werden saUten, wobei vor allem bei recht· 
zeitiger Entrichtung von Selbstbemessungsabgaben, hinsichtlich derer 
bloß die Erklärungen verspätet eingereicht wurden, entweder kein 
oder nur ein äußerst geringer Verspätungszuschlag (1 %) festgesetzt 
werden sollte. 

3. Die im ersten Entwurf vorgesehene Änderung, daß im Zuge eines 
Rechtsmittelverfahrens auch die Abgabenbehörde I. Instanz eine 
Wiederholungsprüfung anordnen kann, wurde fallen gelassen 
(§ 148/3 c ßAO). 

4. Die Frist zur Stellung von Anträgen auf Fortschreibung von Einheits
werten ist nach einer Entwurfsänderung über Antrag eIstreckbar 
(§ 193/2 BAO). 

lID 
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5. Bei Erledigung einer Berufung wird in Hinkunft der Eintritt 
der Verjährung einer Abgabenfestsetzung durch Berufungsentschei
dung oder Berufungsvorentscheidung auch dann nicht entgegen
stehen, wenn die Berufung zwar rechtzeitig, aber schon nach 
Eintritt der Verjährung eingebracht wurde (§ 209 BAO). 

6. Einzelne der durch den Entwurf im § 210 BAO neu geschaffenen 
Nachfristen zur Entrichtung von Abgabenschuldigkeiten werden 
einheitlich mit zwei Wochen festgesetzt (§ 210 BAO). 

7. Die Frist zur Stellung des Antrages auf Rückzahlung zu Unrecht 
einbehaltener Beträge wird von bisher drei auf nunmehr fünf Jahre 
ausgedehnt und zugleich die Frist, innerhalb welcher Aufzeich
nungen über die Einbehaltung und Abfuhr von Abgaben aufzu
bewahren waren, von bisher fünf auf sieben Jahre erstreckt 
(§ 240/3 ßAD). 

8. Berichtigungen nach § 293 BAO sind nunmehr auch nach 
Eintritt der Verjährung innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft 
des zu berichtigenden Bescheides zulässig (§ 302 BAO). 

H. Ergänzende Vorschläge: 

1. Zu § 113 I3AD 
Hinsichtlich der Auskunftserteilung des Finanzamtes sollte eine 
erJaßmäßige Regelung mit allen Vorbehalten seitens der Finanz
verwaltung geschaffen werden. 

2. Zu § 143 BAD (des Entwurfes) 
... ..,Die' Abgabenbehörden haben auch der Partei, wenn sie als 

Auskunftsperson vernommen wird, gleich den Zeugen eine ausführ
liche Rechtsbelehrung zu erteilen. f 
Bei Gesetzesänderungen sOlltenzeitgerecht Durchführungserlässe und 
ausführliche erläuternde Bemerkungen kundgemacht werden, mög7 
liehst mit "Balkeon" an der Seite bei Änderungen gegenüber dem 
bisherigen Zustand. 
Abverlangte Beweise sind eindeutig zu präzisieren, da bei einem zu 
allgemein gehaltenen Beweisverlangen oft unZt1mutbare Beweise 
abverlangt werden und dadurch das Verfahren mangelhaft wird. 

3. Zu § 146 BAD 
Eine Verpflichtung zur Abfassung einer Niederschrift soll stets 
gegeben sein. Die Worte .. soweit erforderlich" hätten daher zu 
entfallen. 
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4. Zu § 148 Abs. 3 BAG 
Diese Gesetzesstelle sollte in Hinkunft lauten: 
"Buch~ und BetriebsprüflIngen sind dem Abgabepflichtigen und 
seinem Bevollmächtigten in der Regel vorher anzukündigen, sofern 
hicdurch Prüfungszwecke nicht vereitelt werden". 
Es wird angcregt, in einer erlaßmäßigen Dienstanweisung fcstzuhalten, 
daß dcr Ort der Bctriebsprüfung über Verlangen des Bevollmächtigten 
die Kanzlei des Wirtschaftstrellhänders ist, da im allgemeinen dort das 
mit der Buchführung befaßte Personal sowie alle Unterlagen 
vorhanden sind. Dadurch würde natürlich das Recht der Finanz
verwaltung, im Unternehmen des Abgaqepflichtigen selbst Erhe
bungen durchzuführen, in keiner Weise ~geschmälert. 
Schließlich wird noch vorgeschlagen, daß nach Ablauf der 7-jährigen 
Aufbewahrungspflicht der Abgabepflichtige nicht mehr dazu verhalten 
werden sollte, Bücher vorzulegen. 

s. Zu § 211 BAO 
Im Hinblick auf die Schwierigkeiten, die bei der Zahlung durch 
Schecks erfahrungsgemäß auftreten, wird angeregt, die Finanzämter 
im ErJaßwege darüber aufzuklären, wie bei Entrichtung von Abgaben 
durch Schecks Y0I."zugchen ist. 

6. Zu § 252 BAO 
Mit Rücksicht darauf, daß Feststellungsbescheide von steuerrechtlieh 
nicht geschulten Personcn vielfach nicht ganz ernst genommen 
werden, da sie keine Steuervorschreibung enthalten, wird angeregt, 
den Feststellungsbescheiden eine ausführliche Belehrung beizugeben 
mit dem Hinweis auf die Folgewirkungen des Feststellungsbescheides 
auf andere da von abhängige Bescheide. 

7. Zu § 255 BAO 
Im Zusammenhang mit dem Rcchtsmittch·erzicht des Abgabe
pflichtigen wird angeregt, daß die Finanzverwaltung im Erlaß wege 
ihren Organen die Einhaltung eines rechtsstaatlichen Vorgehens 
dringend nahelegen sollte . 
. 

, . 8. Zu § 303 Abs. 4 BAO 
/~ Hiezu wird angeregt, daß die Finanzverwaltung im Erlaßwege auch 

darauf hinweisen möge, daß das Ergebnis einer ermessensgerechten 
Interessenabwägung gar wohl auch dazu führen kann, daß eine 
amt!>l\cgige Wiedcraufnahmc des Verfahrens auch zugunstcn dcs 
AbgabcpOichtigcn erfolgt. 
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9. Allgemeine Stellungnahme zu Erllissen der Finanzverwaltung 
Übereinstimmung herrscht darüber. daß in ausreichender 13egut· 
achtungsfrist ausformulierte Gesetze weniger der Erlaßrcgelung 
bedürfen, daß aber sowohl wegen der rascheren Gesetzeswerdung 
einerseits und der Notwendigkeit, die Auffassung der Finanz
verwaltung frühzeitig zu kennen, andererseits eine regere erlaßweise 
Erläuterung unbedingt zweckmäßig erscheint, insbesondere dann, 
wenn die Erläuterungen zu Gesetzesvorlagen nur sehr dürftig sind. 
Der Umstand, daß Erlässe als interne, wenn auch zu veröffentlichende 
Interpretation der Finanzverwaltung nicht etwa die Rechtswirkung 
von Verordnungen haben, kann nicht hinderlich sein, der jeweiligen 
Auffassung der Finanzverwaltung Ausdruck zu verleihen. Insoweit 
Einzelerledigungen des BMJ. Finanzen von allgemeinem Interesse 
sind, sollten auch diese veröffentlicht werden, wenn auch nicht 
verkannt wird, daß es sehr oft auf die Umstände des einzelnen Falles 
ankommt. 
Auch wäre es unter Umständen zweckmäßig, im Zusammenhang mit 
der Ausarbeitung von Erlässen die Wirtschaftstreuhänder bezüglich 
ihrer einschlägigen Erfahrungen anzuhören. 

Abschließend wird bemerkt, daß sämtliche noch aktuellen Vor
schläge einhellig bcschlossen wurden. Sie bezwecken ausnahmslos 
einen erhöhten Rechtsschutz des Abgabepflichtigen und die Milderung 
des zwischen Abgabepflichtigen und Abgabenbehörden bestehenden 
Spannungsverhältnisses. Auch soll durch manche Anregungen der 
Tätigkeit der Finanzverwaltung eine größere Transparenz verliehen 
werden. 

Da die vorgeschlagenen Geselzesänderungen lediglich Verfahrens
fragen betreffen und das materielle Abgabenrecht nicht berühren, 
erübrigt sich die Erstattung eines Bedeckungsvorschlages für zu 
gewärtigende Einnahmenausfälle. 

(/1'/ 113 

1318/A
B

 X
V

. G
P - A

nfragebeantw
ortung (gescanntes O

riginal)
61 von 68

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



) 

Erg ä 11 Z U n g der Vorschläge der UI( II vom S. Dezemher 1979 
(zu Seite 56) 

Zu Artikel I StruktVG 
An Stelle des bisherigen Punktes 1. tritt folgender Text: 

I. Die Bestimmungen des Art. I sollen in bestimmten Fällen, und 
7.war beim Mante/kauf lind der Verlustverwertung 30wie bei 
mehrfacher Anwendung von § ] Abs. 2 nur mehr eingeschränkt 
angewendet werden können. 

114 

Hielll wurden einvernehmlich folgende Vorschläge beschlossen: 
a) "Dem § lAbs. 5 StruktVG wird folgender Satz angefügt: 

Der zweite Satz wird aber nicht angewendet, wenn Verluste von 
Körperschaften (Betrieben) vorliegen und übertragen werden, 
deren Geschäftsbetrieb im Zeitpunkt des Vorganges nach Art. I 
gegenüber den Zeitpunkten der Entstehung des(r) Verluste(s) 
derart vermindert ist, daß der Umfang des früheren Geschäfts
betriebes mit jenem im Zeitpunkt des Vorganges nach Art. I 
nach dem G(!samtbild der wirtschaftlichen Verhältnisse nicht 
mehr vergleichbar ist." 

Die Kommission ist der Auffassung, es solle in den 
erläuternden Bemerkungen zu einer Novelle zum Strllkt VG 
darauf hingewiesen werden, daß durch diese neue Bestimmung 
mißbräuchliche Verlust verwertungen, auch im Zusammenhang' 
mit dem sog. Mantelkauf, eingeschränkt werden sollen. 

b) Für die Behandlung der mehrfachen Anwendung wurde 
einvernehmlich folgender Vorschlag in der Diskussion erarbeitet: 
"Nach § 2 wird folgender neuer § 2a eingefügt: 
Die Bestimmungen der §§ 1 Abs. 2 und 2 sind auf die 
Einbringung (Ausgliederung) von Betrieben (Teilbetrieben, 
Beteiligungen) dann nicht anzuwenden, wenn diese Betriebe 
(Teilbetriebe, Beteiligungen) in den letzten zwei Jahren Gegen
stand von Einbringungen (Ausgliederungen) nach § 1 Abs. 2 
waren." 

Die Kommission ist der Auffassung, es solle in den 
erläuternden Bemerkungen einer Novelle zum StruktVG darauf 
hingewiesen werden, daß durch die neue Bestimmung des § 2a 
eine mehrfache Anwendung des § 1 Abs. 2 eingeschränkt 
werden soll. Durch diese Formulierung soll nur verhindert 
werden, daß der eingebrachte oder ausgegliederte Betrieb 
(Teilbetrieb, Beteiligung) vor Ablauf von zwei Jahren neuerlich 
Gegenstand eines Vorganges nach § 1 Abs. 2 wird. Nicht 

berührt wurden hingegen die Vorgänge nach § lAbs. 1 
(Verschmelzungen von Körperschaften), auch wenn ein Vorgang 
nach § 1 Abs. 2 innerhalb der Zweijahresfrist erl'olgl ist. 
Ebensowenig soll durch § 2a die Ausgliederung lind Einbrin
gung von anderen Betrieben (Teilbetrieben, Beteiligungen) der 
beteiligten Körperschaften berührt werden. 

" 
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Vorschläge der 
kommensteuer ) 

Unterkommission I (Ein d 

Der Berichl über die V/lterkommissio/l I umfaßt. wie bereits erwähnt. 
nebel/ Aiu!erullgsvorsc!llägef! auch Hillweise auf flic Tätigkeit von 
/!rbellsausschiisscl/ sowie auf Stue/ien und Referate, die von der 
Ullterkoll/mi.niol/ I /loch nicht behandelt worden sind. 

Die in diesem ZusC/J/ll1len/zal1.!J genannten Sachgebiete zählen zu jenen. 
die schall längere Zeit in der Offellllichkeit diskutiert werden. Es schien 
daher al/gezeigt. auch darüber, zumindest C/us;ugsweise. zu informieren. 
Allerdings Uiller nochmaliger Erinnerung an den Charakter dieser 
Arbeitspapiere. E.r handelt sich um Themen. die teils nur in 
Arbeitsausschüssen lind teils noch nicht einmal in diesen behandelt 
Il'orden silld. 

A. Allgemeines 
Die Natur der Einkommensteuer, die in ihren Auswirkungen mehr 

oder weniger alle Bevölkeruogskreise erfaßt, bringt es mit sich, daß 
hier ein Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessengruppen am 
schwersten zu erzielen ist. Fast jede Frage löst bei dieser Steuer 
besonders hart geführte Diskussionen aus. Es ist deshalb nicht leicht, 
rasch zu einer Lösung zu gelangen, die zumindest von einem Großteil 
der Diskussionsteilnehmer gutgcheißen wird. 

Dazu kommt noch, daß heute das geltende Einkommensteuer
system von vielen als den derzeitigen wirtschaftlichen Verhältnissen 
nicht mehr entsprechend angesehen wird. Zahlreiche Reformvor
schläge, die auf dem bestehenden Ein kommensteuerrecht basieren, 
werden von manchen schon grundsätzlich in Frage gestellt. 

Diese Situation führte dazu, daß sich im Rahmen der Unterkom
mis~ion unter u\!m Vorsitz ues Univ.Prof. Dr. Christian Sei(H eill 
"Arbeitskreis zur Behandlung VOll Grundsatzfragen" bildete, der sich 
bereits in einer Reihe von Sitzungen mit Fragen einer umfassenden 
Sleuerreform befaßt hat. Ausgangspunkte dieser Tätigkeit des 
Arbeitskreises waren zunächst ein umfangreiches Grundsatzreferat des 
Univ.Prof. Dr. Seid}, dann aber auch Arbeiten von WP Dr. Genlid 
II~idingcr über die "Betriebsteuer". Selbstverständlich erfordert die 
lkhandlung dic~er und noch anderer Grundsatzfragen eingehende 
ßcralungen, die in d\!m relativ kurzen Zeitraum, welcher der 
Kommission bisher zu Gebote stand, noch nicht abgeschlossen 
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werden konnten. Ferner liegen der Unterkommission folgende bereits 
ausgearbeitete Referate vor, die in der weiteren Arbeit der Steuerre
formkommission zu behandeln sein werden: 
a) Die betriebliche Altersversorgung (Prof. Waldmann) 
b) Die Vorsorge für Abfertigungen gemäß § 14 EStG (StB Hollik) 
c) Vereinfachungsvorschläge zur Gewerbesteuer (Dr. Bechinie) 
d) Vorschlag zur Vermeidung der Scheingewinnbesteuerung 

(Dr. Weiler) 
Ein Referat über die steuerliche Investitionsförderung (Mag: Haas) 

wird derzeit in einem besonderen Arbeitskreis behandelt. 
Weiters sei darauf hingewiesen, daß die Unterkommission 1 auch 

wiederholt genötigt war, zu aktuellen Problemen Stellung zu nehmen, 
wie z. B. zum Entwurf der Einkommensteuergesetznovelle 1979, wobei 
den Anregungen der Kommission hinsichtlich der Rückzahlung von 
Darlehenszinsen und Förderung von Energiesparmaßnahmen (§ 18 
Abs. 1 Z. 3 lit. c und d) im novellierten Gesetz dankenswerterweise 
Rechnung getragen wurde. 

Schließlich sei noch bemerkt, daß dem Arbeitsbereich "Einkom
mensteuer" zu großen Teilen auch die Arbeitsergebnisse der Unter
kommissionen II und III zuzurechnen sind, soweit sie die Novellie
rung des Strukt VG und LohnsteuerreformvorschJäge betreffen. 

B. Vorschläge 
1. Einkommensteuer und Geldwertsclmund: 

Über dieses Thema hat Univ.Prof. DDr. Hans Georg Ruppe ein 
ausführliches Referat erstattet, in welchem er zu folgenden Ergebnis
sen gelangte: 

• Die Inflation verändert die reale Belastung der Steuerpflichtigen 
bzw. das reale Steueraufkommen des Staates in positiver oder 
negativer Richtung. Drei Faktoren können dabei eine Rolle spielen: 
a) die Bemessungsgrundlage; 
b) der Steuertarif; 
c) der Zeitpunkt der Entrichtung von Steuern bzw. der Rückzahlung 

von Guthaben. 
o Die Frage, ob Maßnahmen zur Anpassung des Steuerrechts an 

die InOation getroffen werden sollen, ist aus Gründen der Gleichmäs
sigkeit der Besteuerung zu bejahen. Die Defürchtung. daß mit 
derartigen Maßnahmen die Aufkommenselastizität des Stellersystems 
sinkt und damit ein wesentlicher faktor der InOationsbekiimpfung 
wegfällt, scheint nicht unbedingt begründet. Theoretische Überlegun
gen und praktische Erfahrungen in mehreren Ländem zeigen 
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vielmehr, daß eine bessere Innationsanpassung zugleich eine Infla
tionsbekämpfllng bedeuten kann, weil sie den Lohn- und Preisauftrieb 
dämpft. 

EI Wird eine Anpassung der Einkommensteuer an die Inflation 
gewiinscht, so sind prinzipiell Maßnahmen im Bereich der Demes
sungsgrundlage, des Steuertarifes und der Steuerentrichtung erforder
lich. Direkte Maßnahmen der Innationsanpassung finden sich 
intemational um ehesten im Tarifbereich - hier vor allem bei der 
Einkommensteuer-, seltener bei der Bemessungsgrundlage und bei den 
Stellerverbind!ichkeiten bzw: -guthaben. 

& Die theoretisch wie praktisch größten Anpassungsprobleme 
ergeben sich im Bereich der Bemessungsgrundlage. Zur Innationsan
passung müßten hier (a) jene Einkommensbestandteile ausgeschieden 
werden, die bloß nomineller Natur sind, (b) Realwerterhöhungen und 
-minderungen berücksichtigt werden, die nominell nicht in Erschei
nung treten und (c) Aufwendungen, die die Leistungsfahigkeit 
verringern, mit ihrem realen statt mit ihrem nominellen Wert 
berücksichtigt werden. Diese Forderungen sind jedoch umstritten, weil 
ihnen ein bestimmter Einkommensbegriff zugrunde liegt und weil 
bereits zum Tcil durch außerstellcrliche Maßnahmen eine Inflations
belücksichtigung erfolgt. 

G Bejaht man die Berücksichtigung der Inflation bei der 
Besteuerung, so wären bei der Dcmessungsgrundlage der ESt bzw. KSt 
Anpassungsmaßnahmen in folgenden Bereichen erforderiich: 
Abschreibungen 
Vorräte 
Forderungen, Verbindlichkeiten, Zinscn 
laufende Aufwendungen 

o In Österreich finden sich derzeit nur implizite Maßnahmen der 
lnnationsberücksichtigung in Form von BegUnstigungen bei Abschrei
bungen, Besteuerung von Zinsen und Veräußerungsgewinnen. Sie sind 
nicht unmittelbar durch die Geldentwertung motiviert lind daher nur 
unter bestimmten Bedingungen gceignet, die Folgen der Innation 
a uszuschalLen. 

() . Zur Ausschaltung der Innationseffekte, die sich bei progressivem 
Tarif ergeben, kommt am ehesten die Fortschreibung der Freibeträge, 
Abzüge und Tarifstaffeln in Betracht. Die Frage, ob einer automati
schen Anpassung oder diskretionären Maßnahmen der Vorrang 
einzuräumen ist, kann nicht allgcmein beantwortet werden. 

D Bei Innation verändert sich die reale Steuerbelastung je nach dem 
Zeitpunkt der S':euerentrichtung. Die Ausschaltung dieses Effektes 
erfordert Maßna Imcn einerseits hinsichtlich der Entrichtungsmetho-

//8 

den, andererseits Maßnahmen zur Berücksichtigung der Geldentwer
tung bei individuellen Steuerstundungen bzw. bei Guthaben. 

e Für eine Politik der Inflationsberücksichtigung im Steuerrecht 
sind folgende Ergebnisse fcstzuhaltcn: 

a) Maßnahmen im Bereich des Tarifcs lind dcr Steuerverbindlich
keiten (Steuerguthaben) sind theoretisch und praktisch einfacher als 
Maßnahmen im Bereich der Bemessungsgrundlage, können diese aber 
nicht restlos ersetzen. 

b) Bei niedrigen Inflationsraten kann man im Bcreich der Bemes
sungsgrundl.:Igen auf explizite Maßnahmen der Inflationsberücksichti
gung verzichten. 

c) Eine Politik der umrasscnden Inflatiol1sanpassung des Stcuer
rechts ist prinzipiell auch ohne Umstellung der Unternehmensbilanz 
auf eine Innationsrechnung möglich. Umgekehrt rcchtfertigt cine 
Inflationsrechnung bei den Unternehmensbilanzen für sich allein noch 
nicht die Heranziehung dieser Bilanzen für Zwecke der Besteuerung. 
Eine' Politik der Inflationsanpassung dcs Steuerrechts muß vielmchr 
auf die gleichmäßigc Behandlung der Unternehmcn und der übrigen 
Steuerpflichtigen achten. 

Damit dürften für dcn nächsten Zeitpunkt einer notwendigen 
Anpassung der Einkommensteuer an den Geldwertschwund wcrtvolle 
Richtlinien zur Velfügung stehen. 

In diesem Zusammenhang hat ein Kommissionsmitglied darauf 
hingewiesen, daß auch die Steuervorausnhlung der innationären 
Entwicklung laufend angepaßt werden sollte. 

2. Einkiinfte aus Vermietung und Verpachtung 
a) Aufwendungen für Verbesserungen (§ 28 Abs. 2) 
Aufwendungen für Verbesserungen wären auf Antrag Jls Wer

bungskosten auf 10 Jahre aufzuteilen, und zwar auch dann, wenn 
hiefür Annuitätenzuschüsse auf Grund der Bestimmungen des 
Wohnungsverbesserungsgesetzes nicht gewährt wcrden, sofern es sich 
um Arbeiten hande/t, die in § 1 Abs. 2 des Wohnungsverbesserungs
gesetzes angeführt sind. 

Von einem Mitglied wurden gegen die vorgeschlagene Ausdehnung 
aus folgenden Gründen Bedenken angemeldet: 
o Gefahr von Steuerausfällcn, 
o Schwierigkeit der Überprüfung durch die Finanzverwaltung. 
e Gefahr der Spekulation und 
@ allfälliger Widerspruch eines derartigen Vorschlags gegenüber dem 

geplanten neuen Miet- und Wohnrecht. 
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Im Hinblick auf die eingewendete Schwierigkeit der Administration 
wurde der Vorschlag dahingehend ergänzt, daß Voraussetzung für die 
Gewährung der Begünstigung die Überprilfung durch jene Stellen sein 
könnte, welche gegenwärtig bei Anträgen nach dem Wohnungsverbes
serungsgesetz hiemit befaßt sind, ohne daß seitens dieser Stellen eine 
DarIehensgewährung erfolgt. 

Einstimmigkeit bestand hinsichtlich des weiteren Vorschlags, die 
Allfteilllngszeit über Antrag auf längere Zeiträume als 10 Jahre 
auszudehnen in den Fällen, in welchen Darlehen mit längeren 
Laufzeiten für die Durchführung vor allem größerer Verbesserungsar
beiten gewährt werden (Bauspardarlehen, langfristige Sparkassendar
lehen mit üblichen Laufzeiten zwischen ... ·20 und 25 Jahren). 

b) Ausdehnung des Vorschlags gemäß Ziffer 1 auf Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung, die anderen Einkunftsarten zugeord
net werden 

Der Vorschlag gemäß lit. a soll auch dann auf Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung anwendbar sein, wenn aus formalen 
Gründen die Einkünfte anderen Einkllnftsarten zugeordnet werden 
(z. B. Realbesitz juristischer Personen), unter der Voraussetzung, daß 
hiedurch keine Doppelbegünstigung in Anspruch genommen wird 
(z. B. vorzeitige Abschreibung). 

Auch zu diesem Vorschlag werden von dem unter lit. a genannten 
Mitglied die gleichen Bedenken wie zu dem ersten Vorschlag 
angemeldet. 

c) Ausdehnung der Begünstigung für Verbesserungsmaßnahmen auf 
Nebenkosten 

Die Begünstigung für Verbesscrllngsmaßnahmen sollte nicht auf die 
baulichen Maßnahmen beschränkt bleiben, sondern auch auf die 
damit verbundenen Nebenkosten (insbesondere Zahlungen für Woll
nungsfreimachungcn im Zusammenhang mit Wohnungszusammenle
gungen) ausgedehnt werden, wenn ohne derartige WohnungslUsam
menlcgungen Verbesserungsmaßnahmen nicht durchgeführt werdcn 
können (freiwillige Zahlungen oder Zahlungen bzw. Aufwand für 
Ersatzgestelle gcm:iß § 19 Abs. 2, Zif. 4, 4a, 4b sowie § 21 aMG). 

Auch zu diesem Punkt wurden die gleichen Bedenken wie zu lit. a 
und bangemeldet. 

d) Steuerliche Begünstigungen des § 34 Stuuterncuerungsgesctz 
Diese Begünstigungen setzen voraus, daß es sich um Anschaffungs

oder Herstellungskosten eines Gebäudes handelt, de~sen Assanierullg 
aufgrund der Bestimmungen des Stadterneuerungsgesetzes erfolgt. 
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Seitens der Finanzverwaltungen werden Bestätigungen der Verwal
tungsbehörden gemäß § lAbs. 2 StEG über das Vorliegen der 
Voraussetzungen der Anwendbarkeit des StEG als nicht ausreichend 
für die Gewährung der Steuerbegünstigungen gemäß § 34 StEG 
angesehen, vielmehr die Anwendbarkeit des § 34 im Rahmen der 
Einzelassanierung auf jene Fälle eingeschränkt, in welchen ein 
Wiclerspruchsverfahren gegen Enteignungsmaßnahmen eingeleitet 
wird. 

Die Unterkommission empfiehlt, daß hier die Möglichkeit 'geschaf
fen werde, im Rechtsmittelweg klarzustellen, ob die Anwendbarkeit 
der Steuerbegünstigung gemäß § 34 StEG auch dann anwendbar ist, 
wenn eine Bescheinigung der Bezirksverwaltungsbehörde gemäß § I 
Abs. 2 StEG vorliegt, ohne daß ein Enteignungsverfahren eingeleitet 
wird. 

In diesem Zusammenhang wird unter Aufrechterhaltungder zu lit a 
von einem Mitglied angemeldeten Bedenken angeregt, zu überprüfen, 
wie weit es zweckmäßig wäre, dem Ersterwerber nach Fertigstellung 
statt dem Bauträger die sLeuerliche Begünstigung gemäß § 34 StEG 
einzuräumen. 

e) Aufwendungcn für dcnkmalgcschiitztc Objektc 
Es wird empfohlen - unter dem Vorbehalt der von einem Mitglied 

zu lit. a angemeldeten Bedenken - bei denkmalgeschützten Objekten 
nicht nur dieselben Begünstigungen einzuräumen, wie beim Stadter
neuerungsgesetz (§ 34 Abs. 1 und 2), wobei jedoch Doppelbegünsti
gunge;1vermieden werden sollen, sondern darüber hinaus den 
Eigentümern denkmalgeschützter Objekte die Geltendmachung der 
über den normalen Erhaltungsaufwand hinausgehenden Kosten 
allenfalls als außergewöhnliche Belastung zuzubilligen. 

f) Zu § 28 Alls. 3, 3. Satz 
Einstimmig wird angeregt, in § 28 Abs. 3, 3. Satz, das Wort 

.. verrechnungspflichtigen" zu streichen, da unter den Begriff der 
verrechnungspl1ichtigen Einnahmen auch Einnahmen verstanden 
werden könnten, die nicht zum Hauptmieuins gehören. wie z. B. 
Betriebskosten. Die Streichung dieses Wortes würde die gegenwiinrige 
Praxis der Finanzbehörden, die zwar dem Sinn der Bestimmung, nicht 
jedoch dem Wortlaut entspricht, sanktionieren. 

g) Absetzung für Abnützung für Gebäude 
Gemäß § 16 Abs. 1 Ziff. 8 lit. a ist der Afa der Einheitswert zum 

I. I. 1963 zugrundezulegen. soweit nicht andere Vorallssetzungen 
dieser Ge~ct7..csstelle für die Ermittlung der Afa zutreffen. Im Hinblick 
auf die Entwicklung der Einheitswerte seit dem I. I. 1963 wäre diese 
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Bestimmung \\'ohl zu übcrdenken und an die heutigcn Verhältnisse 

anzupassen, 
h) Snndcruusgahl'1l flir die Schafrung von Wohnraum 
Es wird empfohlen, die 7llr Zeit bestehende Möglichkeit der 

Geltcndmachung von Sondcmusgabr-n für die Errichtung ',''ln Wohn
raum auf den Erwerb von Wohnraum abzustellen, um damit die 
Mobilität zu vergrößern unter der Voraussetzung, daß eine miß
bräuchliche gleichzeitige mehrfache Inanspruchnahme einer derartigen 
Förderung verhindert wird, 

Ein Mitglied der Kommission spricht sich gegen diesen Vorschlag 

aus. 
i) Sondern usgaben für die Rückzahlung von Darlehen 
Dem Vorschlag, anstelle der Rückzahlung von Darlehen (Kapital) 

die gesamte AnnuiUit als Sonderausgabe im Rahmen der jetzt 
bestehenden Höchstsätze anzuerkennen, wurde durch die Einkom
mensteuergesetznovelle 1979, BGB!. Nr. 550/79, bereits Rechnung 
getragen. 

)1:
, csteuerung der Betriebsaufgabe bel Vorhandensein von Liegen-

",' schaften 
Problematik: 

Bei Betriebsaufgabe (ohne Veräußerung, ohne Unternehmensnachfolge 
im Schenkungsweg oder Erbgang) unterliegt die Differenz zwischen 
dem Buchwert und dem gemeinen Wert zum Zeitpunkt der 
Betriebsaufgabe der Einkommensteuer, ohne daß dem Unternehmer 
liquide Mittel zur Entrichtung der Steuer für diesen (nicht realisierten) 
Gewinn zufließen. 

Dies führt in vielen Fällen dazu, daß die betroffenen Unternehmer 
und Freiberufler wegen der für sie untragbaren finanziellen Belastung 
nicht in den Ruhestand treten können. 

Die UK I ist einhellig der Auffassung, daß diese Härte durch 
entsprechende Maßnahmen beseitigt bzw. wesentlich gemildert werden 
soihe; von einer Gruppe wird allerdings ein Vorbehalt bezüglich der 
bud'getmäßigen Auswirkungen erhoben. 

Als Maßnahmen werden H. a. vorgeschlagen: 
a) Aufschub der Besteuerung des Aufgabegewinnes bis zu einer 

Veräußerung. Es sollte so geregelt werden, daß nach Ablauf 
einer bestimmten Anzahl von Jahren überhaupt keine Besteue· 
rung mehr vorgenommen wird. 
Die!';e Regelungen könnten auch für den Übergang der Liegen· 
schaften im Erbwege gelten. 
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b) Die Schaffung eines Viertcl-Steuersatzes für die Bestcuerung des 
Aufgabegewinnes aus Liegenschaften. 

c) Limitierung des Entnahmc\Vertes, eventuell mit dem Anschaf
fungswcrt. 

d) Weiters wird vorgeschlagen, nach der anschließenden Liegen
schaft zu differcnzieren: 
aal bei Vermietung = b) 
bb) bci Eigennutzung = a) 

Da es sich hier vorwiegend um ein Problem von Kleinbetrieben und 
bei freiberuflicher Tätigkeit handelt. könnten die vorgeschlagenen 
Regelungen auf die Gewinnermittlung nach § 4/1 und § 4/3 EStG 
beschränkt werden. 

Weiters wird angeregt. daß anläßlich einer I3etricbsaufgabe eines 
§ 4/3-Rechners nicht zwischen Übergangsgcwinn und Aufgabegewinn 
unterschieden werden sollte, was allenfalls im Erlußwege geklärt 
werden könnte. 

/
"'/ /1 (4. }ußergewöhnliche Belastung 

, -I' 'l ,.~''''·a) 'Zu § 34 Abs. 4 EStG: Prozentsätze der zumutbarcn Mehrbelastung 
/' Die derzeitige Gestaltung der Prozentsätze der zumutbaren Mehrbe

lastung bei Inanspruchnahme einer außergewöhnlichen Belastung 
nach § 34 EStG entspricht keinesfalls dem Grundsatz der Berücksich
tigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen. 
Die hauptsächlichsten Mängel der derzeitigen gesetzlichen Bestim
mung sind die folgenden: 
o Für die vom Sfeuerpflichtigen unterhaltene Ehegattin, für die dem 

Steuerpflichtigen der Allcinverdiener-Absetzbetrag zukomm t, ist 
überhaupt keine Verminderung des Belastungsprozentsatzes vorge
sehen. 

$ Merkwürdigerweise wird für das erste Kind der Prozentsatz der 
zumutbaren Mehrbelastung um 2 % gekürzt und ab dem vierten 
Kind überhaupt niCht mehr. Der österreichische Einkommensteuer
Gesetzgeber geht somit offenkundig von der unrichtigen Annahme 
aus, daß ab dem vierten Kind eines Steuerpflichtigen dessen 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht mehr beeinträchtigt werde, 

"Die Höhe der für das einzelne Kind dem Steuerpflichtigen 
zugestandenen Verminderung der zumutbaren Mehrbelastung er
weist sich als außerordentlich unterschiedlich, gemessen an der 
Höhe seines wirtschaftlichen Einkommens. 
Will man die gesetzliche Bestimmung über die Berechnung des 

Prozentsatzes der zumutbaren Mehrbelastung im Sinne der obigen 
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Kritik neu gestalten, jedoch ohne Beeinträchtigung des Steueraufkom
mens, so wäre es denkbar, bei der Bestimmung der Prozentsätze für 
die Berechnung der zumutbaren Belastung folgende Abänderungen 
vorzunehmen: 

G den Prozentsatz der zumutbaren Mehrbelastung für alleinstehende 
Personen wesentlich zu erhöhen; 

<9 d.lflir aber den Prozentsatz im Ausmaß gleicher Prozentpunkte zu 
kürzen für jede haushalt~zugehörige Person, für die der Steuer
pllichtigc den gesctzlichen Unterhalt zu leisten verpflichtet ist. Aus
genommen von dieser Berücksichtigung bliebe selbstverständlich 
der andere Ehegatte, soweit für diesen kein Alleinverdiener-Absetz-
betrag zusteht; , 

GI bei der Bemessung der zumutbaren Mehrbelastung ist die 
Familienbeihilfe nicht zu berücksichtigen. 

\ , 
b)"Zu § 34 Abs. 8 EStG: Belastung dureh erheblich behinderte Kinder 

/' Bei der Handhabung dieser gesetllichen Bestimmung ergibt sich 
/ eine besondere Seil wierigkeit, die auf den neugefaßten Wortlaut des 

§ 11 des Farnilienlaslenausgleichsgeselzes (in der Fassung gern. 
BG BI. 646/1977) zurückzuführen ist. Danach ist die Familienbeihilfe 
über Antrag stets jenem Elternteil zu gewähren, welcher das Kind 
überwiegend pflegt. Dies bewirkt, daß jene Person, welche die 
Aufwendungen, also auch die erhöhten Aufwendungen für ein 
bresthaftes Kind trägt, nicht identisch sein muß mit jener Person, 
welche das Kind selbst pflegt. Daher kommt es vor, daß jener Person, 
welche die erhöhten Aufwendungen für ein bresthaftes Kind trägt, die 
ihr an sich zugedachte Begünstigung g:lf nicht zukommt. Das trifft in 
gleicher Weise bei erhöhten Aufwendungen zu, die ein Steuerpflichti
ger in Katastrophenfä[Jen oder Krankheitsfäl!en und dgl. für nahe 
Angehörige tätigt. 

Eine entsprechende Abänderung der Anspruchsvoraussetzung des 
§ 34 Abs. 8 EStG wird daher angeregt. 

c) Zu § 35 Abs. 1 EStG: Hausslandsgründullg eines ledigen 
Steuerpflichtigen 

Bei Anwendung dieser Gesetzesbestimmung wäre es aus Verwal
tungsvereinfachungsgründen zweckmäßig, bei erstmaligem Nachweis 
der vom Gesetz geforderten Voraussetzungen den zustehenden 
Absctzbetrag im Lohnsteuerverfahren auf der Lohnsteuerkarte auch fiir 
die iibrigen .Jahre der Geltllngsdauer der Lohnsteuerkarte zu vermerken, 
C~ ~ci dcnn. (kr StclIcrpOichtigc hättc im Kalcndt~rjahr der Neugrün
dung ~einc~ l-Iaus~tandcs die steucrlld1C Berücksichtigung des fünffa
chen .lahre:-.betragcs beantragt; heiratet er während der gesetzlichen 
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Fünfjahresfrist, so wäre der Absetzbetrag ab dem Zeitpunkt der 
Verehelichung zu streichen. 

d) Zu § 106 Abs. 3 EStG: Altersfreibetrag 
Während das Einkommensteuerrecht der BRD die Einrichtung 

eines allgemeinen Altersfreibetrages kennt, der jedem Steuerpflichtigen 
nach Erreichung des 65. Lebensjahres zusteht (§ 32 Abs. 2 d. EStG), 
ist im österreich ischen Einkommcnsteuergeset~ der alten Pcr.sollen 
zukommende Freibetrag in einem mit der Überschrift "Körperbe
hinderte" versehenen Paragraphen derart versteckt angebracht und an 
ein höchst kompliziertes Verfahren gebunden, daß wohl behauptet 
werden kann, daß von dieser steuerlichen Be~ünstigung nur ein 
unbedeutender Prozentsatz der alten Personen in Osterreich Gebrauch 
macht, bzw. überhaupt Gebrauch machen kann. Es handelt sich dabei 
um die Freibeträge bei einer "Minderung der Erwerbsfähigkeit" nach 
der Bestimmung des § 106 Abs. 3 EStG. 

An Stelle dieser Regelung sollte künftig jedem Steuerpflichtigen ein 
erhöhter Pcnsionistenabsctzbetrag ab Erreichung des 65. Lebensjahres 
zustehen, und zwar ohne besonderen Antrag, um die Überflutung der 
LohnsteuersteIlen der Finanzämter mit solchen Einzelanträgen zu 
vermeiden. Doch müßte es auch künftig möglich sein, daß eine alte 
Person an Stelle des neu zu schaffenden allgemeinen Pensionistenab
setzbetrages bzw. daneben, Freibeträge bei einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit aus einer anderen Ursache geltend machen kann. 
Die betreffenden Regelungen wären im Zuge der nächsten Steuertarif
änderung zu treffen. 

e) Zu § 106 a EStG: Mietzinsbeihilfen 
Die gesetzliche Begünstigung ist an die Voraussetzung geknüpft, 

daß der Steuerpflichtige als Mieter ein wirtschaftliches Einkommen 
hat, welches den Betrag von S 60.000,- nicht übersteigt. 

Diese Einkommensgrenze erhöht sich für die erste mitwohnende 
Person um S 17.000,-. Dieser Betrag ist sicherlich als jener 
anzusehen, durch den der Unterhalt der anderen. mitwohnenden 
Personen im Bereich eines Unterhalts-Minimums bc!>tritten werden 
soll. Nun entspricht aber dieser Jahresbetrag weder dem steuerfreien 
Existenzminimum nach dem Einkommensteuertarif (§ 33 Abs. I), 
noch dem sozialversicherungsrechtlichen Richtsalz für die Gewährung 
einer Ausgleichszulage. Er ist auch nicht identisch mit der Höhe der 
zivilrechllidlcn UntcrhaltsansprüC'he des anderen Elll:gattcn. dem 
Regelfall tier anderen mitwohnenden Person, Er müßte daher 
entsprechend angchoben werden. 
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Die Einkommensgrenze für jede weitere mitwohnende Person ist im 
Gesetz mit S S 5.000.- bestimmt (§ 106 a Abs. 3). In der Regel 
handelt es sich dahei um minderjährige Kinder. Bezieht der 
Familienerhalter Familienbeihilfe für sein in seinem Haushalt 
wohnendes Kind, so beträgt diese Fall1ilicnbeihilfe ab 1980 je Kind 
wesentlich mehr als die genannte Betragsgrenze von S 5.000.- je 
Kind. Das bedeutet, daß die Möglichkeit der Inanspruchnahme der 
gesetzlichen Begünstigung nach § 106 a EStG für einen SleuerpOichti
gen desto mehr sinkt, für je mehr mitwohnende Kinder er elen 
Unterhalt zu gewähren hat, also je mehr seine wirtschaftliche 
Leistungsf1ihigkeit <lurch Unterhaltsgewiihrung an andere Personen 
beeinträchtigt ist. Die Erhöhung der Einkommensgrenze für jede 
weitere mitwohnende Person wiire daher mindestens auf den 
Jahresbetrag der Familienbeihilfe für ein Kind zu erhöhen. 

D Festsetzung von Unterhaltslristungen 
Änderungen des Familienrechtes ziehen bei Beurteilung von 

Vergleichen und Urteilen über Unterhaltsverpflichtungen auch steuer
liche Wirkungen nach sich. Es sollte daher die Möglichkeit einer 
Überprüfung der unter der Geltung des alten Familienrechtes 
festgesetzten Unterhaltsverpflichtungen geschaffen werden. 

* 
Abschließend sei bemerkt, daß eine Anzahl von Kommissionsmit

gliedern die Ansicht vertritt, daß die Fälle außergewöhnlicher 
Belastung nicht im Steuerrecht, sondern durch Direktleistungen zu 
berücksichtigen seien. 

5. Familienbesteuerung 
Die Kommission ist großteils der Auffassung, daß die Berücksichti

gung von Familienlasten bei der Besteuerung des Einkommens 
entsprechend dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftli
chen Leistungsfähigkeit geboten scheint, um der geminderten Lei
stungsfähigkeit von Familien mit Kindern Rechnung Zu tragen. 

Ein Teil der Kommissionsmitglieder ist dagegen der Auffassung, 
daß die Familienlasten ausschließlich im Wege von Transferleistungen 
und nicht auf steuerlichem Gebiet zu berücksichtigen sind. 

Es herrscht die einheitliche Auffassung, daß die Unterhaltslasten bei 
aufrechten wie geschiedenen Ehen gleich zu behandeln sind. 
Einhelligkeit besteht· auch darüber, daß die erhöhte Belastung 
alleinstehender Alleinerhalter von Kindern Berücksichtigung finden 
soll. 
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Fol&cnde Möglichkeiten stehen zur Diskussion: 
a) Die verschiedenen (irn Ausland zum Teil mit Erfolg rrakli/icr

tc'!) Spliltin~varinntcn würden zwar eine wesentlich gcn:\u\:Ie 
L "rücksichtigung des steuerfreicn Existenzminimums fiir alk 
Familienmitglieder sowie die Beseitigung der der7eitigen ßen:Jch· 
tt'i1igung der Alleinverdiener ermöglichen, sie brächten allerdings 
e ne weitere Vcrkompli7jerung des EStR und einen Venvaltungs
r 'hraufwand mit sich. 

b) Nach Meinung des Großteils der Kommissionsmitglieder wäre 
G.n Freibetrag pro 1I11lcrhallsbcrechliglcm, überwiegend auf 
Losten des J\bgabepOichti)!en erhaltenen Familienmitg!iedes 
-- unter Berücksichtigung der Transferzahlungen - inklusive 
eines geschiedenen Ehegatten zu gewähren. 
• 11heitliche Auffassung herrschte jedoch darüber, daß CII1 

iusätzlicher Freibetrag dem alleinstehenden Alleinerhalter von 
Kindern zustehen soll. 
0amit wäre der bisherige Al1einverdienerabsezbetrag sowie die 
;- ~rücksichtigung einer außergewöhnlichen Beiastung für Unter
: altsleistungen an geschiedene Ehegatten hinfällig. 
Dabei könnte allenfalls in Betracht gezogen werden, bei sehr 
hohen Einkommen die Freibeträge unter ßerücksichtigung der 
rCinderzahl verschleifend auslaufen zu lassen. 

Eine solche Regelung wäre spätestens bei der nächsten Tarifkorrek
tur c'Jl'chwführen. 

," 
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